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Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

Ihr Interesse an unseren Produkten freut uns sehr.

Die Basis unseres gegenseitigen Vertrages bilden die

• Versicherungsbedingungen für die GewerbeProtect
• und die gesetzlichen Bestimmungen.

Der vereinbarte Versicherungsschutz sowie die dazugehörigen Versicherungsbedingungen 
sind im Versicherungsschein beschrieben.

Soweit wir in den Versicherungsunterlagen die männliche Form der Bezeichnung (z. B. Versi­
cherungsnehmer, Ehegatte) verwenden, ist dabei auch immer die weibliche Bezeichnung mit 
gemeint. Bei Verwendung der persönlichen Fürwörter "Sie" oder "Ihr" sind ggf. auch juristische 
Personen oder Personenmehrheiten als Versicherungsnehmer gemeint.

Sofern in Schreiben, allgemeinen Versicherungsbedingungen, Versicherungsscheinen, Rech­
nungen, Mahnungen usw. der Begriff "Beitrag" verwandt wird, wird dieser gleichlautend/syno­
nym für den Begriff "Prämie" gebraucht.

Bei allen Fragen zum Produkt steht Ihnen auch Ihr Vermittler gerne zur Verfügung.

Ihre
Gothaer Allgemeine Versicherung AG
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Allgemeine Kundeninformationen
Gesellschaftsangaben Gothaer Allgemeine Versicherung AG

Rechtsform Aktiengesellschaft
Registergericht und Registernummer Amtsgericht Köln, HRB 21433
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE 122786654
  
Vorsitzender des Aufsichtsrates Prof. Dr. Werner Görg
Vorstand Thomas Bischof (Vorsitzender)

Dr. Sylvia Eichelberg
Harald Ingo Epple
Dr. Andreas Eurich
Frank Lamsfuß
Christian Ritz
Oliver Schoeller
Alina vom Bruck

  
Postanschrift 50598 Köln
  

Ladungsfähige Anschrift Hausanschrift Gothaer Allee 1, 50969 Köln

Niederlassung im EU-Gebiet 
und dortige Vertreter

Gothaer Allgemeine Versicherung AG
Niederlassung für Frankreich

 
2 Quai Kéber

 
F-67000 Strasbourg

  
Hauptbevollmächtigter Damien Limousin

Hauptgeschäftstätigkeit Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG ist durch Erlaubnis der zuständigen Aufsichtsbehörde 
zum Betrieb der Schaden- und Unfallversicherung berechtigt.

Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Bereich Versicherungen
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
 
Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich 
entscheiden kann.

Informationen zur
Versicherungsleistung und
zum Gesamtbeitrag

Die wesentlichen Merkmale der Versicherung wie Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Versi­
cherungsleistungen sowie den Gesamtbeitrag (Gesamtpreis und eingerechnete Kosten) haben wir 
Ihnen bereits im jeweiligen Produktinformationsblatt, den zugehörigen Versicherungsbedingungen 
bzw. in unserem Vorschlag genannt.

Ansprechpartner zur
außergerichtlichen
Schlichtung

Ihre individuelle, persönliche und kompetente Beratung ist unser Ziel.
Sollten Sie dennoch einmal nicht zufrieden sein, wenden Sie sich bitte an

• Gothaer
Beschwerdemanagement

Gothaer Allgemeine Versicherung AG
50598 Köln
Internet: www.gothaer.de/privatkunden/kontakt-privatkunden/beschwerdemanagement.htm
Mail: beschwerde@gothaer.de
 
oder an den Versicherungsombudsmann als gesetzliche Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen 
Beilegung von Streitigkeiten:

• Versicherungs-
Ombudsmann

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
Internet: www.versicherungsombudsmann.de
Ihr Recht, unmittelbar den Rechtsweg zu beschreiten, wird durch diese Institutionen nicht berührt.

Gültigkeitsdauer
von Vorschlägen und
sonstigen vorvertraglichen
Angaben

Die Ihnen für den Abschluss Ihres Versicherungsvertrages zur Verfügung gestellten Informationen 
haben eine befristete Gültigkeitsdauer. Dies gilt sowohl bei unverbindlichen Werbemaßnahmen (Bro­
schüren, Annoncen, etc.) als auch bei Vorschlägen und sonstigen Preisangaben.
Sofern in den Informationen keine Gültigkeitsdauer angegeben ist, gelten sie für eine Dauer von vier 
Wochen nach Veröffentlichung.
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Bindefrist Sie sind an Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages einen Monat gebunden.

Zustandekommen
des Vertrages

Der Vertrag kommt durch Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages und unsere An­
nahmeerklärung oder durch Übersendung des Versicherungsscheines zustande, wenn Sie nicht von 
Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Im Fall von Abweichungen von Ihrem Antrag oder den ge­
troffenen Vereinbarungen sind diese - einschließlich Belehrung und Hinweise auf die damit verbun­
denen Rechtsfolgen - in Ihrem Versicherungsschein gesondert aufgeführt.

Beginn
des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu den im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkten, wenn 
der Erstbeitrag unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins be­
zahlt worden ist. Für den Fall, dass Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht unverzüglich, son­
dern zu einem späteren Zeitpunkt zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeit­
punkt.
Sofern bestimmte Wartezeiten bestehen, sind diese in dem jeweiligen Produktinformationsblatt und 
Versicherungsbedingungen enthalten.

Vorläufige Deckung Der Versicherungsschutz kann im Einzelfall auf Grund einer vorläufigen Deckungszusage ab dem 
darin genannten Zeitpunkt in Kraft treten. Diese ist ein eigenständiger Versicherungsvertrag, der ins­
besondere nach endgültigem Abschluss der Vertragsverhandlungen oder Vorlage des Versiche­
rungsscheins über den endgültigen Versicherungsschutz endet.

Widerrufsbelehrung  

Abschnitt 1 Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt, nach­
dem Ihnen
• der Versicherungsschein,
• die Vertragsbestimmungen,

einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingun­
gen, diese wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen,

• diese Belehrung,
• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,
• und die weiteren in Abschnitt 2 ausgeführten Informationen
jeweils in Textform zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeiti­
ge Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Gothaer 
Allgemeine Versicherung AG, Gothaer Allee 1, 50969 Köln.

Widerrufsfolgen Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat 
Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstat­
ten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Wider­
rufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs ent­
fällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich pro Tag um ei­
nen Betrag in Höhe von 1/360 der von Ihnen für ein Jahr zu zahlenden Prämie. Der Versiche­
rer hat zurückzuzahlende Beiträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Wi­
derrufs, zu erstatten. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufs­
frist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewäh­
ren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von 
Ihnen als auch vom Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausge­
übt haben.

Abschnitt 2 Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen
Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informations­
pflichten im Folgenden im Einzelnen aufgeführt:
Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen
Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:
1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abge­

schlossen werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger ein­
getragen ist, und die zugehörige Registernummer;
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2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäfts­
beziehung zwischen dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Per­
sonenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit 
die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und 
deutlich gestalteten Form;

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;
4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Um­

fang und Fälligkeit der Leistung des Versicherers;
5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandtei­

le, wobei die Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere 
selbstständige Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht ange­
geben werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprü­
fung des Preises ermöglichen;

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der 
Prämien;

7. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise 
die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;

8. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versi­
cherung und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antrag­
steller an den Antrag gebunden sein soll;

9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten 
der Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Wi­
derruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über 
den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mittei­
lung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versiche­
rungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich ge­
stalteten Form;

10. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages;
b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;

11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedin­
gungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, be­
dürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

12. die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von 
Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt;

13. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag an­
wendbare Recht oder über das zuständige Gericht;

14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vor­
abinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflich­
tet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;

15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfs­
verfahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich 
darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unbe­
rührt bleibt;

16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwer­
de bei dieser Aufsichtsbehörde.

Ende der Widerrufsbelehrung  

Weitere wichtige Hinweise für 
den Fall eines Widerrufs

Das Widerrufsrecht besteht gemäß § 8 Absatz 3 VVG nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weni­
ger als einem Monat. Soweit eine vorläufige Deckung erteilt wurde, endet diese mit dem Zugang des 
Widerrufs bei uns.

Widerrufen Sie Ihren Änderungsantrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter.

Laufzeit, Mindestlaufzeit Zu Laufzeit und Beendigung des Vertrages verweisen wir auf die Hinweise im Produktinformations­
blatt.

Beendigung des Vertrages Einzelheiten entnehmen Sie dem Produktinformationsblatt und den Versicherungsbedingungen.
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Anwendbares Recht /
Gerichtsstand

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; das gilt sowohl für die Aufnahme der Beziehun­
gen zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrages als auch für den Versicherungsvertrag 
selbst. Ansprüche gegen uns als Versicherer können Sie vor dem Gericht an Ihrem Wohnort bzw. 
gewöhnlichen Aufenthaltsort oder vor dem Amts- bzw. Landgericht in Köln (Sitz der Gesellschaft) 
geltend machen.

Vertragssprache Sämtliche das Vertragsverhältnis betreffende Informationen und Kommunikation finden in deutscher 
Sprache statt, es sei denn, dass im Einzelfall anderslautende Vereinbarungen getroffen werden.

Zahlweise  

• Erstbeitrag Ihre Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Ab­
lauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins erfolgt.

• Folgebeitrag Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Beitrags­
rechnung angegebenen Zeitraums bewirkt wird.

• SEPA-Lastschrift-
Mandat

Ist mit Ihnen die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt Ihre Zahlung als rechtzei­
tig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen 
Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.

• Zahlweise Falls wir mit Ihnen unterjährige Zahlweise vereinbaren, ist grundsätzlich jährliche, ½-jährliche, 
¼-jährliche oder monatliche Beitragszahlung möglich, wobei ein Zuschlag für unterjährige Beitrags­
zahlung berechnet werden kann.
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Versicherungsbedingungen zur GewerbeProtect

Teil A - Allgemeiner Teil der Versicherungsbedingungen
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Teil B - Produktbezogene Bedingungen für die GewerbeProtect

Der Teil A Allgemeiner Teil der Versicherungsbedingungen bildet mit dem Teil B Produktbezogene Bedingungen die Vertragsgrundlagen 
für den jeweils rechtlich selbstständigen Vertrag der GewerbeProtect.
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Teil A – Allgemeiner Teil der Versicherungsbedingungen 
für die GewerbeProtect

§ 1
Vertragsgrundlagen, rechtlich 
selbstständige Verträge

Neben dem Versicherungsantrag und Versicherungsschein sind die im Teil B Produktbezogene Bedin­
gungen für die GewerbeProtect genannten Versicherungen in Verbindung mit Teil A Allgemeiner Teil 
der Versicherungsbedingungen Vertragsgrundlage und bilden jeweils rechtlich selbstständige Versi­
cherungsverträge. Gefahren und Risiken sind nur versichert, wenn diese vereinbart sind.

Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes vereinbart ist, gelten die gesetzlichen 
Vorschriften, die nach Maßgabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des Versicherungsvertrages 
sind.

§ 2
Beitragszahlung, wie setzt sich 
der Beitrag zusammen

Der Beitrag für die jeweilig abgeschlossenen Verträge ergibt sich aus dem Versicherungsschein.
 
 

§ 3
Verrechnungsklausel

3.1 Falls bei einer Beitragszahlung keine ausdrückliche oder konkludente Zahlungsbestimmung 
durch den Beitragszahler erfolgt und Beiträge aus mehreren Versicherungsverträgen gleich­
zeitig fällig werden, erfolgt die Verrechnung eines an den Versicherer gezahlten Betrages mit 
fälligen Versicherungsbeiträgen zunächst auf denjenigen Versicherungsvertrag, dessen De­
ckungsschutz aufgrund der Rechtsfolgen der §§ 37, 38 VVG nicht besteht.

3.2 Falls danach ein Restbetrag verbleibt oder kein Zahlungsrückstand im Sinne der §§ 37, 38 
VVG besteht, erfolgt die Verrechnung derartiger Zahlungen in folgender Reihenfolge:

1. Haftpflichtversicherung für betriebliche und berufliche Risiken
2. Haftpflichtversicherung für private Risiken
3. Gebäudeversicherung - Feuer
4. Gebäudeversicherung - Leitungswasser
5. Gebäudeversicherung - Elementar
6. Gebäudeversicherung - Sturm, Hagel
7. Gebäudeversicherung - Glasbruch
8. Gebäudeversicherung - Unbenannte Gefahren
9. Gebäudeversicherung - Erweiterte Deckung
10. Inhaltsversicherung - Feuer
11. Inhaltsversicherung - Leitungswasser
12. Inhaltsversicherung - Elementar
13. Inhaltsversicherung - Sturm, Hagel
14. Inhaltsversicherung - Einbruchdiebstahl
15. Inhaltsversicherung - Glas
16. Inhaltsversicherung - Unbenannte Gefahren
17. Inhaltsversicherung - Erweiterte Deckung
18. Versicherung für stationäre und transportable Maschinen
19. Versicherung für selbstfahrende und fahrbare Geräte
20. Elektronikversicherung
21. Photovoltaikversicherung
22. Betriebsschließungsversicherung
23. Werkverkehrsversicherung

Maßgeblich ist dabei, dass durch die vorgenannte Verrechnung offene Beiträge eines oder 
mehrerer der vorstehenden Versicherungsverträge vollständig ausgeglichen werden können.

§ 4
Beginn des 
Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt 
vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder 
Einmalbeitrags.

§ 5
Beitragszahlung, 
Versicherungsperiode

5.1 Beitragszahlung
Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag, der im Voraus zu zahlen ist. Wurde die Zahlung des Jahres­
beitrages in Raten (monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich) vereinbart, sind die zunächst 
nicht fälligen Raten des Jahresbeitrags gestundet. Gerät der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlung einer Rate zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt schuldhaft in Verzug, werden die 
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noch ausstehenden Raten des Jahresbeitrags ohne weitere Mahnung fällig und sind vom 
Versicherungsnehmer sofort zu zahlen.

5.2 Versicherungsperiode
Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die vereinbarte Vertragsdau­
er länger als ein Jahr ist. Ist die vereinbarte Vertragsdauer kürzer als ein Jahr, so entspricht 
die Versicherungsperiode der Vertragsdauer.

§ 6
Fälligkeit der Erst- oder 
Einmalvertrages, Folgen 
verspäteter Zahlung oder 
Nichtzahlung

6.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags
Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zu­
gang des Versicherungsscheins und der Zahlungsaufforderung fällig. Dies gilt unabhängig 
von dem Bestehen eines Widerrufrechts.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste 
oder einmalige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Absatz 1 oder 2 bestimmten 
Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen 
Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach Zu­
gang des Versicherungsscheins zu zahlen.

6.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig nach Ziffer 6.1 gezahlt, so kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Versicherungsnehmer die Zahlung nicht 
veranlasst hat. Weiterhin ist der Versicherer berechtigt eine Geschäftsgebühr zu verlangen.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat.

6.3 Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig nach 
Ziffer 6.1 zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrags eingetretenen Versi­
cherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. Voraussetzung ist, dass er den Versicherungs­
nehmer durch gesonderte schriftliche Mitteilung oder in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge 
der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung zu vertre­
ten hat.

§ 7
Folgebeitrag

7.1 Fälligkeit
Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vier­
teljahres-, Halbjahres- oder Jahresbeginn oder zu einem anderen vereinbarten Zeitpunkt fäl­
lig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit veranlasst wird.

7.2 Verzug und Schadensersatz, Mahnkosten
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mah­
nung in Verzug. Dies gilt nur, wenn er die verspätete Zahlung zu vertreten hat.

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, ist der Versiche­
rer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens sowie Mahnkosten 
zu verlangen.

7.3 Mahnung
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer den Versicherungsneh­
mer auf dessen Kosten in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung auffordern 
und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wo­
chen ab Zugang der Zahlungsaufforderung betragen.
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Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge 
des Beitrags sowie der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und auf die Rechtsfolgen 
(Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) hinweist.

7.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung
Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und 
ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls mit der Zahlung des Beitrags 
oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis­
tung frei.

7.5 Kündigung nach Mahnung
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug, kann der 
Versicherer nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Ein­
haltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen. Die Kündigung kann mit 
der Bestimmung der Zahlungsfrist verbunden werden. Mit Fristablauf wird die Kündigung 
wirksam, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. 
Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.

7.6 Zahlung des Beitrags nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach der Kündi­
gung veranlasst wird. Wenn die Kündigung mit der Zahlungsfrist verbunden worden ist, 
wird sie unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach Fristablauf veranlasst 
wird.
Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach Ziffer 7.4 bleibt bis zur Zahlung bestehen.

§ 8
Lastschriftverfahren

8.1 Pflichten des Versicherungsnehmers
Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versiche­
rungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende Deckung des 
Kontos zu sorgen.

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer 
nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich 
nach einer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abgegebenen Zahlungsaufforderung 
des Versicherers erfolgt.

8.2 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, trotz wieder­
holtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, 
das SEPA-Lastschriftmandat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen.
Ist in diesem Fall monatliche Zahlweise vereinbart, ist der Versicherer berechtigt zukünftig 
mindestens vierteljährliche Zahlweise zu verlangen.

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer 
verpflichtet ist, den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln.
Beim Versicherer durch Kreditinstitute erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlage­
nen Lastschrifteinzug sind von dem Versicherungsnehmer als Verzugsschaden zu zahlen.

§ 9
Beitrag bei vorzeitiger 
Vertragsbeendigung

9.1 Allgemeiner Grundsatz
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem Versicherer nur derjenige Teil des Bei­
trags zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat, dabei 
handelt es sich pro Tag um einen Betrag in Höhe von 1/360 des für ein Jahr zu zahlenden 
Beitrags.

9.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem ver­
sicherten Interesse

9.2.1 Widerruf
Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen, hat 
der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang der Widerrufserklärung entfallenden Teil 
der Beiträge im Falle einer bereits erfolgten Beitragszahlung zu erstatten. Voraussetzung 
ist, dass der Versicherer in der Widerrufsbelehrung auf das Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen 
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des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zu­
gestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich den für 
die erste Versicherungsperiode gezahlten Beitrag zu erstatten. Dies gilt nicht, wenn der Ver­
sicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

9.2.2 Rücktritt
Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht vom Versiche­
rungsvertrag zurück, so steht ihm der Beitrag bis zum Zugang der Rücktrittserklärung zu.
Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der einmali­
ge oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine 
angemessene Geschäftsgebühr zu.

9.2.3 Anfechtung
Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täu­
schung beendet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Zugang der Anfechtungser­
klärung zu.

9.2.4 Wegfall des versicherten Interesses
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauerhaft 
weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die 
Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom 
Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

9.2.5 Nichtigkeit des Vertrages, Geschäftsgebühr
Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn das versicher­
te Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer 
Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse ge­
nommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsge­
bühr verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich 
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem 
Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 10
Dauer und Ende der Verträge

10.1 Vertragsdauer
Jeder rechtlich selbstständige Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeit­
raum abgeschlossen.

10.2 Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils 
ein Jahr. Er verlängert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit eine Kündigung zugegangen ist.

10.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vereinbarten 
Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

10.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versicherungsnehmer den Ver­
trag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen; die Kündi­
gung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jah­
res zugegangen sein.

§ 11
Wegfall des versicherten 
Interesses

Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauerhaft weg, en­
det der Vertrag bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall 
des Interesses Kenntnis erlangt.

§ 12
Selbstbeteiligung im 
Versicherungsfall

Es gelten die im Antrag, Versicherungsschein und in den zugrundeliegenden Versicherungsbedingun­
gen festgelegten Selbstbeteiligungen je Versicherungsfall.
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Treffen innerhalb der rechtlich selbstständigen Verträge im Versicherungsfall mehrere Selbstbeteiligun­
gen zusammen, so wird die vereinbarte Selbstbeteiligung nur einmal in Abzug gebracht. In diesem 
Fall gilt die höchste Selbstbeteiligung.

§ 13
Kündigung nach dem 
Versicherungsfall

13.1 Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt des Versicherungsfalles kann jede Vertragspartei den Versicherungsver­
trag kündigen. Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der 
Verhandlungen über die Entschädigung zulässig. Die Kündigung ist in Textform (z. B. E-
Mail, Telefax oder Brief) zu erklären.
Abweichende Regelungen zum Kündigungsrecht ergeben sich, sofern vorhanden, aus 
dem Teil B Produktbezogene Bedingungen zum rechtlich selbstständigen Vertrag.

13.2 Kündigung durch den Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung mit ihrem Zugang beim Versiche­
rer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu ei­
nem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, 
wirksam wird.

13.3 Kündigung durch den Versicherer 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versiche­
rungsnehmer wirksam.

§ 14
Veräußerung und deren 
Rechtsfolgen

14.1 Übergang der Versicherung
Wird eine versicherte Sache oder ein Unternehmen veräußert, so tritt der Erwerber an die 
Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem 
Versicherungsvertrag ergebenden Rechte und Pflichten ein.

In der Haftpflichtversicherung gilt dies auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nieß­
brauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten über­
nommen wird.

Die Besonderheiten zum Übergang ergeben sich ggf. aus dem Teil B Produktbezogene Be­
dingungen zum rechtlich selbstständigen Vertrag.

14.2 Kündigung
Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber gegenüber den Versicherungsvertrag unter Ein­
haltung einer Frist von einem Monat in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündi­
gen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kennt­
nis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.

Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag mit sofortiger Wirkung oder bis zum 
Schluss der laufenden Versichperiode in Textform zu kündigen. Das Kündigungsrecht er­
lischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des 
Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kennt­
nis, ausgeübt wird.

14.3 Beitrag 
Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag als Gesamtschuldner, wenn der 
Übergang auf den Erwerber während einer laufenden Versicherungsperiode erfolgt.

Wenn der Versicherungsvertrag gekündigt wird, haftet der Veräußerer allein für die Zah­
lung des Beitrages.

14.4 Anzeigepflichten 
Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Text­
form (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, 
wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen. Der Versicherer muss hierzu nachweisen, 
dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen 
hätte.
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Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt 
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Der Versicherer bleibt eben­
falls zur Leistung verpflichtet, wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalls die Frist für 
seine Kündigung abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

§ 15
Anzeigepflichten des 
Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum 
Vertragsschluss

15.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle 
ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform (z. B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers erheblich 
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Diese Anzeigepflicht gilt auch 
dann, wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer nach seiner Vertragserklärung, aber 
vor der Vertragsannahme Fragen im Sinn von Satz 1 in Textform stellt.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei 
der Anwendung von Absatz 1 und Ziffer 15.2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertre­
ters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen.
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versi­
cherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

15.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

15.2.1 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Ziffer 15.1 Absatz 1, kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Im Fall des Rücktritts besteht auch für die Vergan­
genheit kein Versicherungsschutz.

Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nach­
weist, dass er die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig gemacht hat.

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeige­
pflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedin­
gungen geschlossen hätte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den Versiche­
rungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollstän­
dig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht 
aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig 
verletzt hat.

15.2.2 Kündigung 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Ziffer 15.1 Absatz 1 leicht fahr­
lässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu glei­
chen oder anderen Bedingungen geschlossen hätte.

15.2.3 Vertragsänderung 
Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Ziffer 15.1 Absatz 1 nicht vorsätz­
lich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände 
den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingun­
gen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versi­
cherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließt der 
Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Ver­
sicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Ver­
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sicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

15.3 Frist und Form für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung muss der Versicherer 
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die Umstände anzugeben, 
auf die er seine Erklärung stützt. Zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände in­
nerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Um­
stände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen.

15.4 Hinweispflicht des Versicherers
Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen dem Versiche­
rer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

15.5 Ausschluss von Rechten des Versicherers 
Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver­
tragsänderung nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrich­
tigkeit der Anzeige kannte.

15.6 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt 
bestehen.

15.7 Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlö­
schen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte erlöschen nicht für 
Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, 
wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglis­
tig verletzt hat.

§ 16
Obliegenheiten des 
Versicherungsnehmers 
während der Vertragslaufzeit

Einhaltung vertraglicher Obliegenheiten
Der Versicherungsnehmer hat vor, bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls Obliegenheiten zu erfül­
len.

Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer während der Vertragslaufzeit zu den rechtlich selbst­
ständigen Verträgen zu erfüllen hat, sind in diesem Paragraphen und im jeweiligen Teil B Produktbezo­
gene Bedingungen für die GewerbeProtect aufgeführt.

16.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
Die Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfül­
len hat, sind im Teil B Produktbezogene Bedingungen genannt.

Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er 
vor Eintritt des Versicherungsfalls gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der 
Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, 
den jeweiligen Vertrag fristlos kündigen.

Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.

16.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls
Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls neben den im Teil 
B Produktbezogenen Bedingungen zum rechtlich selbstständigen Vertrag genannten Oblie­
genheiten für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.

16.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

16.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach den Ziffern 16.1 oder 16.2 vorsätz­
lich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Ver­
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letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.

16.3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende Aus­
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise 
leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung schriftliche in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

16.3.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat. Dies gilt auch, wenn der Versiche­
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Ver­
sicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

§ 17
Erklärungen und Anzeigen, 
Anschriftenänderung

17.1 Form, zuständige Stelle
Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die den Versicherungsver­
trag betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, sind in Textform (z. 
B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im 
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet 
werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen blei­
ben bestehen.

17.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitge­
teilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben 
ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefs an die letzte dem Versicherer bekannte An­
schrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt 
entsprechend für den Fall einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung des 
Versicherungsnehmers.

17.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs 
abgeschlossen, findet bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung Ziffer 17.2 ent­
sprechend Anwendung.

§ 18
Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit 
dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch be­
gründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt. Die grob fahrlässige Un­
kenntnis steht der Kenntnis gleich.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei 
der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform (z. B. E-Mail, Te­
lefax oder Brief) mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.
Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den BGB-Vorschriften der §§ 194 ff des Bürgerlichen Ge­
setzbuchs.

§ 19
Örtlich zuständiges Gericht

19.1 Klagen gegen den Versicherer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtli­
che Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung.
Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit 
der Klageerhebung seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Sitz, den Sitz seiner 
Niederlassung, seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem der Versicherer sei­
nen Sitz hat.

19.2 Klagen gegen Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer bestimmt sich 
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die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlassung oder dem Wohn­
sitz des Versicherungsnehmers; fehlt ein solcher, nach seinem gewöhnlichen Aufenthalt.
Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche­
rungsvertrag zuständigen Niederlassung.

§ 20
Anzuwendendes Recht

Für die rechtlich selbstständigen Verträge gilt deutsches Recht.
 

§ 21 
Embargobestimmung

Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - Versicherungsschutz nur, soweit und 
solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanz­
sanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegen­
stehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staa­
ten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Bundesrepub­
lik Deutschland entgegenstehen.

§ 22
Repräsentanten

Sofern der Versicherungsnehmer sich die Kenntnis oder das Verhalten eines
Repräsentanten zurechnen lassen muss, gelten als Repräsentanten in diesem Sinne:

• die Mitglieder des Vorstandes (bei Aktiengesellschaften)
• die Geschäftsführer (bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung)
• die Komplementäre (bei Kommanditgesellschaften)
• die Gesellschafter (bei offenen Handelsgesellschaften und Gesellschaften bürgerlichen Rechts)
• die Inhaber (bei Einzelfirmen)
• bei anderen Unternehmensformen (z.B. Genossenschaften, Verbänden, Vereinen, Körperschaften 

des öffentlichen Rechts, Kommunen) die nach den gesetzlichen Vorschriften berufenen obersten 
Vertretungsorgane

Bei ausländischen Firmen gelten die vorgenannten Regelungen entsprechend.

§ 23
Beitragsanpassungsklausel 
und Sonderkündigungsrecht 
bei Beitragsanpassung

23.1 Prüfung der Beiträge 
Um die dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen und eine 
risikogerechte Tarifierung sicherzustellen, ist der Versicherer berechtigt und verpflichtet, alle 
zwei Jahre durch eine neue Kalkulation der Beiträge für bestehende Verträge zu überprüfen, 
ob die Beiträge beibehalten werden können oder ob eine Anpassung (Erhöhung oder Absen­
kung) vorgenommen werden muss.

23.2 Regeln der Prüfung 
Bei der Prüfung der Beiträge gelten folgende Regeln:

23.2.1 Die Prüfung ist stets auf der Basis einer ausreichend großen Zahl abgrenzbarer Risiken 
durchzuführen. Der Versicherer wendet darüber hinaus die anerkannten Grundsätze der Ver­
sicherungsmathematik und Versicherungstechnik an.

23.2.2 Versicherungsverträge, die nach versicherungsmathematischen Grundsätzen einen gleichar­
tigen Risikoverlauf erwarten lassen, werden bei der Überprüfung in Risikogruppen zusam­
mengefasst.

23.2.3 Im Rahmen der Prüfung vergleicht der Versicherer, ob sich

• der Schadenaufwand (bezogen auf die Bemessungsgrundlage) inklusive der voraussicht­
lichen zukünftigen Schadenentwicklung,

• die den Verträgen zurechenbaren Kosten,
• die Feuerschutzsteuer (soweit für den vereinbarten Versicherungsschutz relevant)

verändert haben. Es werden hierbei nur Änderungen berücksichtigt, die sich seit der letzten 
Kalkulation der Beiträge ergeben haben. Der Ansatz für Gewinn und Provisionen bleiben un­
berücksichtigt.
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23.2.4 Als Datengrundlage für die Kalkulation kommen unternehmensinterne und unternehmens­
übergreifende Daten (z.B. Verbandsstatistiken) in Betracht.

23.3 Beitragserhöhung und Beitragsermäßigung
Sofern die Überprüfung eine Veränderung von mindestens 2 % (Bagatellgrenze) ergibt, ist 
der Versicherer im Falle einer Steigerung berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflich­
tet, die Beiträge für die bestehenden Versicherungsverträge mit Wirkung ab Beginn der 
nächsten Versicherungsperiode anzupassen.
Wird bei der Überprüfung eine Veränderung von weniger als 2 % festgestellt, findet eine Bei­
tragsanpassung nicht statt.

23.4 Obergrenze für die Beitragsanpassung
Sofern die Überprüfung eine Veränderung von mehr als 10 % ergibt, wird die Beitragsanpas­
sung auf 10 % begrenzt.

23.5 Vergleich mit Beiträgen von neuen Verträgen
Sind die ermittelten Beiträge für bestehende Verträge höher als die Beiträge für neu abzu­
schließende Verträge und enthalten die Tarife für bestehende und für die neu abzuschließen­
den Verträge die gleichen Beitragsberechnungsmerkmale und den gleichen Umfang des Ver­
sicherungsschutzes, kann der Versicherer für die bestehenden Verträge höchstens die Bei­
träge für neu abzuschließende Verträge verlangen.

23.6 Vortrag
Ungenutzte Veränderungen oberhalb der Bagatellgrenze bzw. unberücksichtigte Anpassun­
gen unterhalb der Bagatellgrenze bzw. oberhalb der Obergrenze und unberücksichtigte Ver­
änderungen oberhalb der Neu-Vertragsbeiträge im Sinne von Ziffer 23.5 werden vorgetra­
gen. Aufgrund des in Satz 1 geregelten Vortrags können zunächst ungenutzte bzw. unbe­
rücksichtigte Erhöhungen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Reduzierungen 
werden zwingend nachgeholt, sobald die Bagatellgrenze überschritten wurde.

23.7 Kündigung bei Beitragserhöhung
Erhöht der Versicherer auf Grund des vereinbarten Anpassungsrechts die Beiträge, kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung der 
Beitragserhöhung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwer­
dens der Erhöhung, kündigen. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mittei­
lung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsneh­
mer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Erhöhung der Beiträge zuge­
hen.

§ 24
Innovationsklausel

Werden die zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen der rechtlich selbstständigen Versiche­
rungsverträge der GewerbeProtect ganz oder teilweise zum Vorteil der Versicherungsnehmer und oh­
ne Mehrbeitrag geändert, so gelten diese Verbesserungen ab ihrem Gültigkeitstag für neu eintretende 
Versicherungsfälle auch für alle rechtlich selbstständigen Bestandsverträge der GewerbeProtect, de­
nen ältere Bedingungsstände zugrunde liegen.

§ 25
Rückwärtige 
Bedingungsdifferenzdeckung

Als Deckungserweiterung besteht Versicherungsschutz für solche Versicherungsfälle, die während der 
Laufzeit des unmittelbar vorangehenden Vorvertrages eingetreten sind. Dies gilt nur, wenn

• der Vorversicherer ausschließlich wegen einer fehlenden Deckungserweiterung im unmittelbaren 
Vorvertrag, nicht aber aus sonstigen Gründen (z.B. Nichtzahlung des Versicherungsbeitrags, Sa­
che oder Gefahr war nicht versichert) eine Entschädigungsleistung endgültig abgelehnt hat,

• der vorliegende Versicherungsfall nach den zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen der 
GewerbeProtect dem Grunde und der Höhe nach gedeckt ist,

• der zugrundeliegende Schaden dem Versicherungsnehmer bis zum Abschluss des jeweiligen Ver­
trages weder bekannt war noch bekannt sein musste, wobei der Versicherer bei Kenntnis des Ver­
sicherungsnehmers von diesem Schaden bei Vertragsabschluss nicht zur Leistung verpflichtet ist, 
und

• dieser Schaden nicht länger als zwei Jahre vor Beginn des jeweiligen Versicherungsvertrages ein­
getreten ist.
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Maßgeblich für die Berechnung der Entschädigung ist dabei der jeweils vereinbarte Versicherungsum­
fang der zugrundliegenden Versicherungsbedingungen der GewerbeProtect zum Zeitpunkt des Ver­
tragsschlusses.

Innerhalb der jeweiligen Deckungs- bzw. Versicherungssumme des rechtlich selbstständigen Versiche­
rungsvertrages gilt eine maximale Entschädigungsgrenze in Höhe von 100.000 Euro, die einmalig für 
alle Versicherungsfälle nach dieser rückwärtigen Bedingungsdifferenzdeckung zur Verfügung steht.

§ 26
Meldeverfahren

26.1 Änderungen zu bisherigen Angaben
Während der Vertragslaufzeit müssen Änderungen der versicherten Gefahren und Risiken, 
die zu den bisher gemachten Angaben eingetreten sind, gemeldet werden.

26.2 Meldefrist
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet einmal jährlich, spätestens 6 Monate nach Ablauf 
der Versicherungsperiode die relevanten Informationen der rechtlich selbstständigen Verträ­
ge zu melden, nach denen der Versicherer in einer gesonderten Mitteilung in Textform fragt. 
Diese Aufforderung kann auch durch Aufdruck in der Beitragsrechnung erfolgen.
Der Versicherungsnehmer hat auf Nachfrage des Versicherers den Nachweis für die relevan­
ten Informationen zu erbringen.

26.3 Neuberechnung des Beitrags
Die gemeldeten Angaben sind die Grundlage für die Neuberechnung der Beiträge. Die neu 
ermittelten Beiträge sind ab dem Zeitpunkt der Meldung gültig.

26.4 Folgen verspäteter, falscher oder unterlassener Meldung
Die Folgen einer verspäteten, falschen oder unterlassenen Meldung ergeben sich zum je­
weils rechtlich selbstständigen Versicherungsvertrag aus dem Teil B Produktbezogene Be­
dingungen.

§ 27
Bestandsschutz

27.1 Sofern im Versicherungsfall die Regelungen des unmittelbaren Vorvertrages (maßgebend ist 
der letzte Vertragsstand) zu einer günstigeren Regelung für den Versicherungsnehmer bzw. 
Versicherten führen, finden ausschließlich die Regelungen dieses Vorvertrages Anwendung.

Vorstehendes gilt nicht für Bestimmungen zum Versicherungsschutz, der sich auf weitere 
Vorverträge bezieht (bspw. Bestandsschutz anderer Verträge).

27.2 Diese Bestimmungen finden keine Anwendung in den Fällen der zwischen Versicherungs­
nehmer und Versicherer ausdrücklich herbeigeführten Änderungen/Abweichungen gegen­
über dem Vorvertrag/Vorvertragsstand (bspw. der Vereinbarung von Selbstbeteiligungen). 
Dies bezieht sich insbesondere auf Versicherungsschutz, den der Versicherungsnehmer in­
nerhalb der GewerbeProtect optional hätte wählen können.

27.3 Der Versicherungsschutz der Bestandsschutzdeckung gilt nur für die Versicherungen, Gefah­
ren und Risiken, die im Rahmen der GewerbeProtect abgeschlossen sind und wenn zwi­
schen dem Vorvertrag und dem GewerbeProtect-Vertrag lückenloser Versicherungsschutz 
besteht.

27.4 Innerhalb der jeweiligen Deckungs- bzw. Versicherungssumme des rechtlich selbstständigen 
GewerbeProtect-Vertrages gilt eine maximale Entschädigungsgrenze in Höhe von 500.000 
Euro. Für alle Versicherungsfälle der rechtlich selbstständigen Versicherungsverträge der 
GewerbeProtect steht insgesamt eine Jahreshöchstentschädigung/- ersatzleistung von 
1.000.000 Euro zur Verfügung. Alle Schäden eines Versicherungsjahres/einer Versicherungs­
periode fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung/-ersatzleistung.

27.5 Der Versicherungsschutz zur Bestandsschutzdeckung endet mit dem Ablauf der fünften Ver­
sicherungsperiode des rechtlich selbstständigen GewerbeProtect-Vertrages.

27.6 Abweichungen, Ausschlüsse und Besonderheiten zu diesen Regelungen (Bestandsschutz) 
sind im Teil B der Produktbezogenen Bedingungen des  rechtlich selbstständigen Vertrages 
aufgeführt.
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Gewerbliche Inhaltsversicherung
 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
 
Unternehmen: Produkt: GewerbeProtect
Gothaer Allgemeine Versicherung AG
Registriert in der Bundesrepublik Deutschland

Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick über die GewerbeProtect Inhaltsversicherung. Es ist daher nicht vollständig. Die 
vollständigen Informationen und den konkreten Versicherungsumfang finden Sie in den Vertragsunterlagen:

• Versicherungsantrag
• Versicherungsschein
• Allgemeine Versicherungsbedingungen für die GewerbeProtect
• Produktbezogene Bedingungen für die GewerbeProtect Inhaltsversicherung

Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Versicherung handelt es sich?

Es handelt sich um eine Sachversicherung für Betriebseinrichtung, Waren und Vorräte. Diese schützt Sie vor den finanziellen Folgen von 
Zerstörung, Beschädigung oder - sofern vereinbart - Abhandenkommen versicherter Sachen.

Was ist versichert?
Gegenstand der Inhaltsversicherung ist eine 
umfassende Absicherung gegen Sachschäden 
an Betriebseinrichtung, Waren und Vorräten Ih­
res Betriebes.
Wird Ihr Betrieb infolge eines Sachschadens 
unterbrochen oder beeinträchtigt, ist der da­
raus entstehende Ertragsausfallschaden - so­
fern vereinbart - versichert.
Der Versicherungsschutz kann - sofern verein­
bart - folgende Gefahren umfassen:

Feuer,
Einbruchdiebstahl,
Leitungswasser,
Sturm, Hagel,
weitere Elementargefahren (Überschwem­
mung, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, 
Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen und Vul­
kanausbruch),
Erweiterte Deckung (Innere Unruhen, Bös­
willige Beschädigung, Streik, Aussperrung, 
Fahrzeuganprall, Rauch, Ruß und Über­
schalldruckwellen),
unbenannte Gefahren,
Glasbruch, Werbeanlagen.

Darüber hinaus sind Kosten versichert, die zu­
sätzlich zum Sachschaden entstehen.

Welche Sachen, Gefahren und Kosten konkret ver­
sichert sind, können Sie den Vertragsunterlagen 
entnehmen.

Wie hoch ist die Versicherungssumme?
Die Höhe der vereinbarten Versicherungssum­
men und die Höhe der versicherten Leistungen 
können Sie den Vertragsunterlagen entneh­
men.

Was ist nicht versichert?
Dazu zählen zum Beispiel:

Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge,
Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
In einigen Fällen kann es zu einer Kürzung der 
Entschädigungsleistung im Schadenfall kom­
men, wie zum Beispiel

bei Schäden durch grob fahrlässiges Ver­
halten des Versicherungsnehmers
bei Schäden durch Nichteinhaltung von Si­
cherheitsvorschriften
wenn die Versicherungssumme nicht dem 
Wert der versicherten Sachen entspricht

In jedem Fall vom Versicherungsschutz ausge­
schlossen sind zum Beispiel Schäden durch

Krieg;
Kernenergie;
vorsätzliche Handlung des Versicherungs­
nehmers

Wo bin ich versichert?
Versicherungsschutz besteht innerhalb des vereinbarten Versicherungsortes. Versicherungsschutz für versicherte Sa­
chen besteht auch, wenn diese sich vorübergehend außerhalb des Versicherungsortes innerhalb der EU oder der 
Schweiz befinden. Zeiträume von mehr als 6 Monaten gelten nicht mehr als vorübergehend.
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Welche Verpflichtungen habe ich?
Sie haben zum Beispiel folgende Pflichten:
• Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.
• Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen.
• Im Versicherungsfall müssen Sie uns wahrheitsgemäße und vollständige Informationen geben.
• Sie müssen die Kosten des Schadens gering halten.
• Wenn sich Ihre vorhandenen Risikoumstände während der Vertragslaufzeit wesentlich ändern, müssen Sie uns an­

sprechen, damit der Vertrag ggf. angepasst werden kann.

Wann und wie zahle ich?
Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen.
Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, können Sie dem Versicherungsschein entnehmen. Je nach Vereinbarung 
kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns die Beiträge überweisen oder uns er­
mächtigen, die Beiträge von Ihrem Konto einzuziehen (SEPA-Lastschriftmandat).

Wann beginnt und wann endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie 
den ersten Beitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der Zah­
lung.
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? Dann verlängert er sich automatisch um jeweils ein Jahr. Aus­
nahme: Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt.
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von drei Jahren oder mehr? Dann können Sie Ihren Vertrag zum Ende des dritten Jahres kün­
digen.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlänge­
rungsjahres kündigen. Die Kündigung muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit erfolgen.
Außerdem können Sie und wir den Versicherungsvertrag unter bestimmten Voraussetzungen vorzeitig kündigen. Das ist 
zum Beispiel nach einem Schadenfall möglich.



.

Vorgangsnummer
20260602EL0010349

GewerbeProtect Inhaltsversicherung Seite 5 von 52
02.06.2026

Produktbezogene Bedingungen 
Inhaltsversicherung

§ 1 
Art der Versicherung

Bei den produktbezogenen Bedingungen für die GewerbeProtect Inhaltsversicherung handelt es sich 
um gebündelte Bedingungen. Das bedeutet, dass jede der versicherten Gefahren für sich allein verein­
bart und isoliert gekündigt werden kann, ohne dass dadurch die sonstigen vertraglichen Vereinbarun­
gen berührt werden. Die allgemeinen Bestimmungen zu Kündigungen gelten für jede einzelne Ge­
fahr, soweit nicht etwas Anderes vereinbart ist.

§ 2
Versicherte Sachen, Daten und 
Programme

Sachen, Daten und Programme nach Ziffer 2.1 bis 2.3 sind summarisch, d. h. in einer Position versi­
chert.

2.1 Versicherte Sachen
Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten beweglichen Sachen. Bewegliche 
Sachen sind die

2.1.1 kaufmännische Betriebseinrichtung,

2.1.2 technische Betriebseinrichtung (einschließlich dazugehöriger Fundamente und Einmauerun­
gen),

2.1.3 Waren und Vorräte.

Versicherungsschutz besteht nur für die Waren und Vorräte des im Versicherungsschein und 
dessen Nachträgen näher bezeichneten Geschäftes/Betriebes. Sollen auch andere Waren 
und Vorräte versichert sein, müssen diese zusätzlich deklariert werden; summarische Versi­
cherung gilt hierfür nicht.

2.1.4 Zur kaufmännischen oder technischen Betriebseinrichtung gehören auch
• in das Gebäude eingefügte Sachen, die der Versicherungsnehmer als Mieter auf seine 

Kosten angeschafft oder übernommen hat und für die er die Gefahr trägt;
• Gebrauchsgegenstände der Betriebsangehörigen, soweit diese sich üblicherweise oder 

auf Verlangen des Arbeitgebers innerhalb des Versicherungsortes befinden. (z. B. Beklei­
dung, Fachliteratur, Fahrräder, Taschen, Werkzeuge). Hierunter fallen nicht Bargeld und 
Wertsachen. Den Betriebsangehörigen gleichgestellt sind Werkstudenten/-praktikanten 
sowie entliehene Arbeitnehmer im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung (z. B. Leihar­
beit, Personalleasing, Zeitarbeit).

2.2 Versicherte Daten und Programme
Daten und Programme sind keine Sachen. Versichert sind jedoch

2.2.1 im Rahmen der Betriebseinrichtung die für die Grundfunktion der versicherten Betriebsein­
richtung notwendigen Daten und Programme. Dies sind System-Programmdaten aus Be­
triebssystemen oder damit gleichzusetzende Daten.

2.2.2 im Rahmen der Waren und Vorräte die auf einem versicherten und zum Verkauf bestimmten 
Datenträger gespeicherten Daten und Programme.

2.2.3 sonstige Daten, die dem Betriebszweck dienen, im Rahmen der Wiederherstellungskosten 
für Geschäftsunterlagen nach § 3 Ziffer 3.4.1.3 sonstige Daten und Programme. 

Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig hergestellte Programme, individuelle Pro­
gramme und individuelle Daten, sofern diese Daten und Programme weder für die Grund­
funktion einer versicherten Sache notwendig noch auf einem zum Verkauf bestimmten Daten­
träger gespeichert sind und ausschließlich zu betrieblichen Zwecken verwendet werden.

2.3 Eigentumsverhältnisse; versicherte Interessen

2.3.1 Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer
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2.3.1.1 Eigentümer ist;

2.3.1.2 sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption geleast hat, die zum Schaden­
zeitpunkt noch nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war;

2.3.1.3 sie sicherungshalber übereignet hat.

2.3.2 Über Ziffer 2.3.1.2 und 2.3.1.3 hinaus ist fremdes Eigentum nur versichert, soweit es seiner 
Art nach zu den versicherten Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer in Obhut gege­
ben wurde und soweit nicht der Versicherungsnehmer nachweislich, insbesondere mit dem 
Eigentümer, vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch den Versicherungsnehmer nicht 
versichert zu werden brauchen.

2.3.3 Die Versicherung gemäß Ziffer 2.3.1.2, 2.3.1.3 und 2.3.2 gilt für Rechnung des Eigentümers 
und des Versicherungsnehmers.

In den Fällen gemäß Ziffer 2.3.2 ist jedoch für die Höhe des Versicherungswertes nur das In­
teresse des Eigentümers maßgebend.

2.4 Verglasungen
Soweit dies vereinbart ist, sind gegen die Gefahr Glasbruch (siehe § 12) versichert, fertig ein­
gesetzte oder montierte

2.4.1 Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas;

2.4.2 Scheiben und Platten aus Kunststoff;

2.4.3 Glasbausteine und Profilbaugläser;

2.4.4 Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff

der gesamten Innen- und Außenverglasungen von Geschäfts-, Betriebs- und Lagerräumen, 
Betriebseinrichtung und von Außenschaukästen und –vitrinen.

2.5 Nicht versicherte Sachen, Daten und Programme
Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist:

2.5.1 Bargeld und nicht zu den Waren oder Vorräten gehörende Wertsachen; Wertsachen sind Ur­
kunden (z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere), Briefmarken, Abrechnungsunterlagen 
mit Versicherungsträgern (auch Rezepte), Münzen und Medaillen, Schmucksachen, Perlen 
und Edelsteine, auf Geldkarten geladene Beträge, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen 
aus Edelmetallen, soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen oder Teile von Werkzeugen 
sind.

2.5.1.1 Kryptowerte; Kryptowerte im Sinne dieser Bedingungen sind digitale Darstellungen eines 
Wertes, der aufgrund einer Vereinbarung oder tatsächlichen Übung als Tausch- oder Zah­
lungsmittel akzeptiert wird oder Anlage- oder Sammlungszwecken dient und der auf elektroni­
schem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann (z.B. Bitcoin, Non- Fungib­
le Token (NFT)).

2.5.2 Geschäftsunterlagen.

2.5.3 Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, die 
nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentral­
einheit befinden.

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Umstände keine Entschädigung für 
Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder Programme durch Kopier­
schutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker oder 
Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb).



.

Vorgangsnummer
20260602EL0010349

GewerbeProtect Inhaltsversicherung Seite 7 von 52
02.06.2026

2.5.4 Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen.

Hiervon ausgenommen sind fahrbare Arbeitsmaschinen und Gabelstapler, wenn sie nach 
den gesetzlichen Bestimmungen oder behördlichen Anordnungen zulassungspflichtige, aber 
nicht zugelassene Fahrzeuge sind.

Satelliten, Wasser-, Luft-, Schienen- und Raumfahrzeuge.

2.5.5 Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) samt Inhalt sowie Geldautomaten, 
es sei denn, die Automaten gehören zu den Waren oder Vorräten.

2.5.6 Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebundene, für die 
laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen.

2.5.7 Bei der Gefahr Glasbruch (siehe § 12) zusätzlich zu Ziffer 2.5.1 bis 2.5.6

2.5.7.1 optische Gläser, Geschirr und Handspiegel,

2.5.7.2 Hohlgläser und Beleuchtungskörper, soweit nicht nach Pauschaldeklaration Ziffer 2.22 versi­
chert,

2.5.7.3 Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind,

2.5.7.4 Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die Bestandteil elektronischer Daten-, Ton-, 
Bildwiedergabe- und Kommunikationsgeräte sind (z. B. Bildschirme von Fernsehgeräten, 
Computer-Displays),

2.5.7.5 künstlerisch bearbeitete Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas oder Kunststoff, Blei- und 
Messingverglasungen mit künstlerischer Bearbeitung, soweit nicht nach Pauschaldeklaration 
Ziffer 2.22 oder über § 3 Ziffer 3.4.1.16 versichert,

2.5.7.6 Schriftscheiben von Fotogeräten und Rastern,

2.5.7.7 Scheiben aus Glaskeramik, Scheiben von Sonnenbänken, Aquarienscheiben, Scheiben von 
Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen,

2.5.7.8 Werbetafeln in LED-Technik.

§ 3
Versicherte und nicht 
versicherte Kosten

3.1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

3.1.1 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt 
des Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Scha­
dens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.

3.1.2 Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden Ver­
sicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der 
Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen ob­
jektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwen­
dungen auf Weisung des Versicherers erfolgten.

3.1.3 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungser­
satz nach Ziffer 3.1.1 und 3.1.2 entsprechend kürzen; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwen­
dungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

3.1.4 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen zusammen 
höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit 
Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

3.1.5 Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß Ziffer 3.1.1 erforderlichen Betrag auf 
Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.
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3.1.6 Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutio­
nen, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu erbringen sind.

3.2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

3.2.1 Der Versicherer ersetzt bis zur Höhe von 10.000 Euro die Kosten für die Ermittlung und Fest­
stellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach gebo­
ten waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden die­
se Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versiche­
rer aufgefordert wurde.

3.2.2 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kostenersatz 
nach Ziffer 3.2.1 entsprechend kürzen.

3.3 Kosten für Notverglasung und Entsorgung für die Gefahr Glasbruch
Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Glasbruch versichert ist, die infolge eines Versi­
cherungsfalles nach § 12 notwendigen und tatsächlich angefallenen Kosten für

3.3.1 das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverschalungen, Notverglasungen),

3.3.2 das Abfahren von versicherten Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für die Entsor­
gung (Entsorgungskosten).

3.3.3 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kostenersatz ent­
sprechend kürzen.

3.4 Versicherte Kosten

3.4.1 Der Versicherer ersetzt bis zu den hierfür vereinbarten Entschädigungsgrenzen die infolge ei­
nes Versicherungsfalles tatsächlich entstandenen Aufwendungen für notwendige

3.4.1.1 Aufräumungs- und Abbruchkosten;

3.4.1.2 Bewegungs- und Schutzkosten;

3.4.1.3 Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen;

3.4.1.4 Feuerlöschkosten;

3.4.1.5 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen;

3.4.1.6 Mehrkosten durch Preissteigerungen;

3.4.1.7 Absperrkosten;

3.4.1.8 Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen;

3.4.1.9 Sachverständigenkosten;

3.4.1.10 Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Urkunden;

3.4.1.11 Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich für die Gefahr Feuer;

3.4.1.12 Schlossänderungskosten für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Ein­
bruch sowie Raub;

3.4.1.13 Erweiterte Schlossänderungskosten für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach ei­
nem Einbruch sowie Raub;
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3.4.1.14 Beseitigung von Gebäudeschäden für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach ei­
nem Einbruch sowie Raub;

3.4.1.15 Kosten für provisorische Sicherungsmaßnahmen für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalis­
mus nach einem Einbruch sowie Raub;

3.4.1.16 Kosten für die Gefahr Glasbruch.

3.4.1.17 Die vereinbarte Entschädigungsgrenze gemäß 3.4.1 wird nicht für die Feststellung einer Un­
terversicherung herangezogen.

3.4.2 Aufräumungs- und Abbruchkosten
Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen für das Aufräumen der Schadenstät­
te einschließlich des Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von Schutt und 
sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten.

3.4.3 Bewegungs- und Schutzkosten
Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass zum 
Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen, andere Sa­
chen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen.

Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für De- oder Remontage 
von Maschinen, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen oder für das 
Erweitern von Öffnungen oder für Transporte und Lagerungen.

3.4.4 Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind Aufwendungen, die innerhalb von 2 
Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaf­
fung von Geschäftsunterlagen, serienmäßig hergestellten Programmen, individuellen Daten 
und individuellen Programmen anfallen.

3.4.5 Feuerlöschkosten
Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Brandbekämpfung 
für geboten halten durfte, einschließlich der Kosten für Leistungen der Feuerwehr oder ande­
rer im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichteter Institutionen, soweit diese nicht 
nach den Bestimmungen über die Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Scha­
dens zu ersetzen sind.

Nicht versichert sind jedoch Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Insti­
tutionen, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu erbringen sind.

Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an Personen, die sich bei der Brandbe­
kämpfung eingesetzt haben, sind nur zu ersetzen, wenn der Versicherer vorher zugestimmt 
hatte.

3.4.6 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen

3.4.6.1 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen sind Aufwendungen, die 
dadurch entstehen, dass die versicherte und vom Schaden betroffene Sache aufgrund öffent­
lich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbe­
schafft werden darf.

3.4.6.2 Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden, sind die 
dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versichert.

War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles ganz oder teilweise untersagt, sind die dadurch entstehenden Mehrkos­
ten nicht versichert.

3.4.6.3 Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache aufgrund 
behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer Stelle erfolgen darf, werden 
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die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheri­
ger Stelle entstanden wären.

3.4.6.4 Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen, dass sich die Wiederherstel­
lung durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen verzögert, werden gemäß Ziffer 
3.4.7 ersetzt.

3.4.6.5 Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des 
Zeitwertes zum Neuwert ersetzt.

3.4.7 Mehrkosten durch Preissteigerungen

3.4.7.1 Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Aufwendungen für Preissteigerungen versicherter 
und vom Schaden betroffener Sachen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und 
der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung.

3.4.7.2 Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung nicht unver­
züglich veranlasst, werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei 
unverzüglicher Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung entstanden wären.

3.4.7.3 Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, behördlichen Wiederherstellungs- 
oder Betriebsbeschränkungen oder Kapitalmangel sind nicht versichert.

Sofern behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen die Wiederherstellung oder Wieder­
beschaffung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sachen verzögern, werden die 
dadurch entstandenen Preissteigerungen jedoch ersetzt.

3.4.7.4 Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des 
Zeitwertes zum Neuwert ersetzt.

3.4.8 Absperrkosten
Absperrkosten sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Aufwendungen für 
das Absperren von Straßen, Wegen und Grundstücken.

3.4.9 Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen
Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen sind Kosten für Abbruch, Aufräumung, 
Abfuhr und Isolierung radioaktiv verseuchter Sachen, die infolge eines Versicherungsfalles 
nach § 4 durch auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, betriebsbedingt vor­
handene oder verwendete radioaktive Isotope entstehen und soweit die Maßnahmen gesetz­
lich geboten sind.

3.4.10 Sachverständigenkosten
Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den Betrag in Höhe von 15.000 Euro, so er­
setzt der Versicherer von den durch den Versicherungsnehmer nach § 27 zu tragenden Kos­
ten des Sachverständigenverfahrens den vereinbarten Betrag.

3.4.11 Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Urkunden

3.4.11.1 Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Urkunden sind die Kosten des Aufgebotsver­
fahrens und der Wiederherstellung von Wertpapieren und sonstigen Urkunden einschließlich 
anderer Auslagen für die Wiedererlangung, die der Versicherungsnehmer den Umständen 
nach für geboten halten durfte.

3.4.11.2 Versichert ist auch der Zinsverlust, der dem Versicherungsnehmer durch Verzögerung fälli­
ger Leistungen aus den Wertpapieren entstanden ist.

3.4.12 Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich für die Gefahr Feuer

3.4.12.1 Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich sind die Kosten, die der Versiche­
rungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnungen infolge einer Kontamination durch einen 
Versicherungsfall infolge der Gefahr Feuer nach § 5 aufwenden muss, um
• innerhalb der Bundesrepublik Deutschland Erdreich von eigenen, gemieteten oder ge­
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pachteten Grundstücken, auf denen Versicherungsorte liegen, zu untersuchen und nöti­
genfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen;

• den Aushub in die nächstgelegene geeignete Deponie zu transportieren und dort abzula­
gern oder zu vernichten;

• insoweit den Zustand des Grundstückes, auf dem der Versicherungsort liegt, vor Eintritt 
des Versicherungsfalles wiederherzustellen.

3.4.12.2 Die Aufwendungen gemäß Ziffer 3.4.12.1 werden nur ersetzt, sofern die behördlichen Anord­
nungen
• aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor Eintritt des Versiche­

rungsfalles erlassen wurden;
• eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Versicherungsfalles ent­

standen ist;
• innerhalb von 9 Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalles ergangen sind. Der Versi­

cherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer den Zugang einer behördlichen Anord­
nung ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen unverzüglich zu melden. Die Rechtsfolgen 
bei Verletzung dieser Obliegenheit ergeben sich aus § 20.

3.4.12.3 Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des Erdreichs erhöht, so 
werden nur Aufwendungen ersetzt, die den für eine Beseitigung der bestehenden Kontamina­
tion erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser 
Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden wäre.

Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachverständige festge­
stellt.

3.4.12.4 Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder aufgrund sonstiger Ver­
pflichtungen des Versicherungsnehmers einschließlich der so genannten Einliefererhaftung 
werden nicht ersetzt.

3.4.12.5 Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungsnehmer nicht aus einem anderen 
Versicherungsvertrag Ersatz erlangen kann.

3.4.12.6 Kosten gemäß Ziffer 3.4.12.1 gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß Ziffer 3.4.1.1.

3.4.13 Schlossänderungskosten für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem 
Einbruch sowie Raub
Schlossänderungskosten sind Aufwendungen für Schlossänderungen an den Türen der als 
Versicherungsort vereinbarten Räume, wenn Schlüssel zu diesen Türen durch einen Versi­
cherungsfall nach § 6 oder durch einen außerhalb des Versicherungsortes begangenen Ein­
bruchdiebstahl oder Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks oder Raub auf Trans­
portwegen abhandengekommen sind  dies gilt nicht bei Türen von Tresorräu­
men.

3.4.14 Erweiterte Schlossänderungskosten für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus 
nach einem Einbruch sowie Raub
Erweiterte Schlossänderungskosten sind Aufwendungen nach Verlust eines Schlüssels für

3.4.14.1 Änderung der Schlösser,

3.4.14.2 Anfertigung neuer Schlüssel,

3.4.14.3 unvermeidbares, gewaltsames Öffnen,

3.4.14.4 Wiederherstellung

von Tresorräumen oder Behältnissen gemäß § 13 Ziffer 13.5, die sich innerhalb der als Versi­
cherungsort vereinbarten Räume befinden.

3.4.15 Beseitigung von Gebäudeschäden für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus 
nach einem Einbruch sowie Raub
Beseitigungskosten für Gebäudeschäden sind Aufwendungen für Schäden an Dächern, De­
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cken, Wänden, Fußböden, Türen, Schlössern, Fenstern (ausgenommen Schaufenstervergla­
sungen), Rollläden und Schutzgittern der als Versicherungsort vereinbarten Räume durch 
Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch oder Raub oder dem Versuch einer 
solchen Tat.

Hierzu zählen auch Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden an Schaukästen und Vit­
rinen (ausgenommen Verglasungen) außerhalb des Versicherungsortes, aber innerhalb des 
Grundstücks, auf dem der Versicherungsort liegt und in dessen unmittelbarer Umgebung.

3.4.16 Kosten für provisorische Sicherungsmaßnahmen für die Gefahr Einbruchdiebstahl, 
Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub
Kosten für provisorische Sicherungsmaßnahmen sind Aufwendungen zum Schutz versicher­
ter Sachen sowie für die notwendige Bewachung zur Vermeidung von Folgeereignissen die 
durch einen Versicherungsfall oder den Versuch einer Tat nach § 6 entstehen.

3.4.17 Kosten für die Gefahr Glasbruch
Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Glasbruch versichert ist, bis zur hierfür vereinbar­
ten Entschädigungsgrenze Aufwendungen für

3.4.17.1 zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Montieren von den über Glasbruch versi­
cherten Sachen durch deren Lage verteuert (z. B. Kran- oder Gerüstkosten);

3.4.17.2 das Beseitigen und Wiederanbringen von Bauteilen, die das Einsetzen von Ersatzscheiben 
behindern (z. B. Schutzgitter, Schutzstangen, Markisen usw.);

3.4.17.3 die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mauerwerk, Schutz- und 
Alarmeinrichtungen;

3.4.17.4 die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien 
auf den in § 2 Ziffer 2.4 versicherten Sachen; 

3.4.17.5 künstlerisch bearbeitete Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas oder Blei- und Messingver­
glasungen mit künstlerischer Bearbeitung;

3.4.17.6 Beseitigung von Schäden an ausgestellten Waren und Dekorationsmitteln hinter versicher­
ten Scheiben (z. B. von Schaufenstern, Schaukästen und Vitrinen), wenn gleichzeitig ein er­
satzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen (siehe § 12 Ziffer 12.1) der Scheibe vorliegt und 
die Waren oder Dekorationsmittel durch Glassplitter oder durch Gegenstände zerstört oder 
beschädigt worden sind, die beim Zerbrechen der Scheibe eingedrungen sind.

§ 4
Versicherte Gefahren und 
Schäden, generelle 
Ausschlüsse

4.1 Versicherte Gefahren und Schäden
Jede der folgenden Gefahren ist nur versichert, wenn dies vereinbart ist:
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen gemäß § 2, die zerstört oder 
beschädigt werden oder abhandenkommen durch

4.1.1 Feuer (siehe § 5),

4.1.2 Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub (siehe § 6)

4.1.2.1 Einbruchdiebstahl,

4.1.2.2 Vandalismus nach einem Einbruch,

4.1.2.3 Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks,

4.1.2.4 Raub auf Transportwegen,

4.1.2.5 Sachen in Schaukästen oder Vitrinen,

4.1.2.6 oder durch den Versuch einer solchen Tat,
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4.1.3 Leitungswasser (siehe § 7),

4.1.4 Sturm, Hagel (siehe § 8),

4.1.5 Weitere Elementargefahren (siehe § 9)

4.1.5.1 Überschwemmung, Rückstau,

4.1.5.2 Erdbeben,

4.1.5.3 Erdsenkung, Erdrutsch,

4.1.5.4 Schneedruck, Lawinen,

4.1.5.5 Vulkanausbruch,

4.1.6 Erweiterte Deckung (siehe § 10)

4.1.7 Unbenannte Gefahren (siehe § 11)

4.1.8 Glasbruch (siehe § 12)

4.2 Daten und Programme
Entschädigung für Daten und Programme gemäß § 2 Ziffer 2.2 und § 3 Ziffer 3.4.1.3 wird nur 
geleistet, wenn der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten und Pro­
gramme durch einen dem Grunde nach versicherten Schaden an dem Datenträger (Daten­
speicher für maschinenlesbare Informationen), auf dem die Daten und Programme gespei­
chert waren, verursacht wurde.

4.3 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

4.3.1 Ausschluss Krieg
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden 
durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand 
oder Verfügung von hoher Hand.

Mitversichert sind Brand- oder Explosionsschäden durch Kampfmittel aus den beiden been­
deten Weltkriegen.

4.3.2 Ausschluss Innere Unruhen
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden 
durch Innere Unruhen, soweit nicht nach § 10 Ziffer 10.1 versichert.

4.3.3 Ausschluss Kernenergie
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden 
durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

Eingeschlossen sind jedoch Schäden an versicherten Sachen, die als Folge einer versicher­
ten Gefahr nach Ziffer 4.1 durch auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, be­
triebsbedingt vorhandene oder verwendete radioaktive Isotope entstehen, insbesondere 
Schäden durch Kontamination und Aktivierung. Dies gilt nicht für radioaktive Isotope von 
Kernreaktoren.

§ 5
Feuer

5.1 Brand
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn ver­
lassen hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

Brandschäden an Räucher-, Trocken- und sonstigen ähnlichen Erhitzungsanlagen und de­
ren Inhalt sind auch dann zu ersetzen, wenn der Brand innerhalb der Anlagen ausgebrochen 
ist.
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5.2 Blitzschlag
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.

5.2.1 Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektrischen Einrichtungen und 
Geräten sind nur versichert, wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf dem der Versiche­
rungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden anderer Art entstanden sind.

5.2.2 Spuren eines direkten Blitzschlags an diesem Grundstück, an dort befindlichen Antennen 
oder anderen Sachen als elektrischen Einrichtungen und Geräten stehen Schäden anderer 
Art gleich.

5.2.3 Sofern der Blitz außerhalb des Grundstücks, auf dem der Versicherungsort liegt, auf Sachen 
übergegangen ist, leistet der Versicherer Entschädigung auch für Schäden, die an versicher­
ten elektrischen Einrichtungen und Geräten durch Überspannung, Überstrom und Kurz­
schluss infolge eines Blitzes entstehen.

Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem anderen Ver­
sicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.

Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um 250 Euro gekürzt (Selbstbeteiligung).

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 25.000 Euro begrenzt.

5.3 Explosion, Verpuffung
Explosion und Verpuffung sind plötzlich verlaufende Kraftäußerungen, die auf den Ausdeh­
nungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhen. Der Unterschied zwischen Explosion 
und Verpuffung liegt in der Intensität der Kraftäußerung. 

Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn seine Wan­
dung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunter­
schieds innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet.

Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, 
so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich.

5.4 Implosion
Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall eines Hohlkörpers durch äuße­
ren Überdruck infolge eines inneren Unterdruckes.

5.5 Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges
Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges ist das Anprallen oder Abstürzen eines Luftfahr­
zeuges, seiner Teile oder seiner Ladung.

5.6 Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind

5.6.1 ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erdbeben;

5.6.2 Sengschäden; außer wenn diese dadurch verursacht wurden, dass sich eine versicherte Ge­
fahr gemäß Ziffer 5.1 bis 5.5 verwirklicht hat;

5.6.3 Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum auftretenden 
Explosionen, sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in 
ihnen auftretenden Gasdruck entstehen.

5.6.4 Die Ausschlüsse gemäß Ziffer 5.6.3 gelten nicht für Schäden, die dadurch verursacht wur­
den, dass sich an anderen Sachen eine versicherte Gefahr gemäß Ziffer 5.1 bis 5.5 verwirk­
licht hat.

§ 6
Einbruchdiebstahl, 
Vandalismus nach einem 
Einbruch sowie Raub

6.1 Einbruchdiebstahl
Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb
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6.1.1 in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels eines Schlüssels, dessen An­
fertigung für das Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person veranlasst oder gebilligt 
worden ist (falscher Schlüssel) oder mittels anderer Werkzeuge eindringt; der Gebrauch ei­
nes falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sa­
chen abhandengekommen sind;

6.1.2 in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht oder falsche Schlüssel (siehe Ziffer 
6.1.1) oder andere Werkzeuge benutzt, um es zu öffnen; der Gebrauch eines falschen 
Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhan­
dengekommen sind;

6.1.3 aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sachen entwendet, nachdem er sich in 
das Gebäude eingeschlichen oder dort verborgen gehalten hatte;

6.1.4 in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf frischer Tat angetroffen wird und ei­
nes der Mittel gemäß Ziffer 6.3.2.1 oder 6.3.2.2 anwendet, um sich den Besitz des gestohle­
nen Gutes zu erhalten;

6.1.5 mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außerhalb des Versicherungsortes durch Ein­
bruchdiebstahl oder außerhalb des Versicherungsortes durch Raub gemäß Ziffer 6.3 an sich 
gebracht hatte, in einen Raum eines Gebäudes eindringt oder dort ein Behältnis öffnet; wer­
den jedoch Sachen entwendet, die gegen Einbruchdiebstahl nur unter vereinbarten zusätzli­
chen Voraussetzungen eines besonderen Verschlusses versichert sind, so gilt dies als Ein­
bruchdiebstahl nur, wenn der Dieb die richtigen Schlüssel des Behältnisses erlangt hat durch

6.1.5.1 Einbruchdiebstahl gemäß Ziffer 6.1.2 aus einem Behältnis, das mindestens die gleiche Si­
cherheit wie die Behältnisse bietet, in denen die Sachen versichert sind;

6.1.5.2 Einbruchdiebstahl, wenn die Behältnisse, in denen die Sachen versichert sind, zwei Schlös­
ser besitzen und alle zugehörigen Schlüssel außerhalb des Versicherungsortes verwahrt wer­
den; Schlüssel zu verschiedenen Schlössern müssen außerhalb des Versicherungsortes von­
einander getrennt verwahrt werden;

6.1.5.3 Raub außerhalb des Versicherungsortes; bei Türen von Behältnissen oder Tresorräumen, 
die mit einem Schlüsselschloss und einem Kombinationsschloss oder mit zwei Kombinations­
schlössern versehen sind, steht es dem Raub des Schlüssels gleich, wenn der Täter gegen­
über dem Versicherungsnehmer oder einem seiner Arbeitnehmer eines der Mittel gemäß Zif­
fer 6.3.2.1 oder 6.3.2.2 anwendet, um sich die Öffnung des Kombinationsschlosses zu er­
möglichen;

6.1.6 in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem Schlüssel eindringt, den er – innerhalb oder 
auch außerhalb des Versicherungsortes – durch Diebstahl an sich gebracht hatte, vorausge­
setzt, dass weder der Versicherungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber den Diebstahl 
der Schlüssel durch fahrlässiges Verhalten ermöglicht hatte;

6.1.7 Versichert ist – bis zur Entschädigungsgrenze von 15.000 Euro – auch die Wegnahme des 
Schaufensterinhaltes, wenn der Täter zu diesem Zweck das Schaufenster zerstört und den 
Versicherungsort nicht betritt.

6.2 Vandalismus nach einem Einbruch
Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter auf eine der in Ziffer 6.1.1, 6.1.5 
oder 6.1.6 bezeichneten Arten in den Versicherungsort eindringt und versicherte Sachen vor­
sätzlich zerstört oder beschädigt.

6.3 Raub

6.3.1 Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks umfasst innerhalb des Versicherungsor­
tes (siehe § 13 Ziffer 13.2.3), den Verlust von

6.3.1.1 versicherten Sachen (siehe § 2 Ziffer 2.1 bis 2.3) und
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6.3.1.2 sonstigen beweglichen Sachen, soweit deren Mitversicherung vereinbart ist,

6.3.1.3 Die Entschädigung ist auf 50.000 Euro begrenzt (Entschädigungsgrenze).

6.3.2 Raub liegt vor, wenn

6.3.2.1 gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Arbeitnehmer Gewalt angewendet wird, 
um dessen Widerstand gegen die Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten. Gewalt 
liegt nicht vor, wenn versicherte Sachen ohne Überwindung eines bewussten Widerstandes 
entwendet werden (einfacher Diebstahl/Trickdiebstahl);

6.3.2.2 der Versicherungsnehmer oder einer seiner Arbeitnehmer versicherte Sachen herausgibt 
oder sich wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben angedroht 
wird, die innerhalb des Versicherungsortes – bei mehreren Versicherungsorten innerhalb 
desjenigen Versicherungsortes, an dem auch die Drohung ausgesprochen wird – verübt wer­
den soll;

6.3.2.3 dem Versicherungsnehmer oder einem seiner Arbeitnehmer versicherte Sachen weggenom­
men werden, weil sein körperlicher Zustand unmittelbar vor der Wegnahme infolge eines Un­
falls oder infolge einer nicht verschuldeten sonstigen Ursache wie beispielsweise Ohnmacht 
oder Herzinfarkt beeinträchtigt und dadurch seine Widerstandskraft ausgeschaltet ist.

6.3.3 Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete volljährige Personen gleich, denen er die Ob­
hut über die versicherten Sachen vorübergehend überlassen hat.

Das gleiche gilt für geeignete volljährige Personen, die durch den Versicherungsnehmer mit 
der Bewachung der als Versicherungsort vereinbarten Räume beauftragt sind.

6.4 Raub auf Transportwegen

6.4.1 Raub auf Transportwegen umfasst den Verlust von

6.4.1.1 versicherten Sachen (siehe § 2 Ziffer 2.1 bis 2.3) und

6.4.1.2 sonstigen beweglichen Sachen, soweit deren Mitversicherung vereinbart ist,

durch Personen, die nicht mit dem Transport beauftragt sind.

6.4.1.3 Der Transportweg beginnt mit der Übernahme der versicherten Sachen für einen unmittelbar 
anschließenden Transport und endet an der Ablieferungsstelle mit der Übergabe.

Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).

6.4.2 In Ergänzung zu Ziffer 6.3 gilt für Raub auf Transportwegen:

6.4.2.1 Dem Versicherungsnehmer stehen sonstige Personen gleich, die in seinem Auftrag den 
Transport durchführen.

Dies gilt jedoch nicht, wenn der Transportauftrag durch ein Unternehmen durchgeführt wird, 
das sich gewerbsmäßig mit Geldtransporten befasst.

6.4.2.2 Die den Transport durchführenden Personen, gegebenenfalls auch der Versicherungsneh­
mer selbst, müssen für diese Tätigkeit geeignet und volljährig sein.

6.4.2.3 In den Fällen von Ziffer 6.3.2.2 liegt Raub nur vor, wenn die angedrohte Gewalttat an Ort 
und Stelle verübt werden soll.

6.4.3 Wenn der Versicherungsnehmer bei der Durchführung des Transports nicht persönlich mit­
wirkt, so leistet der Versicherer Entschädigung bis zu der je Versicherungsfall vereinbarten 
Summe auch für Schäden, die ohne Verschulden einer der den Transport ausführenden Per­
sonen entstehen
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6.4.3.1 durch Erpressung gemäß § 253 StGB, begangen an diesen Personen;

6.4.3.2 durch Betrug gemäß § 263 StGB, begangen an diesen Personen;

6.4.3.3 durch Diebstahl von Sachen, die sich in unmittelbarer körperlicher Obhut dieser Person befin­
den;

6.4.3.4 dadurch, dass diese Personen nicht mehr in der Lage sind, die ihnen anvertrauten Sachen 
zu betreuen.

6.4.4 Für Schäden durch Raub auf Transportwegen leistet, soweit nicht etwas anderes vereinbart 
ist, der Versicherer Entschädigung

6.4.4.1 über 25.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindestens zwei Personen durchgeführt 
wurde;

6.4.4.2 über 50.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindestens zwei Personen und mit Kraftwa­
gen durchgeführt wurde;

6.4.4.3 über 125.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindestens drei Personen und mit Kraft­
wagen durchgeführt wurde;

6.4.4.4 über 250.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindestens drei Personen mit Kraftwagen 
und außerdem unter polizeilichem Schutz oder unter besonderen, mit dem Versicherer vor­
her für den Einzelfall oder für mehrere Fälle schriftlich vereinbarten Sicherheitsvorkehrungen 
durchgeführt wurde.

6.4.5 Soweit Ziffer 6.4.4 Transport durch mehrere Personen voraussetzt, muss gemeinschaftlicher 
Gewahrsam dieser Personen an den versicherten Sachen bestehen.

Gewahrsam haben nur Personen, die sich unmittelbar bei den Sachen befinden.

Soweit Ziffer 6.4.4 Transport mit Kraftwagen voraussetzt, zählt der Fahrer nicht als den 
Transport durchführende Person. Jedoch muss er als Fahrer von Geldtransporten geeignet 
sein.

Gewahrsam an Sachen in Kraftwagen haben nur die Personen, die sich in oder unmittelbar 
bei dem Kraftwagen befinden.

6.5 Sachen in Schaukästen und Vitrinen
Versicherungsschutz besteht, wenn der Dieb Schaukästen oder Vitrinen außerhalb eines Ge­
bäudes auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, oder in dessen unmittelba­
rer Umgebung aufbricht oder mittels falscher Schlüssel (siehe Ziffer 6.1.1) oder anderer 
Werkzeuge öffnet.

Die Entschädigung ist auf 15.000 Euro begrenzt (Entschädigungsgrenze).

6.6 Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch

6.6.1 Raub auf Transportwegen, wenn und solange mehr als ein Transport gleichzeitig unterwegs 
ist;

6.6.2 Feuer; für Schäden gemäß Ziffer 6.4.3.4 gilt dieser Ausschluss nicht;

6.6.3 Leitungswasser, Rohrbruch;

6.6.4 Erdbeben;

6.6.5 Überschwemmung, Rückstau;



.

Vorgangsnummer
20260602EL0010349

GewerbeProtect Inhaltsversicherung Seite 18 von 52
02.06.2026

6.6.6 Rauch und Ruß.

§ 7
Leitungswasser

7.1 Bruchschäden innerhalb von Gebäuden
Innerhalb von Gebäuden, in denen sich die als Versicherungsort vereinbarten Räume befin­
den, sind versichert

7.1.1 frostbedingte und sonstige Bruchschäden an versicherten Rohren, sofern diese Rohre nicht 
Bestandteil von Heizkesseln, Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind, 

7.1.1.1 der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) und den damit verbundenen Schläuchen,

7.1.1.2 der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsan­
lagen,

7.1.1.3 von ortsfesten Löschanlagen (siehe Ziffer 7.3).

7.1.2 frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten versicherten Installationen:

7.1.2.1 Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhäh­
ne, Ventile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie deren Anschlussschläuche,

7.1.2.2 Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von Warmwasserheizungs-, Dampf­
heizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen,

7.1.2.3 ortsfeste Löschanlagen (siehe Ziffer 7.3).

7.1.3 Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich der Bodenplatte.

Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre innerhalb des Gebäudes.

Rohre und Installationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) sind nicht 
versichert.

7.2 Nässeschäden
Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausgetreten ist aus

7.2.1 Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbundenen Schläuchen,

7.2.2 mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbundenen sonstigen Einrichtungen oder de­
ren wasserführenden Teilen (dazu gehören mangels Verbundenheit mit dem Rohrsystem 
nicht die eine Einrichtung umgebenden Bereiche, wie z. B. Fugen oder Fliesen),

7.2.3 Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung,

7.2.4 Klima-, Kühl-, Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen,

7.2.5 ortsfesten Löschanlagen (siehe Ziffer 7.3),

7.2.6 Wasserbetten oder Aquarien,

7.2.7 innenliegenden Regenfallrohren,

7.2.8 Rohren oder Einrichtungen von Berieselungsanlagen,

7.2.9 Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen so­
wie Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich.

7.3 Löschanlagen
Bei Löschanlagen ist das bestimmungswidrige Austreten von Löschmitteln (z. B. Wasser 
oder auf Wasser basierenden Flüssigkeiten, Schaum, Pulver) aus einer ortsfesten Löschanla­
ge, dem Austritt von Leitungswasser gleichgestellt. 
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Zu Löschanlagen gehören Sprinkler, Wasserbehälter, Verteilerleitungen, Ventile, Alarmanla­
gen, Pumpenanlagen, sonstige Armaturen und Zuleitungsrohre, die ausschließlich dem Be­
trieb der Löschanlage dienen.

Der Versicherungsschutz nach Ziffer 7.1.1.3, 7.1.2.3 und 7.2.5 erstreckt sich nur auf ortsfes­
te Löschanlagen, die von der Technischen Prüfstelle der VdS Schadenverhütung GmbH 
oder von einer gleichermaßen qualifizierten Prüfstelle abgenommen sind.

7.4 Nicht versicherte Schäden

7.4.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch

7.4.1.1 Regenwasser aus außenliegenden Fallrohren;

7.4.1.2 Plansch- oder Reinigungswasser;

7.4.1.3 Schwamm sowie alle Arten von Hausfäulepilzen;

7.4.1.4 Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung oder Witterungsnie­
derschläge oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau;

7.4.1.5 Erdbeben;

7.4.1.6 Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach Ziffer 7.2 die Erdsen­
kung oder den Erdrutsch verursacht hat;

7.4.1.7 Feuer;

7.4.1.8 Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder ähnlichen mobilen Behältnissen;

7.4.1.9 Nässe aufgrund undichter Fugen oder Fliesen;

7.4.1.10 Rauch und Ruß.

7.4.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an

7.4.2.1 Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befinden, die nicht bezugsfertig sind;

7.4.2.2 Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf 
noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

§ 8
Sturm, Hagel

8.1 Versicherte Schäden
Versichert sind Schäden, die entstehen

8.1.1 durch die Einwirkung des Sturms oder Hagels auf versicherte Sachen oder auf Gebäude in 
denen sich versicherte Sachen befinden;

8.1.2 dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf 
versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden, wirft;

8.1.3 als Folge eines Schadens nach Ziffer 8.1.1 oder 8.1.2 an versicherten Sachen;

8.1.4 durch die Einwirkung des Sturms oder Hagels auf Gebäude, die mit Gebäuden, in denen 
sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind;

8.1.5 dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf 
Gebäude wirft, die mit Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich ver­
bunden sind.



.

Vorgangsnummer
20260602EL0010349

GewerbeProtect Inhaltsversicherung Seite 20 von 52
02.06.2026

8.2 Sturm
Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach Beaufort 
(Windgeschwindigkeit mindestens 62 km/Stunde).

Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 unterstellt, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass

8.2.1 die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsortes Schäden an Gebäuden in ein­
wandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, 
oder dass

8.2.2 der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des Gebäudes, in dem sich die versicher­
ten Sachen befunden haben, oder mit diesem Gebäude baulich verbundenen Gebäuden, 
nur durch Sturm entstanden sein kann.

8.3 Hagel
Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.

8.4 Nicht versicherte Schäden

8.4.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch

8.4.1.1 Sturmflut;

8.4.1.2 Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlos­
sene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch 
Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen;

8.4.1.3 Feuer;

8.4.1.4 Überschwemmung, Rückstau;

8.4.1.5 Schneedruck, Lawinen;

8.4.1.6 Erdbeben;

8.4.1.7 Vulkanausbruch;

8.4.1.8 Rauch und Ruß.

8.4.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an

8.4.2.1 Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befinden, die nicht bezugsfertig sind;

8.4.2.2 Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf 
noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

§ 9
Weitere Elementargefahren

9.1 Überschwemmung, Rückstau

9.1.1 Überschwemmung
Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bodens des Grundstücks, auf dem der 
Versicherungsort liegt oder von unmittelbar angrenzenden Grund- und Bodenflächen, Stra­
ßen, Geh- und Radwegen, mit erheblichen Mengen von Oberflächenwasser durch

9.1.1.1 Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern,

9.1.1.2 Witterungsniederschläge,

9.1.1.3 Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von Ziffer 9.1.1.1 oder 9.1.1.2.

9.1.2 Rückstau
Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder flie­
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ßenden) Gewässern oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig aus gebäudeei­
genen Ableitungsrohren oder damit verbundenen Einrichtungen in das Gebäude eindringt.

9.1.3 Nicht versicherte Schäden

9.1.3.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
• Erdbeben;
• Sturmflut;
• Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche gedrungen (siehe Ziffer 9.1.1.3);
• Vulkanausbruch;
• Feuer;
• Rauch und Ruß.

9.1.3.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
• Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befinden, die nicht bezugsfertig 

sind;
• Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf 

noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

9.2 Erdbeben

9.2.1 Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch geophysikalische 
Vorgänge im Erdinneren ausgelöst wird.

9.2.2 Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass

9.2.2.1 die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des Versicherungsorts 
Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen ande­
ren Sachen angerichtet hat, oder

9.2.2.2 der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten Sachen nur durch ein 
Erdbeben entstanden sein kann.

9.2.3 Nicht versicherte Schäden
Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an

9.2.3.1 Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befinden, die nicht bezugsfertig sind;

9.2.3.2 Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf 
noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

9.3 Erdsenkung, Erdrutsch

9.3.1 Erdsenkung
Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens über naturbedingten Hohlräu­
men.

9.3.2 Erdrutsch
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Erd- oder Gesteinsmassen.

9.3.3 Nicht versicherte Schäden

9.3.3.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
• Trockenheit oder Austrocknung;
• Vulkanausbruch;
• Überschwemmung;
• Erdbeben;
• Feuer;
• Rauch und Ruß.

9.3.3.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
• Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befinden, die nicht bezugsfertig 
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sind;
• Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf 

noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

9.4 Schneedruck, Lawinen

9.4.1 Schneedruck
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen.
Als Schneedruck gilt auch das Abrutschen von Schnee- oder Eismassen von Dächern. 

9.4.2 Lawinen
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen.

9.4.3 Nicht versicherte Schäden

9.4.3.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
• Überschwemmung;
• Erdbeben;
• Feuer;
• Rauch und Ruß.

9.4.3.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
• Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befinden, die nicht bezugsfertig 

sind;
• Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf 

noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

9.5 Vulkanausbruch

9.5.1 Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden 
mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sonstigen Materialien und Ga­
sen.

9.5.2 Nicht versicherte Schäden

9.5.2.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erdbeben.

9.5.2.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
• Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befinden, die nicht bezugsfertig 

sind;
• Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf 

noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

9.6 Wartezeit

9.6.1 Der Versicherungsschutz beginnt frühestens mit dem Ablauf von 1 Monat ab Antragsstellung 
(Wartezeit).

9.6.2 Diese Regelung entfällt, sofern Versicherungsschutz gegen die jeweilige Gefahr nach Ziffer 
9.1 bis 9.5 über einen anderen Vertrag bestanden hat und der Versicherungsschutz ohne 
zeitliche Unterbrechung durch den vorliegenden Vertrag fortgesetzt wird.

9.7 Besonderes Kündigungsrecht

9.7.1 Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten 
die Weiteren Elementargefahren (siehe § 4 Ziffer 4.1.5) in Textform kündigen. Kündigt der 
Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss der 
laufenden Versicherungsperiode wirksam wird.
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9.7.2 Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten Inhaltsversiche­
rungsvertrag innerhalb von 1 Monat nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum glei­
chen Zeitpunkt kündigen.

9.8 Selbstbeteiligung
Für Schäden durch Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, 
Schneedruck, Lawinen und Vulkanausbruch gilt je Versicherungsfall eine Selbstbeteiligung 
in Höhe von 10 % vom entschädigungspflichtigen Betrag, mindestens 500 Euro und maximal 
5.000 Euro.

§ 10
Erweiterte Deckung

10.1 Innere Unruhen
Versichert sind Schäden, die entstehen durch

10.1.1 Zerstörung oder Beschädigung unmittelbar durch Gewalthandlungen im Zusammenhang mit 
Inneren Unruhen oder

10.1.2 Abhandenkommen in unmittelbarem Zusammenhang mit Inneren Unruhen.

10.1.3 Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche Teile der Bevölkerung 
in einer die öffentliche Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten und Ge­
walt gegen Personen oder Sachen verüben.

10.1.4 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
• Überschwemmung, Rückstau;
• Erdbeben;
• Vulkanausbruch. 

10.2 Böswillige Beschädigung
Böswillige Beschädigung ist jede vorsätzliche, unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung 
von versicherten Sachen durch betriebsfremde Personen.

Betriebsfremde Personen sind alle Personen, die nicht im Betrieb tätig sind.

Abweichend hiervon sind Schäden durch im Betrieb tätige Personen versichert, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass diese Personen den Schaden herbeigeführt haben, 
während der Betrieb für sie geschlossen war.

10.2.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
• Abhandenkommen versicherter Sachen;
• Feuer; 
• Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub mit Ausnahme von Schä­

den an versicherten Gebäuden; 
• Überschwemmung, Rückstau; 
• Erdbeben;
• Vulkanausbruch.

10.3 Streik, Aussperrung
Versichert sind Schäden, die entstehen durch

10.3.1 Zerstörung oder Beschädigung unmittelbar durch Streik oder Aussperrung oder

10.3.2 Abhandenkommen in unmittelbarem Zusammenhang mit Streik oder Aussperrung.

10.3.3 Streik ist die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein bestimmtes Ziel gerichtete Ar­
beitseinstellung einer verhältnismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern.

Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete planmäßige Ausschließung einer ver­
hältnismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern.

10.3.4 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
• Feuer;
• Überschwemmung, Rückstau;
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• Erdbeben;
• Vulkanausbruch. 

10.4 Fahrzeuganprall
Fahrzeuganprall ist der Anprall von Straßen-, Schienen- oder Wasserfahrzeugen, ihrer Teile 
oder ihrer Ladung an versicherten Sachen oder an Gebäuden, in denen sich versicherte Sa­
chen befinden. Arbeitsmaschinen inkl. Hub und Gabelstapler gelten nur dann als Straßen­
fahrzeuge, wenn diese selbstfahrend und mit einem Fahrersitz ausgestattet sind. 

10.4.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Verschleiß.

10.4.2 Nicht versichert sind Schäden an Fahrzeugen.

10.5 Rauch und Ruß
Versichert sind Schäden, die entstehen durch

10.5.1 Zerstörung oder Beschädigung unmittelbar durch Rauch oder Ruß oder

10.5.2 Abhandenkommen in unmittelbarem Zusammenhang mit Rauch oder Ruß.

10.5.3 Ein Schaden durch Rauch und Ruß liegt vor, wenn Rauch und Ruß plötzlich bestimmungs­
widrig aus den auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, befindlichen Feue­
rungs-, Heizungs-, Koch- oder Trockenanlagen ausgetreten ist und unmittelbar auf versicher­
te Sachen einwirkt.

Nicht versichert sind Schäden, die durch die dauernde Einwirkung von Rauch und Ruß ent­
stehen.

10.6 Überschalldruckwellen
Ein Schaden durch eine Überschalldruckwelle liegt vor, wenn sie durch ein Luftfahrzeug aus­
gelöst wurde, das die Schallgrenze durchflogen hat, und diese Druckwelle auf versicherte Sa­
chen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden, einwirkt.

10.7 Nicht versicherte Schäden

10.7.1 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an

10.7.1.1 Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befinden, die nicht bezugsfertig sind;

10.7.1.2 Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf 
noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte);

10.7.1.3 es sei denn, sie entstehen durch Brand, Explosion, Verpuffung oder Implosion infolge von In­
neren Unruhen (siehe Ziffer 10.1).

10.8 Öffentlich-rechtliche Entschädigungsansprüche
Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als Schadenersatz aufgrund öffent­
lich-rechtlichen Entschädigungsrechts beansprucht werden kann.

10.9 Besonderes Kündigungsrecht

10.9.1 Versicherungsnehmer und Versicherer können die Gefahr Innere Unruhen, Böswillige Be­
schädigung, Streik oder Aussperrung (siehe § 4 Ziffer 4.1.6) jederzeit in Textform kündigen. 
Die Kündigung wird 1 Monat nach Zugang wirksam.

10.9.2 Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten Inhaltsversiche­
rungsvertrag innerhalb 1 Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen 
Zeitpunkt kündigen. 

10.10 Selbstbeteiligung
Für Schäden durch Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung, Fahr­
zeuganprall, Rauch, Ruß und Überschalldruckwellen gilt eine Selbstbeteiligung von 
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500 Euro je Versicherungsfall.
Für Glasschäden durch Böswillige Beschädigung gilt die vertraglich vereinbarte Selbstbeteili­
gung.

§ 11
Unbenannte Gefahren

11.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch andere als durch die 
versicherbaren Gefahren und Schäden, gemäß den § 4 Ziffer 4.1.1 bis 4.1.6 und 4.1.8 und 
den hierzu versicherbaren Klauseln und besonderen Vereinbarungen, unvorhergesehen zer­
stört oder beschädigt werden.

Als Zerstörung oder Beschädigung gilt eine nachteilige Veränderung der Sachsubstanz. Eine 
Zerstörung oder Beschädigung liegt nicht vor, soweit ein ursprünglich vorhandener Mangel - 
mit oder ohne Substanzveränderung - offenkundig wird. Abhandenkommen, auch durch straf­
bare Handlungen, ist nicht versichert.

Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder sein Repräsentant we­
der rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit er­
forderlichen Fachwissen hätten vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit scha­
det und diese den Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens entsprechenden Verhältnisses zu kürzen.

Unwesentliche Veränderungen, die den Gebrauchswert nicht beeinträchtigen, gelten nicht 
als Sachschaden im Sinne dieser Deckung.

11.2 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch

11.2.1 Abnutzung, Verschleiß oder Alterung, als - auch mittelbar – hauptsächlichste Ursache;

11.2.2 normale Witterungseinflüsse, mit denen wegen der Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse 
gerechnet werden muss, es sei denn, es wurden übliche Vorkehrungen getroffen;

11.2.3 Kontamination (z. B. Vergiftung, Verrußung, Ablagerung, Verstaubung, Beaufschlagung und 
dergleichen) oder Korrosion. Diese Ausschlüsse gelten nicht, soweit die Kontamination oder 
Korrosion durch eine andere, auf dem Versicherungsgrundstück eingetretene, dem Grunde 
nach ersatzpflichtige Sachbeschädigung gemäß Ziffer 11.1 verursacht worden ist;

11.2.4 Wasser-, Schmier- und Kühlmittelmangel;

11.2.5 inneren Verderb, natürliche Beschaffenheit von Sachen;

11.2.6 Mikroorganismen, Tiere oder Pflanzen;

11.2.7 Überschwemmungen, durch andere als die in § 9 beschriebenen Sachverhalte;

11.2.8 Sturmflut;

11.2.9 Trockenheit oder Austrocknung;

11.2.10 Ausfall oder mangelhafte Funktion von Klima-, Heiz- oder Kühlsystemen an Vorräten;

11.2.11 Senken, Reißen, Dehnen oder Schrumpfen von Gebäuden und Gebäudeteilen;

11.2.12 Herstellungsfehler, wie z. B. Konstruktions-, Guss-, Material-, Planungs-, Berechnungs- oder 
Ausführungsfehler;

11.2.13 Bedienungsfehler;

11.2.14 Versagen von Mess- und Regel- oder Sicherheitseinrichtungen;

11.2.15 Genmanipulationen, Genmutation oder andere Genveränderungen;

11.2.16 Über- oder Untertagebau.
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11.3 Durch Ziffer 11.2.1 bis 11.2.3 verursachte Folgeschäden an anderen versicherten Sachen 
oder Sachteilen sind jedoch ersatzpflichtig, soweit sie nicht unter eine Ausschlussbestim­
mung fallen.

11.4 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen ferner Schäden  

11.4.1 während des Transportes außerhalb des Versicherungsortes einschließlich Zwischenlagerun­
gen;

11.4.2 die ohne äußere Einwirkung an Maschinen, maschinellen Einrichtungen und Apparaten, 
elektronischen Apparaten, elektronischen Datenverarbeitungs-, Speicheranlagen oder sonsti­
gen technischen Einrichtungen entstehen;

11.4.3 an Sachen in oder durch Be- und Verarbeitung;

11.4.4 bei der Durchführung von Wartung, Umbau, Umrüstung, Reparatur oder Instandsetzung;

11.4.5 an Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder deren Probebetrieb noch nicht er­
folgreich abgeschlossen wurde;

11.4.6 an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an in diesen Gebäu­
den oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

11.4.7 an Werkzeugen aller Art;

11.4.8 an sonstigen Teilen, die während der Lebensdauer der versicherten Sachen erfahrungsge­
mäß mehrfach ausgewechselt werden müssen;

11.4.9 an Mikroorganismen, lebenden Tieren oder lebenden Pflanzen;

11.4.10 soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder Händler), Werkunternehmer oder aus 
Reparaturauftrag einzutreten hat.

Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Versicherer zunächst Entschädigung. 
Ergibt sich nach Zahlung der Entschädigung, dass ein Dritter für den Schaden eintreten 
muss und bestreitet der Dritte dies, so behält der Versicherungsnehmer zunächst die bereits 
gezahlte Entschädigung.

Der gesetzliche Forderungsübergang gemäß § 86 VVG gilt für diese Fälle nicht. Der Versi­
cherungsnehmer hat seinen Anspruch auf Kosten und nach Weisungen des Versicherers au­
ßergerichtlich und erforderlichenfalls gerichtlich gelten zu machen.

Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versicherungsnehmer einer Weisung des 
Versicherers nicht folgt oder soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer Schadenersatz leis­
tet.

11.5 Selbstbeteiligung und Jahreshöchstentschädigung

11.5.1 Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag einschließlich Aufwen­
dungsersatz gemäß § 83 VVG und Ersatz für sonstige versicherte Kosten wird je Versiche­
rungsfall 2.500 Euro gekürzt.

11.5.2 Die Entschädigung ist auf eine Jahreshöchstentschädigung von 250.000 Euro begrenzt. Alle 
Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die Jahres­
höchstentschädigung.

11.6 Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Abwehr oder Minderung des Schadens 
macht, werden nur insoweit ersetzt, als sie mit der Entschädigung zusammen die (Jahres-) 
Höchstentschädigung nicht übersteigen, es sein denn, dass sie auf Weisung des Versiche­
rers beruhen.
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§ 12
Glasbruch

12.1 Versicherte Schäden
Glasbruch ist die Zerstörung oder Beschädigung der Verglasung (siehe § 2 Ziffer 2.4) infolge 
Bruches (Zerbrechen).

12.2 Werbeanlagen

12.2.1 Bei Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen) – siehe Pauschaldeklaration Ziffer 2.22 
– umfasst Glasbruch auch das Zerbrechen der Röhren (Systeme) und an den übrigen Teilen 
der Anlage auch alle Beschädigungen oder Zerstörungen, soweit sie nicht eine unmittelbare 
Folge der durch den Betrieb der Anlage verursachten Abnutzung sind.

12.2.2 Bei Firmenschildern und Transparenten umfasst Glasbruch auch Schäden durch Zerbrechen 
der Glas- und Kunststoffteile.

Dazu gehören auch Schäden an Leuchtkörpern oder nicht aus Glas oder Kunststoff beste­
henden Teilen (z. B. Metallkonstruktion, Bemalung, Beschriftung, Kabel), wenn gleichzeitig 
ein ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen am Glas oder Kunststoff vorliegt und entwe­
der beide Schäden auf derselben Ursache beruhen oder der Schaden am Glas oder Kunst­
stoff den anderen Schaden verursacht hat.

12.3 Nicht versicherte Gefahren und Schäden

12.3.1 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf

12.3.1.1 Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z. B. Schrammen, Muschelausbrüche);

12.3.1.2 Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrscheiben-Isolierverglasungen;

12.3.1.3 Schäden, die nach § 4 Ziffer 4.1.2 bis 4.1.5 (Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Ein­
bruch, Raub, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Weitere Elementargefahren) versichert sind.

12.3.2 Nicht versichert sind Schäden durch

12.3.2.1 Feuer;

12.3.2.2 Erdbeben;

12.3.2.3 Sturmflut.

12.3.3 Die Versicherung von Werbeanlagen nach Pauschaldeklaration Ziffer 2.22 erstreckt sich 
nicht auf Kosten, die für Farbangleichungen unbeschädigter Systeme oder für sonstige Ände­
rungen oder Verbesserungen sowie für Überholungen entstehen.

12.3.4 Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei der Angleichung unbeschädigter Sa­
chen (z. B. Farbe und Struktur) an entschädigten Sachen sowie für fertigungsbedingte Abwei­
chungen der Ersatzsache im äußeren Erscheinungsbild entstehen und erteilt hierzu keinen 
Auftrag.

§ 13
Versicherungsort

13.1 Örtlicher Geltungsbereich

13.1.1 Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes.

13.1.2 Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines eingetretenen oder unmittelbar 
bevorstehenden Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt und in zeitlichem 
und örtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder ab­
handenkommen.

13.1.3 Bei der Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub müssen alle Vor­
aussetzungen eines Einbruchdiebstahls (siehe § 6 Ziffer 6.1), von Vandalismus nach einem 
Einbruch (siehe § 6 Ziffer 6.2) oder eines Raubes (siehe § 6 Ziffer 6.3) innerhalb des Versi­



.

Vorgangsnummer
20260602EL0010349

GewerbeProtect Inhaltsversicherung Seite 28 von 52
02.06.2026

cherungsortes verwirklicht worden sein. Bei mehreren Versicherungsorten müssen alle Vor­
aussetzungen innerhalb desselben Versicherungsortes verwirklicht worden sein.

Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Herausgabe oder Wegnahme erst auf Ver­
langen des Täters herangeschafft werden, es sei denn, das Heranschaffen erfolgt nur inner­
halb des Versicherungsortes, an dem die Tathandlungen nach § 6 Ziffer 6.3.2.1 bis 6.3.2.3 
verübt wurden.

Bei Raub auf Transportwegen sind nur die Sachen versichert, die sich bei Beginn der Tat an 
dem Ort befunden haben, an dem die Gewalt ausgeübt oder die Drohung mit Gewalt verübt 
wurde.

13.2 Bezeichnung des Versicherungsortes

13.2.1 Versicherungsort sind die Gebäude oder Räume von Gebäuden, die im Versicherungsver­
trag bezeichnet sind oder die sich auf dem im Versicherungsvertrag bezeichnetem Grund­
stück befinden sowie Schaukästen und Vitrinen innerhalb des Grundstücks, auf dem der Ver­
sicherungsort liegt, und in dessen unmittelbarer Umgebung.

13.2.2 Für Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen besteht in den Wohnräumen der Be­
triebsangehörigen kein Versicherungsschutz.

13.2.3 Versicherungsort für Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks (siehe § 6 Ziffer 6.3) 
ist das gesamte Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, wenn das Grundstück allsei­
tig umfriedet ist.

13.2.4 Versicherungsort für Raub auf Transportwegen (siehe § 6 Ziffer 6.4) ist, soweit nicht etwas 
Anderes vereinbart ist, die Bundesrepublik Deutschland.

13.2.5 Soweit dies vereinbart ist, sind Sachen nach § 2 Ziffer 2.1 bis 2.3 im Freien auch innerhalb 
des Grundstücks, auf dem der Versicherungsort liegt, versichert. 

13.2.6 Versicherungsort für Sicherungsdaten/-träger ist auch das Gebäude, in das diese ausgela­
gert sind.

13.3 Abhängige Außenversicherung
Soweit nicht etwas Anderes vereinbart ist, besteht Versicherungsschutz auch für versicherte 
Sachen (siehe § 2 Ziffer 2.1 bis 2.3) die sich vorübergehend außerhalb des Versicherungsor­
tes innerhalb Europas befinden. Zeiträume von mehr als 6 Monaten gelten nicht als vorüber­
gehend. Sachen, die auf Baustellen gelagert werden, sind nicht versichert.

Für die Gefahren Einbruchdiebstahl (siehe § 4 Ziffer 4.1.2) sowie Sturm und Hagel (siehe 
§ 4 Ziffer 4.1.4) ist Voraussetzung, dass sich die Sachen in Gebäuden befinden

Die Entschädigung ist auf 250.000 Euro begrenzt (Entschädigungsgrenze).

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden 
durch Weitere Elementargefahren nach § 4 Ziffer 4.1.5 in Verbindung mit § 9.

13.4 Bargeld und Wertsachen
Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht Versicherungsschutz nur in ver­
schlossenen Räumen oder Behältnissen der im Versicherungsvertrag bezeichneten Art.

Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Geschäftszeit oder sonstiger vereinbar­
ter Zeiträume auch ohne Verschluss bis zu der vereinbarten Entschädigungsgrenze versi­
chert.

Satz 1 gilt nicht für Schäden durch Raub und bei Handelsbetrieben nicht für deren betriebsty­
pische Waren und Vorräte.

13.5 Registrierkassen
Registrierkassen sowie elektrische und elektronische Kassen, Rückgeldgeber und Automa­
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ten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) gelten nicht als Behältnis im Sinne von Zif­
fer 13.4.

Jedoch ist Bargeld auch in Registrierkassen sowie elektrischen und elektronischen Kassen 
versichert, solange diese geöffnet sind.

Die Entschädigung ist auf 50 Euro je Kasse begrenzt und insgesamt auf 500 Euro je Versi­
cherungsfall (Entschädigungsgrenze).

13.6 Freizügigkeit zwischen Versicherungsorten mit je einer Versicherungssumme
Zwischen den Versicherungsorten besteht Freizügigkeit. 

Dies gilt nicht für Versicherungssummen auf Erstes Risiko und nicht für Entschädigungsgren­
zen.

§ 14
Besondere Gefahrerhöhungen 
und vertraglich vereinbarte 
Sicherheitsvorschriften

14.1 Besondere Gefahrerhöhungen
Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung (siehe § 21) liegt für die Gefahr Einbruchdiebstahl, 
Vandalismus nach einem Einbruch, Raub insbesondere vor, wenn Räumlichkeiten, die oben, 
unten oder seitlich an den Versicherungsort angrenzen, dauernd oder vorübergehend nicht 
mehr benutzt werden.

14.2 Sicherheitsvorschriften
Vor Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungsnehmer

14.2.1 die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren; dies gilt auch während einer vorü­
bergehenden Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien).

14.2.2 mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen zu erstellen, sofern nicht in 
der Branche des Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensicherung üblich sind. Die­
se sind so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig 
mit den Originalen zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen können.

14.2.3 über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über sonstige Sachen, für 
die dies besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese so aufzubewahren, 
dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sachen 
zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen können.

Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie für Sammlungen, wenn der 
Wert dieser Sachen insgesamt 2.500 Euro nicht übersteigt.

Dies gilt ferner nicht für Briefmarken.

14.2.4 für die Gefahr Feuer folgendes zu beachten: 

14.2.4.1 Das Abstellen von Kraftfahrzeugen, z. B. in Betriebsgebäuden, die nicht ausdrücklich als Ga­
ragen zugelassen sind, beeinträchtigt den Versicherungsschutz nicht, wenn
• sich im Umkreis von 3 Metern keine brennbaren Sachen befinden und
• es sich nicht um Gefahrguttransporte handelt und
• keine feuergefährlichen Arbeiten vorgenommen werden und 
• keine Tankvorgänge erfolgen.

14.2.4.2 Bei der Lagerung von brennbaren Sachen auf dem Versicherungsgrundstück ist zu Gebäu­
den, in denen sich versicherte Sachen befinden, ein Mindestabstand von 5 Metern und eine 
maximale Lagerhöhe von 2,5 Metern einzuhalten.

Sofern die Lagerhöhe 2,5 m überschreitet, ist ein Mindestabstand einzuhalten, der der dop­
pelten Lagerhöhe entspricht. 

14.2.5 für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub
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14.2.5.1 alle Öffnungen (z. B. Fenster und Türen) in dem Betrieb oder in Teilen des Betriebes ver­
schlossen zu halten, solange die Arbeit, von Nebenarbeiten abgesehen, in diesen Betriebs­
teilen ruht;

14.2.5.2 alle bei der Antragstellung vorhandenen und alle zusätzlich vereinbarten Sicherungen (Siche­
rungen sind z. B. Schlösser von Türen oder Behältnissen, Riegel, Einbruchmeldeanlagen) 
uneingeschränkt gebrauchsfähig zu erhalten und zu betätigen, solange die Arbeit, von Ne­
benarbeiten abgesehen, in diesen Betriebsteilen ruht;

14.2.5.3 nach Verlust eines Schlüssels für einen Zugang zum Versicherungsort oder für ein Behältnis 
das Schloss unverzüglich durch ein gleichwertiges zu ersetzen;

14.2.5.4 Registrierkassen, elektrische und elektronische Kassen sowie Rückgeldgeber nach Ge­
schäftsschluss zu entleeren und offen zu lassen.

14.2.6 für die Gefahr Leitungswasser

14.2.6.1 in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versicherte Sachen mindestens auf einer Europa­
lette oder 12 cm über dem Fußboden zu lagern;

14.2.6.2 die versicherten wasserführenden Anlagen und Einrichtungen stets im ordnungsgemäßen 
Zustand zu erhalten und Mängel, Störungen oder Schäden unverzüglich nach den anerkann­
ten Regeln der Technik beseitigen zu lassen;

14.2.6.3 nicht genutzte wasserführende Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und 
entleert zu halten;

14.2.6.4 während der kalten Jahreszeit alle Räume genügend zu beheizen und dies genügend häufig 
zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu 
entleeren und entleert zu halten;

14.2.6.5 ortsfeste Wasserlöschanlagen mindestens einmal in jedem Kalenderhalbjahr durch die Tech­
nische Prüfstelle der VdS Schadenverhütung GmbH oder durch eine gleichermaßen qualifi­
zierte Prüfstelle prüfen und etwaige Mängel unverzüglich abzustellen oder beseitigen zu las­
sen. Die Erfüllung dieser Obliegenheiten ist dem Versicherer durch ein Prüfzeugnis nachzu­
weisen.

14.2.7 für die Gefahr Sturm und Hagel die Gebäude, in denen sich die versicherten Sachen befin­
den, insbesondere Dächer und außen an den Gebäuden angebrachte Sachen stets im ord­
nungsgemäßen Zustand zu erhalten und Mängel, Störungen oder Schäden unverzüglich 
nach den anerkannten Regeln der Technik beseitigen zu lassen.

14.2.8 für die Weiteren Elementargefahren Überschwemmung und Rückstau

14.2.8.1 Abflussleitungen auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt freizuhalten und 
vorhandene Rückstausicherungen stets funktionsbereit zu halten;

14.2.8.2 in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versicherte Sachen mindestens auf einer Europa­
lette oder 12 cm über dem Fußboden zu lagern.

14.3 Vorübergehende Abweichung von Sicherheitsvorschriften
Vorübergehende Abweichungen von Sicherheits- und Betriebsvorschriften bei Bau-, Umbau- 
und Reparaturarbeiten auf dem Versicherungsort gelten, soweit sie durch zwingende techni­
sche Gründe veranlasst sind und bei ihrer Durchführung die gebotene er-höhte Sorgfalt be­
obachtet wird, nicht als Vertragsverletzung im Sinne von § 20 und wenn derartige Abwei­
chungen gleichzeitig eine Gefahrerhöhung darstellen, auch nicht als Verstoß gegen § 21. Ab­
weichungen von über 6 Monaten gelten nicht mehr als vorübergehend.

14.4 Folgen der Obliegenheitsverletzung
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in § 14 Ziffer 14.2 genannten Obliegenheiten, ist 
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der Versicherer unter den in Teil A § 16 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung be­
rechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

14.4.1 Sind für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch und Raub verein­
barte Sicherungen nicht vorhanden oder werden diese nicht betätigt, wird der Versicherer bis 
zu einer Entschädigungsleistung von 50.000 Euro keine Kürzung vornehmen. Darüber hi­
naus bis 100.000 Euro Entschädigungsleistung maximal 20 %.

Bei einer Entschädigungsleistung, die 100.000 Euro übersteigt, wird die über diese Summe 
hinausgehende Versicherungsleistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechen­
den Verhältnis gekürzt.

14.4.2 Werden gesetzliche, behördliche oder vereinbarte Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten, 
wird der Versicherer bis zu einer Entschädigungsleistung von 50.000 Euro keine Kürzung 
vornehmen. Darüber hinaus bis 100.000 Euro Entschädigungsleistung maximal 20 %.

Bei einer Entschädigungsleistung, die 100.000 Euro übersteigt, wird die über diese Summe 
hinausgehende Versicherungsleistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechen­
den Verhältnis gekürzt.

§ 15
Versicherungswert, 
Versicherungssumme

15.1 Betriebseinrichtung
Der Versicherungswert der Betriebseinrichtung (siehe § 2 Ziffer 2.1) ist

15.1.1 der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte 
in neuwertigem Zustand wieder zu beschaffen oder sie neu herzustellen, maßgebend ist der 
niedrigere Betrag.

Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass 
die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der Sachen in derselben Art und Güte infol­
ge Technologiefortschritts entweder nicht möglich ist oder nur mit unwirtschaftlichem Auf­
wand möglich wäre. Die Ersatzgüter müssen hierbei den vorhandenen Sachen möglichst na­
hekommen.

Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe­
schränkungen, die dadurch entstehen, dass Sachen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschrif­
ten nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden dürfen, 
es sei denn, dass diese Mehrkosten als Technologiefortschritt gemäß Absatz 2 zu berück­
sichtigen sind. Versicherungsschutz für Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe­
schränkungen besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.

Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sind ebenfalls nicht Bestandteil des Neuwertes. 
Versicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versi­
cherten Kosten.

15.1.2 der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall 
der Versicherung zum Neuwert weniger als 40 % des Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt).

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der Betriebseinrichtung durch einen Abzug ent­
sprechend ihrem insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.

Sachen, die sich in Gebrauch befinden und die regelmäßig gewartet werden, haben unab­
hängig von ihrem, insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand, einen Zeit­
wert von mindestens 40 % des Neuwertes.

15.1.3 der gemeine Wert soweit die Sache für ihren Zweck allgemein oder im Betrieb des Versiche­
rungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist.
Gemeiner Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für die Sache oder für das Altmaterial.
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15.1.4 Soweit Versicherungsschutz für außen an das Gebäude angebrachte Sachen oder für Sa­
chen auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, außerhalb von Gebäuden ver­
einbart ist, erfolgt die Berechnung des Versicherungswertes nach Ziffer 15.1.1 bis 15.1.2.

15.2 Waren und Vorräte
Der Versicherungswert von Waren und Vorräten ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sa­
chen gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen maßgebend ist 
der niedrigere Betrag.

Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der Waren und Vorräte sind nicht zu berücksichti­
gen. Versicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den 
versicherten Kosten.

Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis, bei nicht fertig ge­
stellten eigenen Erzeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeugnisse.

15.3 Wertpapiere
Der Versicherungswert von Wertpapieren ist

15.3.1 bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Einheitskurs am Tag der jeweils letzten No­
tierung aller amtlichen Börsen der Bundesrepublik Deutschland;

15.3.2 bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;

15.3.3 bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.

15.4 Sonstige Sachen
Der Versicherungswert

15.4.1 von Anschauungsmodellen, Prototypen und Ausstellungsstücken, ferner von typengebun­
denen, für die laufende Produktion nicht mehr benötigten Fertigungsvorrichtungen,

15.4.2 von ohne Kaufoption geleasten Sachen oder geleasten Sachen, bei denen die Kaufoption 
bei Schadeneintritt abgelaufen war sowie

15.4.3 für alle sonstigen in Ziffer 15.1 bis 15.3 nicht genannten beweglichen Sachen 

15.4.4 ist entweder der Zeitwert gemäß Ziffer 15.1.2 oder unter den dort genannten Voraussetzun­
gen der gemeine Wert gemäß Ziffer 15.1.3.

15.5 Umsatzsteuer
Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die Umsatzsteuer 
einzubeziehen.

15.6 Versicherungssumme

15.6.1 Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer im Einzel­
nen vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert nach Ziffer 15.1 bis 15.5 entsprechen 
soll.

15.6.2 Ist die Versicherung zum Neuwert, Zeitwert oder gemeinen Wert vereinbart worden, soll der 
Versicherungsnehmer die Versicherungssumme für die versicherte Sache für die Dauer des 
Versicherungsverhältnisses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen.

15.6.3 Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme nicht dem Versi­
cherungswert, kann die Regelung über die Unterversicherung zur Anwendung kommen (sie­
he § 17 Ziffer 17.4).

§ 16
Summenanpassung

16.1 Summenänderung nach Index
Soweit Summenanpassung vereinbart ist, erhöhen oder vermindern sich zu Beginn einer je­
den Versicherungsperiode die Versicherungssummen für versicherte Sachen (siehe § 2) zur 
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Anpassung an Wertänderungen der versicherten Sachen entsprechend dem Prozentsatz, 
um den sich der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte im vergangenen Kalender­
jahr gegenüber dem davorliegenden Kalenderjahr verändert hat.

Der Prozentsatz wird auf eine Stelle hinter dem Komma gerundet. Maßgebend ist der vom 
Statistischen Bundesamt jeweils für den Monat September festgestellte und veröffentlichte In­
dex.

16.2 Information über Änderungen
Die gemäß Ziffer 16.1 berechneten Versicherungssummen werden auf volle 100 Euro aufge­
rundet. Die neuen Versicherungssummen und der geänderte Beitrag werden dem Versiche­
rungsnehmer jeweils bekannt gegeben.

16.3 Tarifbeitrag
Die aus den Versicherungssummen gemäß Ziffer 16.2 sich ergebenden erhöhten Beiträge 
dürfen die im Zeitpunkt der Erhöhung geltenden Tarifbeiträge nicht übersteigen. Diese Gren­
ze gilt jedoch nur, wenn sich die neuen Tarifbeiträge auf eine unveränderte Gruppe versicher­
barer Risiken beziehen.

16.4 Vorsorgeversicherung
Solange Anpassung der Versicherungssummen vereinbart ist, erhöhen sich vom Zeitpunkt 
dieser Vereinbarung an die jeweiligen Versicherungssummen um einen Vorsorgebetrag von 
10 %.

16.5 Unterversicherung
Die Bestimmungen über Unterversicherung (siehe § 17 Ziffer 17.4) bleiben unberührt.

16.6 Widerspruchsrecht
Innerhalb 1 Monats nach Zugang der Mitteilung über die geänderte Versicherungssumme 
kann der Versicherungsnehmer durch Erklärung in Textform die ihm mitgeteilte Veränderung 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens aufheben. Will der Versicherungsnehmer zugleich die 
Erklärung gemäß Ziffer 16.7 abgeben, so muss dies deutlich zum Ausdruck kommen.

16.7 Aufhebungsrecht
Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten 
zum Ende des laufenden Versicherungsjahres durch Erklärung in Textform verlangen, dass 
die Bestimmungen über die Summenanpassung künftig nicht mehr anzuwenden sind.

16.8 Überversicherung
Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme wegen erheblicher Überversiche­
rung wird durch diese Vereinbarung nicht eingeschränkt.

§ 17
Umfang der Entschädigung

17.1 Entschädigungsberechnung

17.1.1 Der Versicherer ersetzt

17.1.1.1 bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles abhanden gekommenen Sachen den 
Versicherungswert (siehe § 15) unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles.

17.1.1.2 bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintritts des Versi­
cherungsfalles zuzüglich einer durch den Versicherungsfall entstandenen und durch die Re­
paratur nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch den Versicherungswert 
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles.

Die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur der Versicherungswert der 
Sache gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles er­
höht wird.

17.1.2 Öffentlich-rechtliche Vorschriften, nach denen die noch vorhandene und technisch brauchba­
re Sachsubstanz der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache für die Wiederher­
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stellung nicht wiederverwendet werden darf, werden bei der Entschädigungsberechnung ge­
mäß Ziffer 17.1.1 berücksichtigt, soweit

17.1.2.1 es sich nicht um behördliche Anordnungen handelt, die vor Eintritt des Versicherungsfalles 
erteilt wurden oder

17.1.2.2 nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles ganz oder teilweise untersagt war.

Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch entstehen, 
dass die versicherte und vom Schaden betroffene Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher Vor­
schriften nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden darf, 
werden im Rahmen der Entschädigungsberechnung gemäß Ziffer 17.1.1 nicht ersetzt, es sei 
denn, dass diese Mehrkosten als Technologiefortschritt im Versicherungswert zu berücksich­
tigen sind.

17.1.3 Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Entschädigungsberechnung gemäß Zif­
fer 17.1.1 und 17.1.2 angerechnet.

17.1.4 Versicherungsschutz für Kosten besteht gemäß den Vereinbarungen nach § 3.

17.1.5 Abweichend von Ziffer 17.1.1 gewährt der Versicherer für Schäden durch die Gefahr Glas­
bruch (siehe § 12) im Versicherungsfall eine Sachleistung, zu der er den Auftrag erteilt.

17.1.5.1 Sachleistung bedeutet, dass auf Veranlassung und Rechnung des Versicherers die zerstör­
ten oder beschädigten Sachen entsorgt und in gleicher Art und Güte an den Schadenort ge­
liefert und wiedereingesetzt werden.

17.1.5.2 Besondere Aufwendungen, die zum Erreichen des Schadenortes (z. B. Gerüste, Kräne) bzw. 
im Zusammenhang mit dem Einsetzen der Scheibe (z. B. Anstriche, De- und Remontage 
von Vergitterungen) notwendig sind, werden in vereinbarter Höhe ersetzt (siehe § 3 Ziffer 
3.4.17).

Falls solche besonderen Aufwendungen zur Erbringung der Sachleistung notwendig sind, er­
teilt der Versicherer in Absprache mit dem Versicherungsnehmer in dessen Namen den Auf­
trag hierzu. Der Versicherer erstattet dem Versicherungsnehmer die Rechnungskosten bis 
zur vereinbarten Höhe.

17.1.5.3 Im Einvernehmen mit dem Versicherungsnehmer ersetzt der Versicherer den Geldbetrag, 
welcher dem unter Ziffer 17.1.5.1 bis 17.1.5.2 beschriebenen Leistungsumfang entspricht.

Darüber hinaus kann der Versicherer in Geld leisten, soweit eine Ersatzbeschaffung durch 
den Versicherer zu den ortsüblichen Wiederherstellungskosten nicht möglich ist.

Wird Unterversicherung nach Ziffer 17.4 festgestellt, leistet der Versicherer ausschließlich in 
Geld.

Bei einer Entschädigung in Geld werden die, zum Schadenzeitpunkt gültigen „Gothaer Erstat­
tungspreise für Reparaturverglasungen" zugrunde gelegt.

17.2 Neuwertanteil
Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der Versicherungsnehmer auf den 
Teil der Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), einen Anspruch 
nur, soweit und sobald er innerhalb von 3 Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sicher­
gestellt hat, dass er die Entschädigung verwenden wird, um

17.2.1 bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhandengekommen sind, für den gleichen Be­
triebszweck in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach vorheriger Zustimmung des 
Versicherers genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen;

17.2.2 bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen.
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17.2.3 Sofern die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von beweglichen Sachen für den glei­
chen Betriebszweck, jedoch in anderer Art oder Güte erfolgt, werden versicherte Kosten ge­
mäß § 3 Ziffer 3.4.1 nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung in gleicher Art oder Güte entstanden wären. 

17.3 Zeitwertschaden

17.3.1 Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen gemäß den 
Bestimmungen über den Versicherungswert festgestellt.

Bei beschädigten Sachen werden die Kosten einer Reparatur um den Betrag gekürzt, um 
den durch die Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert unmittelbar vor Ein­
tritt des Versicherungsfalles erhöht würde.

17.3.2 Für sonstige Sachen nach § 15 Ziffer 15.4 erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der 
Entschädigung, der den gemeinen Wert (siehe § 15 Ziffer 15.1.3) übersteigt, einen Anspruch 
nur, soweit für die Verwendung der Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Ziffer 17.2 
erfüllt sind und die Wiederherstellung notwendig ist.

17.4 Unterversicherung

17.4.1 Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalles, so besteht Unterversicherung. Im Fall der Unterversicherung wird die 
Entschädigung nach Ziffer 17.1 in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versiche­
rungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt:

Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme plus Vorsorge di­
vidiert durch den Versicherungswert.

Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position versicherten Sachen auf bestimmte 
Beträge begrenzt, so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes der davon betroffenen 
Sachen höchstens diese Beträge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Versiche­
rungswert eine Unterversicherung, so wird die Entschädigung nach Ziffer 17.1 entsprechend 
gekürzt.

17.4.2 Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Position gesondert festzustellen.

17.4.3 Die Bestimmungen über die Selbstbeteiligung nach Ziffer 17.7 und Entschädigungsgrenzen 
nach Ziffer 17.8 sind im Anschluss an Ziffer 17.4.1 und 17.4.2 anzuwenden.

17.4.4 Bei Berechnung einer Unterversicherung sind auch die nach § 13 Ziffer 13.3 außerhalb des 
Versicherungsorts versicherten Sachen (abhängige Außenversicherung) zu berücksichtigen.

17.4.5 Tritt der Versicherungsfall nach Ablauf der Versicherungsperiode, jedoch vor Ablauf der jährli­
chen Meldefrist gemäß Teil A § 26 Ziffer 26.2 ein, wird abweichend zu Ziffer 17.4.1 für die Er­
mittlung und Berechnung einer Unterversicherung der Versicherungswert ohne Berücksichti­
gung der Bestandserhöhungen der laufenden Versicherungsperiode zugrunde gelegt.

17.4.6 Bei einer verspäteten, falschen oder unterlassenen Meldung gilt Ziffer 17.4.5 nicht.

17.5 Verzicht auf den Einwand der Unterversicherung
Der Versicherer verzichtet bei Schäden bis zu einer Höhe von 250.000 Euro auf die Anrech­
nung einer Unterversicherung.

Bei Schäden, die 250.000 Euro übersteigen, wird die über diese Summe hinausgehende Ver­
sicherungsleistung gemäß § 17 Ziffer 17.4 gekürzt.

17.6 Versicherung auf Erstes Risiko
Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, wird eine Unterver­
sicherung bei diesen Positionen nicht berücksichtigt.
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17.7 Selbstbeteiligung
Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um die vereinbarte Selbstbeteiligung gekürzt.

Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach Ziffer 17.8 sind im Anschluss an 
diese Kürzung anzuwenden.

17.8 Entschädigungsgrenzen
Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens

17.8.1 bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;

17.8.2 bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen;

17.8.3 bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die im laufenden Versiche­
rungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung.
Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

17.9 Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsbe­
rechtigt ist.

Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer anlässlich der Wiederher­
stellung oder Wiederbeschaffung tatsächlich nicht gezahlt hat.

17.10 Ereignisdefinition
Unter einem Versicherungsfall sind alle Schäden zu verstehen, die aus ein und derselben Ur­
sache innerhalb von 72 Stunden anfallen.

Dies gilt nicht für die Gefahren Feuer (siehe § 4 Ziffer 4.1.1) und Einbruchdiebstahl, Vandalis­
mus nach einem Einbruch, Raub (siehe § 4 Ziffer 4.1.2).

§ 18
Wiederherbeigeschaffte Sachen

18.1 Anzeigepflicht
Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, hat der Versicherungsnehmer 
oder der Versicherer dies nach Kenntniserlangung unverzüglich dem Vertragspartner in Text­
form anzuzeigen.

18.2 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurücker­
langt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den An­
spruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von 2 Wochen dem Versicherer 
zur Verfügung stellt.
Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Entschädigung zurückzugeben.

18.3 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

18.3.1 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurücker­
langt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswer­
tes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen 
oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat die­
ses Wahlrecht innerhalb von 2 Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des 
Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den 
Versicherer über.

18.3.2 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurücker­
langt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsge­
mäß geringer als der Versicherungswert ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache be­
halten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen.

Erklärt er sich hierzu innerhalb von 2 Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung 
des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen 
mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen.
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Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher der 
von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.

18.4 Beschädigte Sachen
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungsnehmer die be­
dingungsgemäße Entschädigung in Höhe der Reparaturkosten auch dann verlangen oder be­
halten, wenn die Sachen in den Fällen von Ziffer 18.2 oder 18.3 bei ihm verbleiben.

18.5 Gleichstellung
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungsnehmer 
die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen.

18.6 Übertragung der Rechte
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu 
stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu 
übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.

18.7 Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren
Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt worden, so hat der Versi­
cherungsnehmer die gleichen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurücker­
langt hätte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit ihm 
durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist.

§ 19
Veräußerung der versicherten 
Sachen

19.1 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

19.1.1 Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des 
Eigentumsübergangs (bei Immobilien das Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle 
der Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis 
sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

19.1.2 Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, der auf die zur Zeit des Eintrittes 
des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

19.1.3 Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn er hier­
von Kenntnis erlangt.

19.2 Kündigungsrechte

19.2.1 Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung 
einer Frist von 1 Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht inner­
halb 1 Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.

19.2.2 Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zum Ab­
lauf der Versicherungsperiode in Textform zu kündigen.

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 1 Monats nach dem Erwerb, bei feh­
lender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb 1 Monats ab Erlan­
gung der Kenntnis, ausgeübt wird.

19.2.3 Im Falle der Kündigung nach Ziffer 19.2.1 und 19.2.2 haftet der Veräußerer allein für die 
Zahlung des Beitrags.

19.3 Anzeigepflichten

19.3.1 Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Text­
form anzuzeigen.

19.3.2 Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der 
Versicherungsfall später als 1 Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte 
zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehen­
den Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.
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19.3.3 Abweichend von Ziffer 19.3.2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Ver­
äußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, 
oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des 
Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

§ 20
Obliegenheiten des 
Versicherungsnehmers

20.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versi­
cherungsfalles zu erfüllen hat, sind:

20.1.1 die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvor­
schriften (siehe Regelung in § 14);

Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen die zuständige Behörde in Textform zuge­
stimmt hat, beeinträchtigen die Entschädigungspflicht nicht;

20.1.2 die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten.

20.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles

20.2.1 Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles

20.2.1.1 dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüg­
lich – gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

20.2.1.2 Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzei­
gen;

20.2.1.3 dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden gekommenen 
Sachen einzureichen;

20.2.1.4 das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädig­
ten Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unum­
gänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und 
die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;

20.2.1.5 soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen in Textform – 
zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungs­
pflicht des Versicherers erforderlich ist, sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe 
des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten;

20.2.1.6 vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zu­
gemutet werden kann;

20.2.1.7 für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sonstige aufgebotsfähige Urkun­
den unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu wah­
ren, insbesondere abhanden gekommene Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden un­
verzüglich sperren zu lassen.

20.2.2 Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat die­
ser die Obliegenheiten gemäß Ziffer 20.2.1 ebenfalls zu erfüllen, soweit ihm dies nach den 
tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

§ 21
Gefahrerhöhung

21.1 Begriff der Gefahrerhöhung

21.1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungs­
nehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des 
Versicherungsfalles oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inan­
spruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.

21.1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrer­
heblicher Umstand ändert nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.
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Eine Änderung eines gefahrerheblichen Umstandes liegt z. B. dann vor, wenn von der doku­
mentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird, Neu- oder Erweiterungsbauten durchge­
führt werden, oder ein Gebäude oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt 
wird.

21.1.3 Eine Gefahrerhöhung nach Ziffer 21.1.1 liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich 
erhöht hat oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll.

21.2 Pflichten des Versicherungsnehmers

21.2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zu­
stimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch 
einen Dritten gestatten.

21.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des 
Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem 
Versicherer unverzüglich anzeigen.

21.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem 
Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nach­
dem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

21.3 Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer

21.3.1 Kündigungsrecht
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Ziffer 21.2.1 kann der Versiche­
rer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vor­
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahr­
lässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung ei­
ner Frist von 1 Monat kündigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Ziffer 21.2.2 und 21.2.3 be­
kannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 1 Monat kündigen.

21.3.2 Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen sei­
nen Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangen oder die Absiche­
rung der erhöhten Gefahr ausschließen.

Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 % oder schließt der 
Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb 1 Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhal­
tung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer 
auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

21.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsänderung nach Ziffer 21.3 erlö­
schen, wenn diese nicht innerhalb 1 Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrer­
höhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrer­
höhung bestanden hat.

21.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

21.5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Ziffer 21.2.1 vor­
sätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr­
lässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
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21.5.2 Nach einer Gefahrerhöhung nach Ziffer 21.2.2 und 21.2.3 ist der Versicherer für einen Versi­
cherungsfall, der später als 1 Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem 
Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer 
seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob 
fahrlässig verletzt, so gilt Ziffer 21.5.1 Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des 
Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm 
die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

21.5.3 Bis zu einer Entschädigungsleistung von 50.000 Euro wird der Versicherer bei einer grob 
fahrlässigen Gefahrerhöhung keine Kürzung vornehmen. Darüber hinaus bis 100.000 Euro 
Entschädigungsleistung maximal 20 %.

Bei einer Entschädigungsleistung, die 100.000 Euro übersteigt, wird die über diese Summe 
hinausgehende Versicherungsleistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechen­
den Verhältnis gekürzt.

21.5.4 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

21.5.4.1 soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für 
den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder

21.5.4.2 wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versi­
cherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

21.5.4.3 wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen sei­
nen Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangt.

§ 22
Überversicherung

Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl 
der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversiche­
rung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabset­
zungsverlangens, ist für die Höhe des Beitrags der Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet 
haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. 

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrün­
denden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 23
Mehrere Versicherer

23.1 Anzeigepflicht
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflich­
tet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind 
der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

23.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Ziffer 23.1) vorsätzlich oder grob 
fahrlässig, ist der Versicherer unter den in § 20 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündi­
gung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, 
wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versiche­
rung erlangt hat.

23.3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

23.3.1 Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und überstei­
gen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus ande­
ren Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen 
der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversi­
cherung vor.

23.3.2 Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Be­
trag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versiche­
rungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Scha­
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dens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer be­
stehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen 
Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegen­
den Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht hö­
her ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen der Beitrag er­
rechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, 
dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden 
wäre.

23.3.3 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich 
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht ge­
schlossene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtig­
keit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

23.4 Beseitigung der Mehrfachversicherung

23.4.1 Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden 
ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er ver­
langen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme 
unter verhältnismäßiger Minderung des Beitrags auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der 
durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpas­
sung des Beitrags werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer 
zugeht.

23.4.2 Die Regelungen nach Ziffer 23.4.1 sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung 
dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versi­
cherungswert gesunken ist.

Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen 
der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßi­
ge Herabsetzung der Versicherungssummen und der Beiträge verlangen.

§ 24
Versicherung für fremde 
Rechnung

24.1 Rechte aus dem Vertrag
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Inte­
resse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag 
steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, 
wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

24.2 Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den 
Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicher­
te kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers ver­
langen.

24.3 Kenntnis und Verhalten

24.3.1 Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeu­
tung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhal­
ten des Versicherten zu berücksichtigen.

Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, 
muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des 
Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungs­
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nehmers ist.

24.3.2 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen 
abgeschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungs­
nehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war.

24.3.3 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer 
den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber 
informiert hat.

§ 25
Übergang von 
Ersatzansprüchen

25.1 Übergang von Ersatzansprüchen
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser An­
spruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt.
Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht wer­
den.

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er 
bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend 
gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

25.2 Verzicht auf Ersatzansprüche
Der Versicherungsschutz bleibt unberührt, soweit der Versicherungsnehmer gegenüber Drit­
ten Ersatzansprüche oder deren Sicherung dienende Rechte aufgibt oder im Voraus auf sie 
verzichtet hat. 

Dies gilt nicht, wenn Dritte den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben. 

Gegenüber Arbeitnehmern des Versicherungsnehmers sowie gegen Unternehmen oder Ar­
beitnehmern der hierdurch versicherten Unternehmensgruppe, soweit hierfür keine Haft­
pflicht-Versicherung eintritt, verzichtet der Versicherer auf Regressansprüche, es sei denn, 
dass Vorsatz vorliegt.

25.3 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen Der Versicherungsnehmer hat sei­
nen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beach­
tung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatzan­
spruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforder­
lich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur 
Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlan­
gen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer be­
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 26
Zahlung und Verzinsung der 
Entschädigung

26.1 Fälligkeit der Entschädigung

26.1.1 Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und 
zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind. 

Der Versicherungsnehmer kann 1 Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Ab­
schlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

26.1.2 Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird fällig, nachdem 
der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er 
die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

26.1.3 Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der Entschädigung für Anschauungsmodel­
le, Prototypen, Ausstellungsstücke sowie typengebundene, für die laufende Produktion nicht 
mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer ge­
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genüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wie­
derbeschaffung sichergestellt hat.

26.2 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach Ziffer 26.1.2 oder 
26.1.3 geleisteten Entschädigung einschließlich etwaiger nach Ziffer 26.3.2 gezahlter Zinsen 
verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht in­
nerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

26.3 Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende 
Zinspflicht besteht:

26.3.1 die Entschädigung ist, soweit sie nicht innerhalb 1 Monats nach Meldung des Schadens ge­
leistet wird, seit Anzeige des Schadens zu verzinsen;

26.3.2 der über den Zeitwertschaden nach Ziffer 26.1.2 oder den gemeinen Wert nach Ziffer 26.1.3 
hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versi­
cherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versi­
cherter Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat;

26.3.3 der Zinssatz beträgt 4 % pro Jahr;

26.3.4 die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

26.4 Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Ziffer 26.1, 26.3.1 und 26.3.2 ist der Zeitraum nicht 
zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädi­
gung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

26.5 Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

26.5.1 Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;

26.5.2 ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder sei­
nen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;

26.5.3 eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Siche­
rung von Realgläubigern nicht erfolgte.

§ 27
Sachverständigenverfahren

27.1 Feststellung der Schadenhöhe
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Hö­
he des Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch 
gemeinsam vereinbaren.

27.2 Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum 
Versicherungsfall ausgedehnt werden.

27.3 Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:

27.3.1 Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren 
Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sach­
verständigen in Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen.

Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zugang der Aufforde­
rung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige 
Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versiche­
rungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.
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27.3.2 Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Ver­
sicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine 
Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem 
ähnlichen Verhältnis steht.

27.3.3 Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten 
Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter Ziffer 27.3.2 gilt entsprechend für die Be­
nennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen 
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige 
Amtsgericht ernannt.

27.4 Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

27.4.1 ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten versicherten Sa­
chen sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswer­
te zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

27.4.2 die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;

27.4.3 die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

27.4.4 die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

27.5 Verfahren nach Feststellung
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen 
die Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie un­
verzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb 
der durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt sei­
ne Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien 
verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage er­
heblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer 
die Entschädigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies 
gilt auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder 
sie verzögern.

27.6 Kosten
Sofern nicht etwas Anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständi­
gen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

27.7 Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsneh­
mers nicht berührt.

§ 28
Keine Leistungspflicht aus 
besonderen Gründen

28.1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles

28.1.1 Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versiche­
rer von der Entschädigungspflicht frei.

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der 
Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des 
Schadens als bewiesen.

28.1.2 Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh­
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

Abweichend von Satz 1 verzichtet der Versicherer auf diese Möglichkeit der Leistungskür­
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zung bis zu einer Entschädigungsleistung von 50.000 Euro. Darüber hinaus bis 
1.000.000 Euro Entschädigungsleistung wird eine Kürzung von maximal 20 % vorgenom­
men.

Bei einer Entschädigungsleistung, die 1.000.000 Euro übersteigt, wird die über diese Sum­
me hinausgehende Versicherungsleistung in einem der Schwere des Verschuldens entspre­
chenden Verhältnis gekürzt.

28.2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den 
Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung 
von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht. Ist die Täuschung oder der Täu­
schungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen 
Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 
als bewiesen.
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Pauschaldeklaration
Inhaltsversicherung

Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten die genannten Kosten und Sachen für die vereinbarten Gefahren summarisch, 
d.h. in einer Position in Höhe der Gesamtversicherungssumme (Gesamtheit der Versicherungssummen der Versicherungsorte) für kauf­
männische Betriebseinrichtung, technische Betriebseinrichtung, Waren und Vorräte gemäß Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhalts­
versicherung § 2 Ziffer 2.1, höchstens bis 2.500.000 Euro zusätzlich versichert.

Die Versicherung der genannten Positionen erfolgt auf Erstes Risiko (d.h. ohne Anrechnung einer Unterversicherung). 

1 
Versicherte Kosten gemäß Teil 
B Produktbezogene 
Bedingungen 
Inhaltsversicherung § 3 Ziffer 
3.4 

Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme die infolge eines Versi­
cherungsfalles tatsächlich entstandenen Aufwendungen für notwendige
• Aufräumungs- und Abbruchkosten;
• Bewegungs- und Schutzkosten;
• Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen;
• Feuerlöschkosten;
• Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen;
• Mehrkosten durch Preissteigerungen;
• Absperrkosten; Entschädigungsgrenze je Versicherungsfall 25.000 Euro;
• Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen; 
• Sachverständigenkosten;
• Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Urkunden; Entschädigungsgrenze je Versicherungs­

fall 25.000 Euro;
• Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich für die Gefahr Feuer; Entschädigungsgren­

ze je Versicherungsfall und Jahreshöchstentschädigung 250.000 Euro;
• Schlossänderungskosten für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch so­

wie Raub; Entschädigungsgrenze je Versicherungsfall 25.000 Euro;
• Erweiterte Schlossänderungskosten für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem 

Einbruch sowie Raub; Entschädigungsgrenze je Versicherungsfall 25.000 Euro;
• Beseitigung von Gebäudeschäden für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Ein­

bruch sowie Raub; Entschädigungsgrenze je Versicherungsfall 25.000 Euro;
• Kosten für provisorische Sicherungsmaßnahmen für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus 

nach einem Einbruch sowie Raub; Entschädigungsgrenze je Versicherungsfall 2.500 Euro;
• Kosten für die Gefahr Glasbruch; Entschädigungsgrenze je Versicherungsfall 2.500 Euro.

2
Weitere versicherte Sachen und 
Kosten

2.1 Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke

2.1.1 Als Versicherungsort gelten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere An­
meldung auch neu hinzukommende Betriebsgrundstücke. Die Entschädigung ist jedoch je 
Betriebsgrundstück und Versicherungsfall auf max. 500.000 Euro begrenzt.

2.1.2 Versicherungsschutz für Schäden durch Einbruchdiebstahl gemäß Teil B Produktbezogene 
Bedingungen Inhaltsversicherung § 6 besteht nur, wenn die Sicherungen der neu hinzukom­
menden Betriebsgrundstücke den Sicherungen der Hauptbetriebsstelle entsprechen oder ge­
eignete Sicherungen mit dem Versicherer vereinbart wurden.

2.1.3 Versicherungsschutz für Schäden durch weitere Elementargefahren gemäß Teil B Produktbe­
zogene Bedingungen Inhaltsversicherung § 9 besteht nur, wenn die neue Betriebsstelle nicht 
in einer Gefährdungsklasse liegt, für die der Versicherer nach den für seinen Geschäftsbe­
trieb geltenden Grundsätzen keinen Versicherungsschutz bietet. 
Die Ermittlung der Gefährdungsklasse wird nach Anzeige der neuen Betriebsstätte durch 
den Versicherer vorgenommen. 

2.1.4 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bis zur nächsten Hauptfälligkeit ein Verzeichnis 
dieser Betriebsgrundstücke einzureichen.

2.1.5 Die Rechtsfolgen bei Verletzung der Obliegenheiten ergeben sich aus Teil B Produktbezoge­
ne Bedingungen Inhaltsversicherung § 20. Die Vorschriften über die Gefahrerhöhung nach 
Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung § 21 bleiben unberührt.
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2.1.6 Der Beitrag ändert sich entsprechend der Gefahrenlage bei den neu hinzukommenden Be­
triebsgrundstücken.

2.2 Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen 
Der Versicherer ersetzt bis zu der Entschädigungsgrenze von 10.000 Euro auch die notwen­
digen Aufwendungen zur Beseitigung einer Gefahr, die durch den Eintritt des Versicherungs­
falles innerhalb oder außerhalb des Versicherungsortes entstanden ist, sofern der Versiche­
rungsnehmer zu deren Beseitigung aufgrund rechtlicher Vorschriften verpflichtet ist (z.B Ab­
sperren von Straßen, Wegen, Grundstücken). Kosten für die Beseitigung oder Verminderung 
einer Kontamination, Verseuchung oder Verunreinigung von Erdreich, Wasser oder Luft wer­
den nicht ersetzt.

2.3 Rückreisekosten eines Geschäftsführers oder Inhabers
Versichert sind die notwendigen Mehrkosten für den vorzeitigen Abbruch einer vom Versiche­
rungsnehmer getätigten Reise, mit einer Reisedauer von mindestens 4 Tagen, sofern der 
entschädigungspflichtige Schaden voraussichtlich 10.000 Euro übersteigt.

Je Versicherungsfall gilt eine Entschädigungsgrenze von 5.000 Euro.

2.4 Bargeld und Wertsachen
In Erweiterung von Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung § 2 Ziffer 
2.5.1 gelten auch versichert:
Bargeld und nicht zu den Waren oder Vorräten gehörende Wertsachen  Wertsachen sind 
Urkunden (z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere), Briefmarken, Abrechnungsunterla­
gen mit Versicherungsträgern (auch Rezepte), Münzen und Medaillen, Schmucksachen, Per­
len und Edelsteine, auf Geldkarten geladene Beträge, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sa­
chen aus Edelmetallen, soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen oder Teile von Werkzeu­
gen sind.

Bei Aufbewahrung im 
• verschlossenen Panzergeldschrank, 
• verschlossenen gepanzerten Geldschrank, 
• verschlossenen mehrwandigen Stahlschrank mit einem Mindestgewicht von 300 kg (min­

destens Sicherheitsstufe B oder Wertschutzschrank Grad N nach VdS 2450 oder Grad 0 
nach EN 1143-1 oder Sicherheitsschrank mit Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450) oder

• eingemauerten Stahlwandschrank mit mehrwandiger Tür (mindestens Sicherheitsstufe 
B)

ist die Entschädigung je Versicherungsfall insgesamt auf 25.000 Euro begrenzt.

Unter anderem Verschluss in Behältnissen, die erhöhte Sicherheit gewähren, und zwar auch 
gegen die Wegnahme des Behältnisses selbst ist die Entschädigung je Versicherungsfall ins­
gesamt auf 3.000 Euro begrenzt. Darin enthalten sind unverschlossene Sachen und Bargeld 
in Registrierkassen mit einer Entschädigung je Versicherungsfall von insgesamt 500 Euro. 
Für Bargeld in Registrierkassen gelten darüber hinaus die Entschädigungs-grenzen gemäß 
§ 13 Ziffer 13.5 Absatz 3.

2.5 Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebundene, 
für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen
Abweichend von Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung 
§ 2 Ziffer 2.5.6 sind die dort genannten Sachen mitversichert.

2.6 Kraftfahrzeuge von Betriebsangehörigen und Besuchern
Abweichend von Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung 
§ 2 Ziffer 2.5.4 sind Kraftfahrzeuge von Betriebsangehörigen und Besuchern in ruhendem Zu­
stand bis zu der hierfür vereinbarten Entschädigungsgrenze auf Erstes Risiko und zum Zeit­
wert versichert. 
Den Betriebsangehörigen gleichgestellt sind Werkstudenten/-praktikanten sowie entliehene 
Arbeitnehmer im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung (z. B. Leiharbeit, Personalleasing, 
Zeitarbeit). 
Versicherungsschutz besteht auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort gemäß 
Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung § 13 Ziffer 13.2 liegt, sowie auf 
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entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen, die dem Versicherungsnehmer zur Verfügung 
stehen und in unmittelbarer Umgebung zum Versicherungsort liegen.

Es besteht subsidiärer Versicherungsschutz. Eine Entschädigung wird nicht geleistet, soweit 
aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beansprucht werden kann.

Je Versicherungsfall gilt eine Entschädigungsgrenze von 3 % der Versicherungssumme, ma­
ximal jedoch 75.000 Euro.

2.7 Abhängige Außenversicherung bei Heimarbeitern
Werden versicherte Sachen durch den Versicherungsnehmer an Heimarbeiter übergeben, 
so besteht im Rahmen von Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung § 13 
Ziffer 13.3 auch über den dort genannten Zeitraum hinaus Versicherungsschutz. Abwei­
chend gilt hierfür nur Versicherungsschutz innerhalb Europas. 

Abweichend von Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung 
§ 13 Ziffer 13.3 gilt je Versicherungsfall eine Entschädigungsgrenze von 10.000 Euro verein­
bart.

2.8 Kunstgegenstände, Sammlungen und Antiquitäten
Abweichend von Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung 
§ 2 Ziffer 2.1 gelten Kunstgegenstände (wie z. B. Gemälde, Drucke, Aquarelle, Stiche, Skulp­
turen, Plastiken, Orientteppiche und Gobelins usw.), Sammlungen und Antiquitäten (Möbel 
mit einem Alter von mindestens 100 Jahren), die der Einrichtung und Raumgestaltung die­
nen, versichert.

Versicherungswert von Kunstgegenständen ist der Preis für das Anfertigen einer qualifizier­
ten Kopie. Eine qualifizierte Kopie ist eine Nachschöpfung, die ihrerseits einen künstleri­
schen Eigenwert hat. 

Als Höchstentschädigung gilt je Einzelstück ein Betrag von 5.000 Euro, je Versicherungsfall 
jedoch maximal 50.000 Euro.

2.9 Automaten in Gebäuden
Abweichend von Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung 
§ 2 Ziffer 2.5.5 sind Automaten mit Geldeinwurf, jedoch ohne Geldwechsler und Geldautoma­
ten, die sich in Gebäuden innerhalb des Versicherungsortes gemäß Teil B Produktbezogene 
Bedingungen Inhaltsversicherung § 13 Ziffer 13.2.1 befinden, samt deren Inhalt versichert.

Je Versicherungsfall gilt für Schäden an Automaten einschließlich deren Inhalt eine Entschä­
digungsgrenze von 500 Euro.

2.10 Außen angebrachte Sachen für die Gefahren Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel und 
Elementarschaden
Versichert sind an der Außenseite des Gebäudes angebrachte Sachen, wie z. B. Antennen­
anlagen, Gefahrenmelde-, Beleuchtungs- und Leuchtröhrenanlagen, Markisen, Schilder, 
Transparente, Überdachungen, Schutz- und Trennwände bis zur Entschädigungsgrenze von 
250.000 Euro, soweit der Versicherungsnehmer die Gefahr dafür trägt.

2.11 Sachen im Freien auf dem Versicherungsgrundstück für die Gefahren Feuer und Lei­
tungswasser
In Ergänzung von Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung § 13 Ziffer 
13.2.5 gelten Sachen im Freien auf dem Versicherungsgrundstück bis zur Entschädigungs­
grenze von 250.000 Euro mitversichert.

2.12 Sengschäden für die Gefahr Feuer
Abweichend von Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung 
§ 5 Ziffer 5.6.2 sind Sengschäden, die nicht dadurch entstanden sind, dass sich eine versi­
cherte Gefahr nach Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung § 5 Ziffer 5.1 
bis 5.5 verwirklicht hat, bis zur Entschädigungsgrenze von 5.000 Euro mitversichert

Je Versicherungsfall gilt eine Selbstbeteiligung von 500 Euro.
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2.13 Freiwillige Zuwendungen an Helfer bei der Brandbekämpfung für die Gefahr Feuer
Abweichend von Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung 
§ 3 Ziffer 3.4.5 ersetzt der Versicherer auch ohne vorherige Zustimmung des Versicherers 
freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an Personen, die sich bei der Brandbe­
kämpfung eingesetzt haben.

Die Entschädigung ist dabei auf 100 Euro je Brandhelfer und je Versicherungsfall auf insge­
samt 2.500 Euro begrenzt.

2.14 Mut- und böswillige Beschädigung an externen Signalgebern von Einbruchmeldeanla­
gen für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub
In Erweiterung von Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung § 6 leistet der 
Versicherer bis zur Entschädigungsgrenze von 500 Euro Entschädigung bei Vorhandensein 
einer VdS-anerkannten oder vom Versicherer abgenommenen Einbruchmeldeanlage für 
mut- und böswillige Beschädigung an den externen Signalgebern der Anlage.

2.15 Kosten durch täterverursachten Telefon- oder Datenleitungsmissbrauch für die Ge­
fahr Einbruchdiebstahl
Werden infolge eines Versicherungsfalles durch Einbruchdiebstahl gemäß Teil B Produktbe­
zogene Bedingungen Inhaltsversicherung § 6 Ziffer 6.1 in die als Versicherungsort vereinbar­
ten Räume, das Telefon, sonstige Anlagen oder Geräte der Kommunikationstechnik vom Tä­
ter benutzt, ersetzt der Versicherer die dadurch entstandenen Mehrkosten bis zur Entschädi­
gungsgrenze von 1.000 Euro.

2.16 Schlossänderungskosten an Besucher- und Kundenfahrzeugen und an betrieblichen 
Kraftfahrzeugen infolge Einbruchdiebstahls
In Erweiterung von Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung § 6 Ziffer 6.1 
ersetzt der Versicherer bis zu der hierfür vereinbarten Entschädigungsgrenze Aufwendungen 
des Versicherungsnehmers zur Änderung der Schlösser an Besucher- und Kundenfahrzeu­
gen und an betrieblichen Kraftfahrzeugen infolge des Abhandenkommens des Originalschlüs­
sels durch Einbruchdiebstahl am Versicherungsort, gemäß Teil B Produktbezogene Bedin­
gungen Inhaltsversicherung § 13 Ziffer 13.2.

Es besteht subsidiärer Versicherungsschutz. Eine Entschädigung wird nicht geleistet, soweit 
aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beansprucht werden kann.

Je Versicherungsfall gilt eine Entschädigungsgrenze von 1.000 Euro.

2.17 Einfacher Diebstahl von Firmenschildern für die Gefahr Einbruchdiebstahl
In Erweiterung von Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung § 6 Ziffer 6.1 
erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf durch einfachen Diebstahl abhanden ge­
kommene Firmenschilder.

Entschädigung für Diebstahl wird geleistet, wenn das Firmenschild nachweislich fest mit dem 
Gebäude verbunden war.

Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich der zuständigen Polizeidienststel­
le anzuzeigen und dem Versicherer einen Nachweis dafür zu erbringen, dass das Firmen­
schild nicht innerhalb von 3 Wochen seit der Anzeige des Diebstahls wieder herbeigeschafft 
wurde. Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, ist der Versicherer un­
ter den in Teil A Allgemeiner Teil der Versicherungsbedingungen § 16 beschriebenen Vor­
aussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

Je Versicherungsfall gilt eine Entschädigungsgrenze von 500 Euro.

2.18 Raub auf Transportwegen
Der Verlust von Bargeld, Vorräten und sonstigen Sachen durch Raub auf Transportwegen 
(Transportberaubung) gemäß Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung § 6 
Ziffer 6.4 ist innerhalb Europas, unter der Voraussetzung, dass nicht mehrere Transporte 
gleichzeitig unterwegs sind, bis zur Entschädigungsgrenze von 25.000 Euro versichert.



.

Vorgangsnummer
20260602EL0010349

GewerbeProtect Inhaltsversicherung Seite 50 von 52
02.06.2026

2.19 Wassermehrverbrauch für die Gefahr Leitungswasser
Versichert sind bis zur Entschädigungsgrenze von 2.500 Euro Aufwendungen, die dadurch 
entstehen, dass infolge eines ersatzpflichtigen Schadens gemäß Teil B Produktbezogene Be­
dingungen Inhaltsversicherung § 7 Leitungswasser austritt und der Mehrverbrauch durch 
das Wasserversorgungsunternehmen in Rechnung gestellt wird.

2.20 Sachen unter Erdgleiche für die Gefahr Leitungswasser
Abweichend von Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung
§ 14 Ziffer 14.2.6.1 besteht Versicherungsschutz für in Räumen unter Erdgleiche aufbewahr­
te versicherte Sachen deren Lagerhöhe unterhalb einer Europalette oder unterhalb von 12 
cm über dem Fußboden liegt.

Je Versicherungsfall gilt eine Entschädigungsgrenze von 10.000 Euro.

2.21 Glasscheiben von Aquarien und Terrarien für die Glasversicherung
Glasscheiben von Aquarien und Terrarien, die der Einrichtung dienen, gelten gegen Glas­
bruch gemäß Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung § 12 Ziffer 12.1 je 
Versicherungsfall bis zur Entschädigungsgrenze von 1.000 Euro versichert.

2.22 Werbeanlagen
In Ergänzung von Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung § 2 Ziffer 2.4 
sind der Werbung dienende fertig eingesetzte oder montierte Leuchtröhrenanlagen (Hoch­
spannungsanlagen), Firmenschilder und Transparente (Werbeanlagen) versichert.

Abweichend von Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung 
§ 2 Ziffer 2.5.7.8. sind auch Werbetafeln in LED-Technik versichert.

Je Versicherungsfall gilt eine Selbstbeteiligung von 250 Euro und eine Entschädigungsgren­
ze von 2.500 Euro.

2.23 Mitversicherung von Sachen der Außengastronomie
In Erweiterung von § 13 Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung besteht 
Versicherungsschutz bei Schäden durch alle im Versicherungsschein vereinbarten Gefahren 
an Sachen der Außengastronomie im Freien auf dem Versicherungsgrundstück und unmittel­
bar angrenzenden Flächen. 

Sofern Versicherungsschutz für die Gefahr Einbruchdiebstahl vereinbart wurde, besteht in Er­
weiterung von § 6 Ziffer 6.1 Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung auch 
Versicherungsschutz für Schäden durch einfachen Diebstahl.

Sachen der Außengastronomie sind Stühle, Bänke und sonstige Sitzgelegenheiten, Tische, 
Sonnenschirme, handelsüblicher Wind-, Sonnen- und Sichtschutz, Heizständer sowie mobile 
Tresen und Theken. 
Kein Versicherungsschutz besteht für Zelte, Pavillons oder ähnliches.

Voraussetzung für den Versicherungsschutz bei Diebstahlschäden ist jedoch, dass die Sa­
chen durch eine geeignete Sicherung (z. B. abschließbare Kette oder Stahlkabel) gegen die 
Wegnahme gesichert sind.

Die Entschädigung ist begrenzt auf 5.000 Euro je Versicherungsfall.

2.24 Mitversicherung von Gerüsten und Zäunen auf Baustellen
In Erweiterung von § 13 Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung besteht 
Versicherungsschutz bei Schäden durch alle im Versicherungsschein vereinbarten Gefahren 
an vom Versicherungsnehmer genutzten Gerüsten und Zäunen, die nicht gemietet oder ver­
mietet sind und auf Baustellen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland aufgebaut sind.

Sofern Versicherungsschutz für die Gefahr Einbruchdiebstahl vereinbart wurde, besteht in Er­
weiterung von § 6 Ziffer 6.1 Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung auch 
Versicherungsschutz für Schäden durch einfachen Diebstahl.

Für Gerüste und Zäune, die 
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• nicht vom Versicherungsnehmer genutzt werden, 
• gemietet oder vermietet oder
• nicht aufgebaut sind, 
besteht kein Versicherungsschutz. 

Die Entschädigung ist begrenzt auf 10.000 Euro je Versicherungsfall.

Für Schäden durch einfachen Diebstahl gilt je Versicherungsfall eine Selbstbeteiligung in Hö­
he von 2.000 Euro.

2.25 Umsatzerhaltende Maßnahmen bei Beeinträchtigung des Zuganges durch Baustellen
Wird der Betrieb einer Verkaufsfiliale des Versicherungsnehmers infolge einer Störung des 
Zuganges zu den versicherten Räumlichkeiten durch eine mindestens 4 Wochen andauern­
de kommunale oder städtische Baumaßnahme beeinträchtigt, so werden die Kosten für erfor­
derliche umsatzerhaltende Maßnahmen bis einer Entschädigungsgrenze von 10.000 Euro er­
setzt.

Zu den umsatzerhaltenden Maßnahmen gehören zum Beispiel das Anmieten von Verkaufs­
fahrzeugen oder das Ergreifen von Werbemaßnahmen.

Nicht versichert gelten: 
• Baustellen, die vor Antragstellung bereits begonnen wurden
• Baustellen, die bei Beantragung des Versicherungsschutzes bereits öffentlich bekannt 

gemacht wurden und innerhalb von 18 Monaten nach Bekanntmachung beginnen. Dies 
gilt auch für Baumaßnahmen, die über die 18 Monate hinaus andauern. 

Es erfolgt ausdrücklich keine Entschädigung für Umsatz,- und Ertragsausfälle. 

Leistungen, die aus einem kommunalen oder städtischen Baustellenfonds oder anderen öf­
fentlichen Zuwendungen bezogen werden, werden auf die Entschädigungsleistung aus die­
sem Vertrag angerechnet.

2.26 Regiekosten
Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den Betrag in Höhe von 25.000 Euro, so er­
setzt der Versicherer auch die Kosten des Versicherungsnehmers für die Abwicklung und Be­
gleitung des Schadens. Diese werden durch Erfassung der Stunden belegt. Als Stundensatz 
ist ein der Tätigkeit angemessener Satz zu wählen. Eine Berücksichtigung bei der Entschädi­
gung des Ertragsausfallschadens erfolgt nicht.

Die Entschädigung ist begrenzt auf 2.500 Euro je Versicherungsfall. 
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Nachhaltigkeit Inhaltsversicherung
(Ökologische Maßnahmen)

Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten die infolge eines Versicherungsfalles tatsächlich entstandenen Aufwendungen für die nachfol­
genden Mehrkosten, soweit diese nicht als Hauptschaden zu ersetzen sind und es sich nicht um behördliche Beschränkungen handelt, für 
die vereinbarten Gefahren summarisch, d. h. in einer Position in Höhe der Gesamtversicherungssumme (Gesamtheit der Versicherungs­
summen der Versicherungsorte) für kaufmännische Betriebseinrichtung, technische Betriebseinrichtung, Waren und Vorräte gemäß Teil B 
Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung § 2 Ziffer 2.1, höchstens bis 100.000 Euro zusätzlich versichert.

Die Versicherung der genannten Positionen erfolgt auf Erstes Risiko (d.h. ohne Anrechnung einer Unterversicherung). 

 1 Ökologische Standards
Mehrkosten um beschädigte oder zerstörte Sachen mit Materialien von gleicher Güte wieder­
herzustellen oder wiederzubeschaffen, die ökologische Standards erfüllen. 

2 Spülung der Luft
Mehrkosten durch Spülung der Luft in den beschädigten Gebäuden oder Anlagen mit 100 % 
Frischluft und Austausch der Filtermedien in der Lüftungsanlage, die den vom Schaden be­
troffenen Bereich kontrolliert, sofern diese ein Teil des ökologischen Wiederaufbaus sind.

3 Umweltberatung
Mehrkosten für die Beauftragung eines akkreditierten Umweltberaters, der von einer Umwelt­
zertifizierungsstelle zugelassen ist und der an der Planung und Ausführung zur ökologischen 
Instandsetzung oder am ökologischen Wiederaufbau der beschädigten oder zerstörten Sa­
chen mitwirkt.

4 Zertifizierung ökologischer Kriterien
Mehrkosten für die Zertifizierung oder Re-Zertifizierung als Nachweis, dass die instandge­
setzten oder wiederhergestellten beschädigten oder zerstörten Sachen ökologische Kriterien 
erfüllen.

5 Ökologische Entsorgung
Mehrkosten für eine ökologische Beseitigung, Entsorgung oder Wiederverwertung der be­
schädigten oder zerstörten Sachen.

Als ökologisch im Sinne dieses Vertrages gelten Produkte, Materialien, Methoden und Pro­
zesse, die natürliche Ressourcen enthalten, den Energie- oder Wasserverbrauch verringern, 
eine toxische und andere Schadensemission vermeiden oder die Umweltbelastungen ander­
weitig minimieren und entsprechend von einer Umweltzertifizierungsstelle zertifiziert sind.

Eine Umweltzertifizierungsstelle im Sinne dieses Vertrages ist eine anerkannte Zertifizie­
rungsstelle, die grüne Gebäude, Produkte, Materialien, Methoden oder Prozesse zertifiziert 
und von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V., Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED®), Green Building Initiative, Green Globes®, Energy Star Ra­
ting System anerkannt ist oder die Anforderungskriterien eines anderen anerkannten Bewer­
tungssystems bzw. Umweltverbandes erfüllen.
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Produktbezogene Bedingungen
Ertragsausfallversicherung pauschal

§ 1
Art der Versicherung

Die Ertragsausfallversicherung pauschal für die GothaerGewerbeProtect Inhaltsversicherung 
begründet keinen weiteren Vertrag.

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag sowie Inhalt und Umfang des Ver­
sicherungsschutzes bestimmen sich nach den Regelungen Teil B Produktbezogene Bedingun­
gen Inhaltsversicherung, soweit sich nicht aus den folgenden Bestimmungen etwas anderes 
ergibt.

§ 2
Ertragsausfall

2.1 Gegenstand der Deckung

2.1.1 Wird der Betrieb des Versicherungsnehmers infolge eines Sachschadens am 
Versicherungsort (siehe Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversiche­
rung § 13) unterbrochen oder beeinträchtigt, leistet der Versicherer Entschädi­
gung für den dadurch entstehenden Ertragsausfallschaden.

Sachschäden sind versicherte Schäden gemäß Teil B Produktbezogene Be­
dingungen Inhaltsversicherung § 4.

Die Ertragsausfallversicherung pauschal gilt nur für die Gefahren oder Gefah­
rengruppen, für die sie vereinbart ist.

2.1.2 Über Ziffer 2.1.1 hinaus wird ein Ertragsausfallschaden auch dann ersetzt, 
wenn der dem Grunde nach entschädigungspflichtige Sachschaden am Versi­
cherungsort befindliche Gebäude oder bewegliche Sachen betrifft, die dem 
versicherten Betrieb des Versicherungsnehmers dienen, jedoch nicht durch 
den vorliegenden Vertrag versichert sind. Als dem Betrieb dienende Sachen 
gelten auch vorübergehend außer Betrieb genommene oder nicht in Betrieb 
genommene Sachen.

2.1.3 Ertragsausfallschäden durch den Verlust, die Veränderung oder die Nichtver­
fügbarkeit von Daten und Programmen werden nur ersetzt, wenn sie als Folge 
eines Sachschadens am Versicherungsort am Datenträger, auf dem die Daten 
und Programme gespeichert waren, entstanden sind.

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Ertragsausfallschäden durch den Ver­
lust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit von Daten und Program­
men, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, die 
nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die sich nur im Arbeitsspei­
cher der Zentraleinheit befinden.

2.1.4 Abweichend zu Teil B Produktbezogene Bedingungen zur Inhaltsversicherung 
§ 5 Ziffer 5.2.3 beträgt die Entschädigungsgrenze für Ertragsausfallschäden, 
die durch Schäden an elektrischen Einrichtungen und Geräten durch Über­
spannung, Überstrom oder Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch sonsti­
ge atmosphärisch bedingte Elektrizität entstehen, 1.000.000 Euro.

2.1.5 Sofern Versicherungsschutz für Ertragsausfallschäden durch Unbenannte Ge­
fahren vereinbart wurde, ist eine Entschädigung für diese auf die Jahres­
höchstentschädigung von 250.000 Euro begrenzt.

2.1.6 Ereignet sich der Sachschaden im Rahmen der abhängigen Außenversiche­
rung (siehe Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung § 13 Zif­
fer 13.3) an versicherten Sachen, Daten und Programmen (siehe Teil B Pro­
duktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung § 2), so ist der daraus entste­
hende Ertragsausfall versichert. Die Entschädigung ist auf 1.000.000 Euro be­
grenzt.
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2.2 Ertragsausfallschaden

2.2.1 Der Ertragsausfallschaden besteht aus den fortlaufenden Kosten und dem Be­
triebsgewinn in dem versicherten Betrieb, die der Versicherungsnehmer bis zu 
dem Zeitpunkt, von dem an ein Ertragsausfallschaden nicht mehr entsteht, 
längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, infolge der Betriebsunterbre­
chung oder -beeinträchtigung nicht erwirtschaften konnte.

2.2.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der Ertragsausfallscha­
den vergrößert wird durch

2.2.2.1 außergewöhnliche, während der Unterbrechung oder Beeinträchti­
gung hinzutretende Ereignisse;

Als außergewöhnliches Ereignis gilt dabei nicht, wenn die Wieder­
aufnahmen des Betriebes dadurch verzögert wird, dass infolge des 
Sachschadens beschädigte oder zerstörte Sachen nur mit langen 
Lieferfristen erhältlich sind.

2.2.2.2 behördliche Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen, so­
weit nicht Versicherungsschutz gemäß 2.2.4 besteht;

2.2.2.3 den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur Wiederherstel­
lung oder Wiederbeschaffung zerstörter, beschädigter oder abhan­
den gekommener Sachen, Daten oder Programme nicht rechtzeitig 
genügend Kapital zur Verfügung steht.

2.2.3 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

2.2.3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezoge­
ne Waren und Leistungen, soweit es sich nicht um Aufwendungen 
zur Betriebserhaltung oder um Mindest- und Vorhaltegebühren für 
Energiefremdbezug handelt;

2.2.3.2 Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle;

2.2.3.3 umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangsfrachten;

2.2.3.4 umsatzabhängige Versicherungsbeiträge;

2.2.3.5 umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatzabhängige Erfinder­
vergütungen;

2.2.3.6 Gewinne und Kosten, die mit dem Fabrikations-, Handels- oder Ge­
werbebetrieb nicht zusammenhängen.

2.2.4 Abweichend von Ziffer 2.2.2.2 besteht Versicherungsschutz, soweit der Er­
tragsausfallschaden durch behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder 
Betriebsbeschränkungen vergrößert wird.

Versicherungsschutz gemäß Satz 1 gilt nur, soweit sich behördliche Anordnun­
gen auf dem Betrieb dienende Sachen beziehen, die auf einem als Versiche­
rungsort bezeichneten Grundstück des Versicherungsnehmers durch einen 
Sachschaden (Ziffer 2.1.1) betroffen sind.

Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt 
wurden, sind die dadurch entstehenden Vergrößerungen des Ertragsausfall­
schadens nicht versichert.
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War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung der dem Betrieb 
dienenden Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder teilweise 
untersagt, sind die dadurch entstehenden Vergrößerungen des Ertragsausfall­
schadens nicht versichert.

Wenn die Wiederherstellung des Betriebes aufgrund behördlicher Wiederher­
stellungsbeschränkungen nur an anderer Stelle erfolgen darf, wird für die Ver­
größerung des Ertragsausfallschadens nur in dem Umfang gehaftet, soweit er 
auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle entstanden wäre.

2.3 Wechselwirkungen zwischen mehreren Versicherten

2.3.1 Auswirkungen eines Sachschadens gemäß Ziffer 2.1.1 in einem Betrieb eines 
Versicherten auf Betriebe anderer in dem Versicherungsschein benannter Ver­
sicherter, gleichgültig ob sie auf demselben oder auf verschiedenen, aber im 
Versicherungsvertrag vereinbarten Versicherungsorten liegen, sind einge­
schlossen.

2.3.2 Infolge des Versicherungsfalles entstehende wirtschaftliche Vorteile eines 
oder mehrerer in der Versicherungsurkunde benannter Versicherter sind bei 
der Feststellung des Ertragsausfallschadens schadenmindernd zu berücksich­
tigen.

2.4 Zulieferer-/Abnehmer Rückwirkungsschäden

2.4.1 Ein Unterbrechungsschaden im Sinne von Ziffer 2.1 liegt auch vor, wenn sich 
ein Sachschaden gemäß Ziffer 2.1.1 auf einem Grundstück ereignet hat, das 
Betriebsstelle eines mit dem Versicherungsnehmer durch Zulieferung oder Ab­
nahme von Produkten oder Dienstleistungen in laufender Geschäftsverbin­
dung stehenden Unternehmens (Zulieferer bzw. Abnehmer) ist. Besteht die 
Geschäftsverbindung mit einem (Zwischen-) Händler, so sind Rückwirkungs­
schäden des Versicherungsnehmers infolge eines Sachschadens bei einem 
Unternehmen, das mit dem (Zwischen-) händler in Verbindung steht, auch ver­
sichert.
Dies gilt jedoch nur für Grundstücke innerhalb der Bundesrepublik Deutsch­
land.

2.4.2 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die vereinbarte Summe der Er­
tragsausfallversicherung, maximal jedoch auf 100.000 Euro begrenzt.

2.4.3 Für Zulieferer-/Abnehmer-Rückwirkungsschäden gilt eine Selbstbeteiligung 
von 500 Euro je Versicherungsfall.

2.5 Nutzungsbeschränkung

2.5.1 In Erweiterung der dem Vertrag zugrunde liegenden Versicherungsbedingun­
gen besteht auch Versicherungsschutz infolge von Sachschäden gemäß 2.1.1 
bei einem Fremdunternehmen in der Nachbarschaft eines unter Versiche­
rungsorte benannten Grundstücks.
Versichert ist der Ertragsausfallschaden, der entsteht, weil die im Versiche­
rungsschein benannten Grundstücke nicht mehr betreten werden können oder 
darauf befindliche Betriebsanlagen nicht mehr einsatzfähig bzw. nicht mehr ge­
nutzt werden können.

2.5.2 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall ist auf die vereinbarte Summe der 
Ertragsausfallversicherung, maximal jedoch auf 100.000 Euro begrenzt.

2.5.3 Für Schäden aus Nutzungsbeschränkung gilt eine Selbstbeteiligung von 500 
Euro je Versicherungsfall.
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2.6 Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke
Für die Ertragsausfallversicherung gilt gemäß Ziffer 2.1.1 der Pauschaldeklaration zur 
GewerbeProtect Inhaltsversicherung ebenfalls eine Entschädigungsgrenze von 
500.000 Euro für neu hinzukommende Betriebsgrundstücke innerhalb der Bundesre­
publik Deutschland. 

2.7 Haftzeit
Die Haftzeit legt den Zeitraum fest, für welchen der Versicherer Entschädigung für den 
Ertragsausfallschaden leistet.

Die Haftzeit beginnt mit Eintritt des Sachschadens. Die Haftzeit beträgt 24 Monate, d. 
h. zwei volle Kalenderjahre.

§ 3
Versicherte und nicht
versicherte Kosten

3.1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

3.1.1 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer 
bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und 
Minderung des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung 
des Versicherers macht.

3.1.2 Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevor­
stehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu 
mindern, geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn die­
se Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung der Um­
stände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf 
Weisung des Versicherers erfolgten.

3.1.3 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Auf­
wendungsersatz nach Ziffer 3.1.1 und Ziffer 3.1.2 entsprechend kürzen; dies 
gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstan­
den sind.

3.1.4 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen zu­
sammen höchstens die Versicherungssumme, dies gilt jedoch nicht, soweit 
Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

3.1.5 Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß Ziffer 3.1 den erforderli­
chen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.

3.1.6 Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder ande­
rer Institutionen, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse kostenfrei 
zu erbringen sind.

3.2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

3.2.1 Der Versicherer ersetzt bis 10.000 Euro die Kosten für die Ermittlung und Fest­
stellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umstän­
den nach geboten waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, 
so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich ver­
pflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

3.2.2 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den 
Kostenersatz nach 3.2.1 entsprechend kürzen.

3.3 Versicherte Kosten
Der Versicherer ersetzt bis zu den hierfür vereinbarten Entschädigungsgrenzen die in­
folge eines Versicherungsfalles tatsächlich entstandenen Aufwendungen für notwendi­
ge
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3.3.1 Sachverständigenkosten
Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden 15.000 Euro, so ersetzt der 
Versicherer von den durch den Versicherungsnehmer nach § 8 zu tragenden 
Kosten des Sachverständigenverfahrens den vereinbarten Anteil.

3.3.2 Zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehraufwendungen sowie Wert­
verluste und zusätzliche Aufwendungen

3.3.2.1 Zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehraufwendungen
Zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehraufwendungen sind Auf­
wendungen, die infolge eines Sachschadens durch eine versicherte 
Gefahr anfallen, weil Lagerflächen nicht mehr zur Verfügung stehen 
oder Transportmittel nicht mehr entladen werden können.

Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungsnehmer 
nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz erlangen 
kann.

3.3.2.2 Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen
Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen sind Aufwendungen in­
nerhalb der Haftzeit, die dadurch entstehen, dass vom Sachscha­
den nicht betroffene Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und unfertige Er­
zeugnisse infolge eines versicherten Ertragsausfallschadens vom 
Versicherungsnehmer nicht mehr bestimmungsgemäß verwendet 
werden können.

Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungsnehmer 
nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz erlangen 
kann.

3.3.3 Vertragsstrafen

3.3.3.1 Der Versicherer leistet Entschädigung auch für Vertragsstrafen, die 
infolge eines versicherten Ertragsausfallschadens innerhalb der 
Haftzeit anfallen.

3.3.3.2 Vertragsstrafen sind vor Eintritt eines Sachschadens vertraglich ver­
einbarte Leistungen wegen Nicht- oder Schlechterfüllung von Lie­
fer- oder Abnahmeverpflichtungen.

3.3.3.3 Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungsnehmer 
nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz erlangen 
kann.

3.3.4 Mehrkosten
Der Versicherer leistet innerhalb der Haftzeit Entschädigung für Mehrkosten, 
die im normalen Betrieb des Versicherungsnehmers nicht entstehen und infol­
ge eines Versicherungsfalles zur Fortführung des Betriebes anfallen und we­
der als fortlaufende Kosten noch als Betriebsgewinn und auch nicht als Scha­
denminderung zu entschädigen sind.

Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungsnehmer nicht aus 
einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz erlangen kann.

§ 4
Versicherungswert;
Versicherungssumme

4.1 Versicherungswert
Der Versicherungswert des Ertragsausfalles gemäß § 2 entspricht der Summe der Ver­
sicherungswerte der versicherten Sachen nach Teil B Produktbezogene Bedingungen 
Inhaltsversicherung § 2 Ziffer 2.1 bis Ziffer 2.3.

4.2 Versicherungssumme
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4.2.1 Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsneh­
mer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert nach Ziffer 
4.1 entsprechen soll.

4.2.2 Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme 
nicht dem Versicherungswert, kann die Regelung über die Unterversicherung 
zur Anwendung kommen (siehe § 6 Ziffer 6.2.1).

4.3 Umsatzsteuer
Ist der Versicherungsnehmer nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt, so ist die Umsatz­
steuer einzubeziehen.

§ 5
Summenanpassung

Es erfolgt eine Anpassung der Versicherungssumme der Ertragsausfallversicherung pauschal 
analog der Versicherungssumme der GewerbeProtect Inhaltsversicherung.

§ 6
Umfang der Entschädigung

6.1 Ertragsausfallschaden

6.1.1 Bei der Feststellung des Ertragsausfallschadens sind alle Umstände zu be­
rücksichtigen, die Gang und Ergebnis des Betriebes während des Unterbre­
chungszeitraumes, längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, günstig oder 
ungünstig beeinflusst haben würden, wenn die Unterbrechung oder Beein­
trächtigung nicht eingetreten wäre.

6.1.2 Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen. Wirtschaftliche 
Vorteile, die sich nach dem Zeitpunkt von dem an ein Ertragsausfallschaden 
nicht mehr entsteht, als Folge der Unterbrechung oder Beeinträchtigung inner­
halb der Haftzeit ergeben, sind angemessen zu berücksichtigen.

6.1.3 Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand rechtlich notwendig oder 
wirtschaftlich begründet ist und soweit sie ohne die Unterbrechung oder Beein­
trächtigung erwirtschaftet worden wären.

6.1.3.1 Weiterzahlung von Gehältern und Löhnen
Die Weiterzahlung von Gehältern und Löhnen über den nächstzuläs­
sigen Entlassungstermin hinaus erkennt der Versicherer als wirt­
schaftlich begründet an, soweit sie erforderlich ist, um die Angestell­
ten und Arbeiter dem Betrieb zu erhalten.

6.1.3.2 Miet- und Pachtaufwendungen
Der Versicherer verzichtet auf eine Kürzung anteiliger Miet- und 
Pachtaufwendungen für mitversicherte Versicherungsorte. Voraus­
setzung für diesen Verzicht bleibt die ungekürzte Weitergabe der 
Miet- oder Pachtentschädigung an den Vermieter oder Verpächter.

6.1.4 Gebrauchsbedingte Abschreibungen auf Sachen, die dem Betrieb dienen, 
sind nicht zu entschädigen, soweit die Sachen infolge des Sachschadens 
nicht eingesetzt werden.

6.2 Unterversicherung

6.2.1 Ist die für die Ertragsausfallversicherung zugrunde gelegte Versicherungssum­
me niedriger als der unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles für den 
GewerbeProtect Inhaltsversicherungsvertrag maßgebende Versicherungswert 
so besteht Unterversicherung.

Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung nach Ziffer 6.1 und § 2 
Ziffer 2.2 in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert 
nach folgender Berechnungsformel gekürzt:

Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der für die Ertragsausfallversi­
cherung zugrunde gelegten Versicherungssumme, dividiert durch den für den 
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GewerbeProtect Inhaltsversicherungsvertrag maßgebenden Versicherungs­
wert.

6.2.2 Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach Ziffer 6.4 sind im 
Anschluss von Ziffer 6.2.1 anzuwenden.

6.2.3 Tritt der Versicherungsfall nach Ablauf der Versicherungsperiode jedoch vor 
Ablauf der jährlichen Meldefrist gemäß Teil A der GewerbeProtect § 26 Ziffer 
26.2 ein, wird abweichend zu Ziffer 6.2.1 für die Ermittlung und Berechnung ei­
ner Unterversicherung der Versicherungswert ohne Berücksichtigung der Be­
standserhöhungen der laufenden Versicherungsperiode des GewerbeProtect 
Inhaltsversicherungsvertrages zugrunde gelegt.

6.2.4 Bei einer verspäteten, falschen oder unterlassenen Meldung gilt Ziffer 6.2.3 
nicht.

6.2.5 Der Versicherer verzichtet bei Schäden bis zu einer Höhe von 250.000 Euro 
auf die Anrechnung einer Unterversicherung.

6.3 Selbstbeteiligung
Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um die vereinbarte Selbstbeteiligung ge­
kürzt.

Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach Ziffer 6.4 sind im An­
schluss an diese Kürzung anzuwenden.

6.4 Entschädigungsgrenzen
Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens

6.4.1 bis zur vereinbarten Versicherungssumme;

6.4.2 bis zu den Entschädigungsgrenzen;

6.4.3 bis zu der Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die in der laufenden Versi­
cherungsperiode beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädi­
gung.

Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

6.5 Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugs­
berechtigt ist.

Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer anlässlich der Wie­
derherstellung oder Wiederbeschaffung tatsächlich nicht gezahlt hat.

6.6 Ereignisdefinition
Ein versichertes Schadenereignis in der Ertragsausfallversicherung begründet einen 
eigenständigen Versicherungsfall.

Unter einem Versicherungsfall sind alle Schäden zu verstehen, die aus ein und dersel­
ben Ursache innerhalb von 72 Stunden anfallen. Dies gilt nicht für die Gefahren Feuer 
(siehe Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversicherung § 4 Ziffer 4.1.1) und 
Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub (Teil B Produktbezogene 
Bedingungen Inhaltsversicherung siehe § 4 Ziffer 4.1.2).

§ 7
Zahlung und Verzinsung der
Entschädigung

7.1 Fälligkeit der Entschädigung
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7.1.1 Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum 
Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.

7.1.2 Wenn es nach Ablauf eines Monats seit Beginn der Unterbrechung und nach 
Ablauf jedes weiteren Monats möglich ist, den Betrag festzustellen, den der 
Versicherer für die verflossene Zeit der Unterbrechung mindestens zu vergü­
ten hat, kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass ihm dieser Betrag in 
Anrechnung auf die Gesamtleistung gezahlt wird.

7.2 Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weiterge­
hende Zinspflicht besteht:

7.2.1 Die Entschädigung ist ab Ende der Haftzeit oder ab dem Zeitpunkt, von dem 
an ein Ertragsausfallschaden nicht mehr besteht, zu verzinsen; maßgebend 
ist der frühere Zeitpunkt;

7.2.2 der Zinssatz beträgt 4 % pro Jahr;

7.2.3 die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

7.3 Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Ziffer 7.1 und 7.2.1 ist der Zeitraum nicht zu 
berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschä­
digung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

7.4 Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

7.4.1 Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;

7.4.2 ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungs­
nehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles 
noch läuft;

7.4.3 eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 
über die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte.

§ 8
Sachverständigenverfahren

8.1 Feststellung der Schadenhöhe
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass 
die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsneh­
mer auch gemeinsam vereinbaren.

8.2 Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen 
zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

8.3 Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:

8.3.1 Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Par­
tei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe 
des von ihr genannten Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten 
Sachverständigen zu benennen.

Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zu­
gang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das 
für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforde­
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rung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hin­
zuweisen.

8.3.2 Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbe­
werber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsver­
bindung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspart­
nern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht.

8.3.3 Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen 
einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter Ziffer 8.3.2 
gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die Sachverstän­
digen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf An­
trag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht er­
nannt.

8.4 Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen bei Ertragsausfallschäden enthal­
ten:

8.4.1 Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende Geschäftsjahr bis zum Be­
ginn der Betriebsunterbrechung oder -beeinträchtigung und für das vorausge­
gangene Geschäftsjahr;

8.4.2 eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie sich Be­
triebsgewinn und Kosten während des Unterbrechungszeitraumes, längstens 
jedoch bis zum Ende der Haftzeit ohne die versicherte Unterbrechung oder Be­
einträchtigung des Betriebes entwickelt hätten;

8.4.3 eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie sich Be­
triebsgewinn und Kosten während des Unterbrechungszeitraumes, längstens 
jedoch bis zum Ende der Haftzeit infolge der versicherten Unterbrechung oder 
Beeinträchtigung gestaltet haben;

8.4.4 ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den versicherten Er­
tragsausfallschaden beeinflussen.

Die Sachverständigen haben in den Gewinn- und Verlustrechnungen die Bestimmun­
gen zum Ertragsausfallschaden zu berücksichtigen. Alle Arten von Kosten sind geson­
dert auszuweisen; die fortlaufenden Kosten sind zu kennzeichnen.

8.5 Verfahren nach Feststellung
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. 
Weichen die Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der 
Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig geblie­
benen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen gezoge­
nen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertrags­
parteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirkli­
chen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen be­
rechnet der Versicherer die Entschädigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entschei­
dung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können 
oder wollen oder sie verzögern.

8.6 Kosten
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachver­
ständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.
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8.7 Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungs­
nehmers nicht berührt.
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Pauschaldeklaration
Ertragsausfallversicherung pauschal

Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten die genannten Kosten für die vereinbarten Gefahren summarisch, d. h. in einer Position 
mit 10 % der Ertragsausfall-Versicherungssumme, höchstens bis zu 1.000.000 Euro zusätzlich versichert.

Die Versicherung der genannten Positionen erfolgt auf Erstes Risiko (d. h. ohne Anrechnung einer Unterversicherung).

Versicherte Kosten
gemäß § 3 Ziffer 3.3

Der Versicherer ersetzt bis zur Entschädigungsgrenze die infolge eines Versicherungsfalles 
tatsächlich entstandenen Aufwendungen für notwendige

- Sachverständigenkosten
- Zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehraufwendungen je Versicherungsfall 

250.000 Euro
- Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen je Versicherungsfall 250.000 Euro
- Vertragsstrafen je Versicherungsfall 250.000 Euro
- Mehrkosten je Versicherungsfall 250.000 Euro
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Sicherheitsvorschriften für Betriebe des Hotel- und
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Sicherheitsvorschriften für Betriebe des Hotel- und Gaststättengewerbes

1.
Allgemein

Sicherheitsvorschriften im Sinne von Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversiche­
rung § 14 Ziffer 14.2 sind neben den gesetzlichen und behördlichen die folgenden Sicherheits­
vorschriften.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, allen Betriebsangehörigen diese Sicherheitsvor­
schriften bekanntzugeben und deren Einhaltung zu verlangen.

2.
Geltungsbereich

Diese Sicherheitsvorschriften gelten für alle Betriebe des Gaststättengewerbes, z. B. Restau­
rants, Schankwirtschaften, Kantinen, Automatengaststätten, Bars oder barähnliche Betriebe, 
Diskotheken, Spielhallen sowie Gaststättenbetriebe mit musikalischen oder sonstigen Darbie­
tungen wie Filmvorführungen, Varietee, Tanzveranstaltungen usw.

3.
Brandschutzmaßnahmen

3.1 Feuerschutztüren dürfen nicht blockiert werden, z. B. durch Verkeilen oder Festbin­
den. Müssen solche Türen während der Betriebszeit offen gehalten werden, so dürfen 
hierfür nur bauaufsichtlich zugelassene Feststellanlagen benutzt werden, die im Brand­
fall selbsttätig auslösen. Diese Türen sind auf jeden Fall in der betriebsfreien Zeit ge­
schlossen zu halten.

3.2 Elektrische Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der Technik zu installieren, zu 
unterhalten und zu betreiben. Als anerkannte Regeln der Technik gelten die VDE- Be­
stimmungen. Die Anlagen müssen nach DGUV V3 (BGV A3) regelmäßig, mindestens 
jedoch alle 4 Jahre, durch eine Fachkraft oder durch eine anerkannte Revisionsstelle 
geprüft werden. Mängel sind unverzüglich durch eine Fachkraft beseitigen zu lassen. 
Eine Bescheinigung über die durchgeführte Prüfung ist dem Versicherer auf Verlan­
gen einzureichen. Elektrische Geräte müssen den einschlägigen Sicherheitsbestim­
mungen (GS-oder VDE-Zeichen) entsprechen und für gewerbliche Nutzung geeignet 
sein. Sie dürfen nur nach den Betriebs- und Bedienungsanweisungen der Hersteller 
betrieben werden.

3.3 Flüssiggasanlagen und -geräte müssen den hierfür geltenden "Technischen Regeln 
Flüssiggas" (TRF) entsprechen, müssen von einer Fachkraft angelegt sein und dürfen 
nur nach diesen Richtlinien benutzt werden. Entsprechend gelten für Niederdruck-Gas­
anlagen (Stadtgas) die "Technischen Regeln für Gasinstallation" (TRGI).

3.4 Mit Zündmitteln, hierzu gehören auch so genannte Disco-Laser der Klasse 4, offenem 
Feuer und brandgefährlichen Stoffen ist stets sorgfältig umzugehen. Wandverkleidun­
gen und ständige Dekorationen müssen aus mindestens schwer entflammbarem Mate­
rial bestehen.

3.5 Abstell- und Lagerräume, auch Dachböden und Keller, in denen brennbare Stoffe la­
gern, sind gegen Betreten durch Unbefugte zu sichern und regelmäßig zu entrümpeln. 
In diesen Räumen und an ihren Zugangstüren sind Schilder etwa folgenden Wortlauts 
anzubringen: "Rauchen, offenes Licht und Umgang mit Feuer verboten."

3.6 Glutfeste Aschenbecher sind in ausreichender Zahl aufzustellen. Sie sind nur in dop­
pelwandige Metallbehälter mit selbstschließendem Metalldeckel zu entleeren. Brenn­
bare Sammelbehälter sowie gläserne oder keramische Behälter, ferner in Schankti­
sche eingebaute Behälter, auch wenn sie mit Blech ausgeschlagen sind, sind für das 
Sammeln von Glut- und Ascheresten unzulässig.

3.7 Für die vorübergehende Aufbewahrung sonstiger brennbarer Abfälle sind dichtschlie­
ßende, nicht brennbare Abfallbehälter aufzustellen.

3.8 Nach Betriebsschluss sind alle brennbaren Abfälle und Abfallbehälter aus den Gast­
räumen zu entfernen. Sie sind im Freien mit sicherem Abstand von Gebäuden oder in 
feuerbeständig abgetrennten Räumen zu lagern.
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3.9 Heiz-, Koch- und Wärmegeräte sind nur nach der jeweiligen Bedienungsanweisung zu 
benutzen und nach Gebrauch oder nach Betriebsschluss so außer Betrieb zu setzen, 
dass eine Brandgefahr ausgeschlossen wird.

3.10 Mit Siedefettgeräten (Friteusen) ist sachgemäß umzugehen, das heißt z. B., dass kein 
nasses Bratgut in heißes Siedefett eingesetzt werden darf. Stark braun verfärbtes Fett 
ist auszuwechseln. Schlammabsetzungen auf dem Boden und an den Heizwendeln 
sind restlos zu entfernen. Das dabei anfallende unbrauchbare Fett und die zum Reini­
gen gebrauchten Lappen dürfen nur kurzzeitig in nicht brennbaren Behältern mit De­
ckel aufbewahrt werden und sind nach Betriebsschluss aus dem Gebäude zu entfer­
nen.

3.11 Lüftungsanlagen für den Küchenbetrieb einschließlich ihrer Abzugsleitungen müssen 
aus nicht brennbaren Stoffen bestehen. Sie sind nur mit nicht brennbaren Filtern zu be­
treiben und regelmäßig zu reinigen. In die Reinigung sind auch der Fettauslass, die 
Ventilatorflügel und das Ventilatorgehäuse mit einzubeziehen. Tücher oder Papier dür­
fen nicht zum Aufsaugen des Fettes in die Rinnen der Abzugshauben gestopft wer­
den. Die zum Reinigen verwendeten Lappen dürfen nur kurzzeitig in nicht brennbaren 
Behältern mit Deckel aufbewahrt werden und sind nach Betriebsschluss aus den Gast­
stätten zu entfernen. Sie sind im Freien mit sicherem Abstand von Gebäuden oder in 
feuerbeständig abgetrennten Räumen bis zum Abtransport aufzubewahren.

4.
Alarm- und Löschorganisation

4.1 Es muss mindestens 1 Fernsprecher vorhanden sein, von dem im Gefahrenfall die 
Feuerwehr benachrichtigt werden kann. Die Rufnummer der Feuerwehr ist auffällig an­
zubringen.

4.2 Die aufgrund der besonderen Betriebsgefahren geforderten Feuermelde- und -lösch­
einrichtungen müssen ständig betriebsbereit sein. Diese Einrichtungen müssen regel­
mäßig gewartet werden.

4.3 Zur Bekämpfung von Entstehungsbränden sind für Gaststättenflächen bis 50 m² min­
destens ein, für Flächen von 50 bis 150 m² mindestens zwei Feuerlöscher PG 12 oder 
W 1O vorzuhalten. Überschreitet die Fläche 150 m², so ist je weitere 400 m² ein Feuer­
löscher erforderlich. Im Bereich von Grill- und Siedefettanlagen ist ein Kohlensäure- 
Schneelöscher bereitzustellen. Bei Siedefettbatterien mit einem Gesamtinhalt über 50 
I Fett ist eine ortsfeste CO2-Feuerlöschanlage vorzusehen. Feuerlöschanlagen mit an­
deren Löschmitteln dürfen nur eingesetzt werden, wenn ihre Wirksamkeit nachgewie­
sen worden ist.

Die Feuerlöscher müssen amtlich zugelassen, an gut sichtbaren und leicht zugängli­
chen Stellen angebracht und mindestens alle zwei Jahre überprüft werden. Anstelle ei­
nes PG 12-Feuerlöschers können auch zwei Feuerlöscher PG 6 angebracht werden. 
Auf die "Sicherheitsregeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern" 
(Form 2001 Sachverband) wird hingewiesen.

4.4 Eine ausreichende Anzahl von Betriebsangehörigen muss mit der Bedienung der Feu­
erlöscheinrichtungen vertraut sein.

4.5 Zufahrtswege und Flächen für die Feuerwehr sowie Rettungswege im Freien sind stän­
dig von Fahrzeugen, Müllcontainern und dergleichen freizuhalten.
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Erhöhung von Werbeanlagen (Stand 09/2018)

1
Erweiterung des
Versicherungsschutzes

Die Entschädigungsgrenze für der Werbung dienende Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen), Fir­
menschilder und Transparente (Werbeanlagen) gemäß Teil B Produktbezogene Bedingungen Inhaltsversi­
cherung Pauschaldeklaration Ziffer 2.22 wurde erhöht.

Die erhöhte Entschädigungsgrenze/Versicherungssumme je Versicherungsfall ist im Versicherungsschein 
für den betreffenden Ort ausgewiesen.
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Haftpflichtversicherung für
betriebliche/berufliche Risiken
 
Produktinformationsblatt Versicherung
 
Unternehmen: Produkt: GewerbeProtect
Gothaer Allgemeine Versicherung AG
Registriert in der Bundesrepublik Deutschland

Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick über Ihren Versicherungsschutz. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständi­
gen Informationen und Ihren konkreten Versicherungsumfang finden Sie in den Vertragsunterlagen:

• Versicherungsantrag
• Versicherungsschein
• Allgemeine Versicherungsbedingungen für die GewerbeProtect
• Produktbezogene Bedingungen zur Haftpflichtversicherung für betriebliche oder berufliche Risiken

Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Versicherung handelt es sich?
Es handelt sich um eine Haftpflichtversicherung für betriebliche oder berufliche Risiken.

Was ist versichert?

Gegenstand der Haftpflichtversicherung ist es, 
gegen Sie geltend gemachte Haftpflichtansprü­
che zu prüfen, berechtigte Ansprüche zu befrie­
digen und unberechtigte Ansprüche abzuweh­
ren.
Die Haftpflichtversicherung für betriebliche/be­
rufliche Risiken umfasst die wesentlichen Haf­
tungsrisiken Ihrer versicherten Tätigkeit. Dazu 
gehören auch beispielsweise folgende Schä­
den, die Sie verursachen

an gemieteten Räumen und Gebäuden
an Sachen Dritter durch betriebliche Tätig­
keiten an diesen
durch mangelhaft hergestellte oder geliefer­
te Produkte
durch Umweltschädigungen

Ihr Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf 
weitere Personen, wie z. B. Angestellte oder 
freie Mitarbeiter.

Wie hoch ist die Deckungssumme?

Die Höhe der vereinbarten Deckungssummen 
können Sie Ihren Vertragsunterlagen entneh­
men.

Was ist nicht versichert?

Bestimmte Risiken sind nicht versichert, wie zum 
Beispiel

Betriebsstätten im Ausland
Private Haftpflichtrisiken
Schäden, die Sie selbst erleiden (Eigenschä­
den)
Direktexporte nach und Montagen in USA/Ka­
nada

Gibt es Einschränkungen beim Versicherungs­
schutz?

Einige Fälle sind aus dem Versicherungsschutz he­
rausgenommen, z. B. alle Schäden:

aus vorsätzlicher Handlung der versicherten 
Personen
aus Mängeln an Sachen, die Sie selbst herge­
stellt oder geliefert haben
durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige 
Beanspruchung an versicherten gemieteten Sa­
chen

Wo bin ich versichert?

Die Versicherung gilt weltweit. Versicherungsschutz besteht nach jeweils geltendem Recht.
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Welche Pflichten habe ich?

Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten:

• Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben.
• Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat.
• Es ist möglich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen.
• Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an, auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche gel­

tend gemacht worden sind.
• Sie sind verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheitsgemäße 

Schadenberichte bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen.

Wann und wie muss ich bezahlen?

Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen.

Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, können Sie dem Versicherungsschein entnehmen. Je nach Vereinbarung 
kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns die Beiträge überweisen oder uns er­
mächtigen, die Beiträge von Ihrem Konto einzuziehen (SEPA-Lastschriftmandat).

Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie 
den ersten Beitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der Zah­
lung.

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? Dann verlängert er sich automatisch um jeweils ein Jahr. Aus­
nahme: Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt.

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von drei Jahren oder mehr? Dann können Sie Ihren Vertrag zum Ende des dritten Jahres kün­
digen.

Wie kann ich den Vertrag beenden?

Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlänge­
rungsjahres kündigen. Die Kündigung muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer erfolgen.

Außerdem können Sie oder wir den Vertrag unter bestimmten Voraussetzungen vorzeitig kündigen. Das ist z. B. nach ei­
nem Schadenfall möglich. Weitere Kündigungsrechte können sich auch durch endgültiges Wegfallen Ihres Versicherungs­
risikos ergeben.
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.MODEL type=NORMAL

Produktbezogene Bedingungen 
Haftpflichtversicherung 

Abschnitt I Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Gegenstand der Versicherung, 
Versicherungsfall 

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den Fall, dass der Ver­
sicherungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen 
Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus erge­
benden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird. 
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar 
entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis ge­
führt hat, kommt es nicht an.

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche Ansprü­
che handelt,

1.2.1 auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf 
Schadensersatz statt der Leistung.

1.2.2 wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu können.

1.2.3 wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens 
des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges.

1.2.4 auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfül­
lung.

1.2.5 auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung.

1.2.6 wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.

§ 2
Vermögensschaden, 
Abhandenkommen von Sachen

2.1 Vermögensschäden
Versicherungsschutz besteht für die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Ver­
sicherungsnehmers wegen Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch 
Sachschäden entstanden sind. Immaterielle Schäden werden wie Vermögensschäden be­
handelt.

2.2 Abhandenkommen von Sachen
Versicherungsschutz besteht für die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Ver­
sicherungsnehmers aus Abhandenkommen von Sachen inkl. Kosten für die Wiederbeschaf­
fung von schriftlichen Dokumenten, die dem Versicherungsnehmer übergeben wurden. Es 
finden die Bestimmungen für Sachschäden Anwendung.

§ 3
Versichertes Risiko

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

3.1.1 aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken des Versiche­
rungsnehmers,

3.1.2 aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen an­
gegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versiche­
rungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Ver­
sicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,

3.1.3 aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entste­
hen (Vorsorgeversicherung) und die in Teil B Abschnitt I § 4 näher geregelt sind.
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3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch 
Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Ver­
trag jedoch unter den Voraussetzungen von Teil B Abschnitt I § 10 kündigen.

§ 4
Vorsorgeversicherung

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, sind im Rahmen 
des bestehenden Vertrages sofort versichert.

4.1.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Ri­
siko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrech­
nung erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Ver­
sicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. Tritt der Versiche­
rungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeit­
punkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

4.1.2 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlan­
gen. Kommt eine Einigung über die Höhe dieses Beitrages innerhalb eines Monats nach Ein­
gang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rück­
wirkend ab dessen Entstehung.

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken besteht von ihrer Entstehung bis zur Einigung im 
Sinne von Ziffer 4.1.2 im Rahmen der Deckungssummen, Sublimits und Selbstbeteiligungen 
des Vertrages.

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken

4.3.1 aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, so­
weit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen.

4.3.2 aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen.

4.3.3 die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen.

4.3.4 die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versiche­
rungsverträgen zu versichern sind.

4.3.5 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt bei privaten Haftpflichtversicherungen außer­
dem nicht für Risiken aus betrieblicher, dienstlicher und amtlicher Tätigkeit.

§ 5
Leistungen der Versicherung

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtig­
ter Schadensersatzansprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtig­
ten Schadensersatzverpflichtungen.
Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer auf­
grund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädi­
gung verpflichtet und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Verglei­
che, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder ge­
schlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Aner­
kenntnis oder Vergleich bestanden hätte.
Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für 
den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wo­
chen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der 
Schadensersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versiche­
rungsnehmers abzugeben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche 
gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er 
führt den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das einen unter den Versi­
cherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines 
Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, 
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so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders verein­
barten höheren Kosten des Verteidigers.

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder 
Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses 
Rechts bevollmächtigt.

§ 6
Begrenzung der Leistungen

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die verein­
barten Deckungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz 
auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen des Versi­
cherers für alle Versicherungsfälle einer Versicherungsperiode auf das Einfache der verein­
barten Deckungssummen begrenzt.

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten 
als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten 
ist, wenn diese

• auf derselben Ursache,
• auf gleichen Ursachen, z. B. aus dem gleichen Konstruktions-, Produktions- oder Instruk­

tionsfehler, mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder
• auf der Lieferung von Waren / Erzeugnisse, die mit den gleichen Mängeln behaftet sind,

beruhen.

Die zeitliche Geltung des Versicherungsschutzes bezieht sich ausschließlich auf Versiche­
rungsfälle solcher Serien, deren erster Versicherungsfall während der Wirksamkeit der Versi­
cherung eingetreten ist, aber auch auf alle Versicherungsfälle dieser Serie.

6.4 Der Versicherungsnehmer beteiligt sich bei jedem Versicherungsfall mit dem im Versiche­
rungsschein festgelegten Betrag an der Entschädigungsleistung des Versicherers (Selbstbe­
teiligung). Auch wenn die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die 
Deckungssumme übersteigen, wird die Selbstbeteiligung vom Betrag der begründeten Haft­
pflichtansprüche abgezogen. Ziffer 6.1 bleibt unberührt. Der Versicherer ist auch bei Schä­
den, deren Höhe die Selbstbeteiligung nicht übersteigt, zur Abwehr unberechtigter Schadens­
ersatzansprüche verpflichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Deckungssummen an­
gerechnet.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die De­
ckungssumme, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Deckungssumme 
zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und über­
steigt der Kapitalwert der Rente die Deckungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonsti­
ger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Deckungs­
summe, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Deckungssumme bzw. ihres 
Restbetrages zum Kapitalwert der Rente von dem Versicherer erstattet.
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung 
über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gül­
tigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden 
Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Deckungssumme 
oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restdeckungssumme übersteigt, 
werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Deckungssumme abge­
setzt.

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Aner­
kenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, 
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hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädi­
gungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

§ 7
Ausschlüsse

Falls im Versicherungsschein, seinen Nachträgen oder Abschnitt II nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen:

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass 
sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit

• Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
• Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen über den Umfang der ge­
setzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

7.4 Haftpflichtansprüche

7.4.1 des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.5 benannten Personen gegen die Mit­
versicherten.

7.4.2 zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages.

7.4.3 zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages.

7.4.4 Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4.1, 7.4.2 und 7.4.3 erstrecken sich auch auf Haftpflichtan­
sprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemein­
schaft leben.

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer

7.5.1 aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder 
die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören.
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgeset­
zes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kin­
der, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großel­
tern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein famili­
enähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander ver­
bunden sind).

7.5.2 von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine ge­
schäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist.

7.5.3 von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person 
des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist.

7.5.4 von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der Versicherungsneh­
mer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerli­
chen Rechts ist.

7.5.5 von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partnerschaftsge­
sellschaft ist.

7.5.6 von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern.

7.5.7 Die Ausschlüsse unter den Ziffern 7.5.2 bis 7.5.6 erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprü­
che von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemein­
schaft leben. 

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, ge­
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pachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines be­
sonderen Verwahrungsvertrages sind.

Sind die Voraussetzungen dieses Ausschlusses in der Person von Angestellten, Arbeitern, 
Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so 
entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer 
als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, wenn

7.7.1 die Schäden durch eine betriebliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an 
diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; 
bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile 
von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren.

7.7.2 die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur 
Durchführung seiner betrieblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, 
Materialablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss 
nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen 
waren.

7.7.3 die Schäden durch eine betriebliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers ent­
standen sind und sich diese Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt 
- deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Aus­
schluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätig­
keit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen 
hatte.

7.7.4 Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in den Ziffern 7.7.1, 7.7.2 und 7.7.3 in der Per­
son von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des Ver­
sicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar so­
wohl für den Versicherungsnehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mit­
versicherten Personen.

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelie­
ferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung 
oder Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache 
oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der ge­
samten Sache oder Leistung führt.
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung 
des Versicherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten 
oder sonstigen Leistungen übernommen haben.

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; Ansprüche aus 
§ 110 SGB VII sind jedoch mitversichert.

7.10 Ansprüche oder Haftpflichtansprüche

7.10.1 die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensge­
setz oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen 
Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versiche­
rungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtli­
chen Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten in An­
spruch genommen wird.
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die auch ohne Bestehen 
des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haft­
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend ge­
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macht werden könnten.
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken.

7.10.2 wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken.

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Er­
zeugnisse zurückzuführen sind.

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen­
hang stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stof­
fen oder Röntgenstrahlen).

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf

7.13.1 gentechnische Arbeiten.

7.13.2 gentechnisch veränderte Organismen (GVO).

7.13.3 Erzeugnisse, die

• Bestandteile aus GVO enthalten;
• aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die nachweislich 

• auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Ge­
neralstreik, illegalem Streik oder 

• unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder Maßnahmen 

beruhen. 

Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte aus­
gewirkt haben.  

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereit­
stellung elektronischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus

7.15.1 Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten.

7.15.2 Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten.

7.15.3 Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch.

7.15.4 Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbe­
handlung oder sonstigen Diskriminierungen.

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit des 
Versicherungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit 
der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere ent­
standen sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsneh­
mer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

7.19 Haftpflichtansprüche wegen Vermögensschäden

7.19.1 durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Drit­
ten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen.
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7.19.2 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätig­
keit.

7.19.3 aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unterneh­
men.

7.19.4 aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen 
Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und 
Unterschlagung.

7.19.5 aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- 
oder Wettbewerbsrechts.

7.19.6 aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen.

7.19.7 aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder 
von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- 
oder Aufsichtsgremien / Organe im Zusammenhang stehen.

7.19.8 aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisun­
gen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung.

§ 8
Meldeverfahren und 
Beitragsregulierung

Erfolgt die Meldung der Änderungen zu den versicherten Risiken gemäß Teil A § 26 verspätet, falsch 
oder gar nicht, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine zu­
sätzliche Zahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlan­
gen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, wird der Beitrag mit diesen Angaben neu berechnet 
und ist ab dem Datum der Meldung gültig. Ein vom Versicherungsnehmer zu viel gezahlter Beitrag 
wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Beitrags­
rechnung erfolgten.

§ 9
Kündigung nach 
Versicherungsfall

Abweichend von Teil A § 13 Ziffer 13.1 kann das Versicherungsverhältnis nur gekündigt werden, wenn

• von dem Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde,
• der Versicherer den Anspruch des Versicherungsnehmers auf Freistellung zu Unrecht abgelehnt 

hat oder
• vom Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haft­

pflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform spätestens einen Monat nach der Schadenser­
satzzahlung, der Ablehnung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

§ 10
Kündigung nach 
Risikoerhöhung aufgrund 
Änderung oder Erlass von 
Rechtsvorschriften

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechts­
vorschriften ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats 
von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt 
hat.
 

§ 11
Mehrfachversicherung

11.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen 
versichert ist.

11.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsneh­
mer dies wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen.

11.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines 
Monats geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die 
Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, 
dem Versicherer zugeht.

§ 12
Obliegenheiten vor, bei und 
nach Eintritt des 
Versicherungsfalles

12.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Ver­
sicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung 
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unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem 
Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

12.2 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

12.2.1 Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben wor­
den sind, dem Versicherer innerhalb einer Woche anzuzeigen. Das gleiche gilt, wenn gegen 
den Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche geltend gemacht werden.
Versehentlich verspätet gemeldete Versicherungsfälle beeinträchtigen nicht den Versiche­
rungsschutz. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, sobald er sich des Versäumnisses 
bewusstgeworden ist, unverzüglich die entsprechende Anzeige zu erstatten.

12.2.2 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schaden­
berichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Al­
le Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig 
sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

12.2.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder ge­
richtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit 
verkündet, hat er dies unverzüglich anzuzeigen.

12.2.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadenser­
satz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen 
Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

12.2.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, 
hat er die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauf­
tragt im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer 
muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die ange­
forderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

12.3 Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzungen vor, bei und nach Eintritt des Versiche­
rungsfalles
Hinsichtlich der Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzungen wird auf Teil A § 16 verwiesen.
Teilweise abweichend von Teil A § 16 Ziffer 16.3.1 wird der Versicherer im Falle einer grob 
fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit die Schadenersatzleistung um maximal 20% kür­
zen.

§ 13
Mitversicherte Personen

13.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als 
den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversi­
cherten entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Teil 
B Abschnitt I § 4) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten 
entsteht.

13.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versiche­
rungsnehmer zu. Er ist neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten ver­
antwortlich.

§ 14
Abtretungsverbot

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versiche­
rers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zuläs­
sig.
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Abschnitt II Betriebliche / Berufliche Risiken

§ 1
Vertragsgrundlagen

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag sowie Inhalt und Umfang des Versiche­
rungsschutzes bestimmen sich:

• für betriebliche / berufliche Risiken:
nach Teil A, Teil B Abschnitt II in Verbindung mit Abschnitt I sowie – soweit vereinbart – Weitere 
Vertragsgrundlagen (Plusbaustein, Deckungserweiterungen, Klauseln);

• für die Umweltrisikoversicherung (Umwelthaftpflichtrisiko und Umweltschadenrisiko):
nach Teil A, Teil B Abschnitt III in Verbindung mit Abschnitten I und II sowie – soweit vereinbart – 
Weitere Vertragsgrundlagen (Plusbaustein, Deckungserweiterungen, Klauseln).

§ 2
Versichertes Risiko

2.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers 
aus seinen sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den Nachträgen ergeben­
den Tätigkeiten, Eigenschaften und Rechtsverhältnissen.

Hierzu zählen auch Arbeiten in anderen Handwerken und Tätigkeitsbereichen, wenn sie mit 
dem Leistungsangebot des Handwerks bzw. der Tätigkeit technisch oder fachlich zusammen­
hängen oder diese wirtschaftlich ergänzen (vgl. z. B. § 5 Handwerksordnung).

Versichert sind alle Tätigkeiten der vereinbarten Betriebsbeschreibung, die der versicherte 
Personenkreis aufgrund Aus- und Fortbildung bzw. notwendiger Fachqualifikation vorneh­
men darf. Der Versicherungsnehmer hat im Schadenfall auf Anforderung entsprechende 
Nachweise zu erbringen. Davon unberührt bleiben die Regelungen zu § 2 Ziffer 2.2 (Nebenri­
siken), sowie Teil B, Abschnitt I, §§ 3 (Risikoerhöhungen/-erweiterungen) und 4 (Vorsorge­
versicherung) und Teil B, Abschnitt II, § 5 (Versehensklausel).

2.2 Nebenrisiken
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus allen Nebenrisiken, z. B.

• aus Haus- und Grundbesitz inkl. Räum- und Streupflichten (Winterdienst);
• aus der Tätigkeit als Bauherr;
• aus Geschäftsreisen;
• aus Werbe- und Reklameeinrichtungen;
• aus der betrieblichen oder beruflichen Nutzung, der Vermietung und dem Verleih von 

Fahrrädern inkl. Lastenfahrrädern (für E-Bikes siehe jedoch Teil B Abschnitt II § 11 Ziffer 
11.15.2);

• aus dem Besitz und dem Betrieb von Betriebstankstellen, KFZ-Pflegestationen und KFZ-
Reparaturwerkstätten für den eigenen Fuhrpark;

• der Verwendung von Gerüsten inkl. der gelegentlichen Überlassung an Dritte;
• aus Schneid-, Schweiß- und Lötarbeiten.

2.3 Mitversicherte Betriebsstätten und Unternehmen

2.3.1 Betriebsstätten im Inland
Versichert sind, auch ohne dass es einer besonderen Anzeige bedarf, alle bei Vertrags­
schluss vorhandenen und / oder während der Vertragsdauer neu hinzu gekommenen Be­
triebsstätten (z. B. Filial-, Neben- und Hilfsbetriebe, Zweigniederlassungen, Lager, Verkaufs­
stätten, Montagestätten und dergleichen) im Inland.

2.3.2 Unternehmen mit gleichem Betriebscharakter im Inland
Versichert sind, auch ohne dass es einer besonderen Anzeige bedarf, alle bei Vertrags­
schluss vorhandenen Unternehmen und / oder während der Vertragsdauer übernommene 
oder neu gegründete Unternehmen im Inland mit gleichem Betriebscharakter, an denen der 
Versicherungsnehmer / versicherte Unternehmen direkt oder indirekt mit 50 % oder mehr be­
teiligt ist / sind und / oder die unternehmerische Führung ausübt / ausüben.

2.4 Mitversicherte Personen
Versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht für von ihnen im Zusammenhang mit ih­
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rer beruflichen / dienstlichen Tätigkeit für den Versicherungsnehmer verursachte, im Rah­
men und Umfang dieses Vertrages versicherte Schäden,

2.4.1 aller gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers (Repräsentanten) sowie solcher Per­
sonen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teils 
desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft.
Hierzu zählen auch solche Personen, denen Unternehmerpflichten im Sinne von § 15 SGB 
VII in Verbindung mit § 9 (2) OWiG übertragen wurden sowie Fachkräfte für Arbeitssicher­
heit, Sicherheitsbeauftragte, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren (SiGeKo), Be­
auftragte für Immissionsschutz, Strahlenschutz, Gewässerschutz, Abfallbeseitigung, Daten­
schutz und dergleichen.

2.4.1.1 als Repräsentanten im Sinne von Ziffer 2.4.1 gelten ausschließlich 

• Mitglieder des Vorstandes (bei Aktiengesellschaften), 
• Geschäftsführer (bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung),  
• Komplementäre (bei Kommanditgesellschaften),
• Gesellschafter (bei offenen Handelsgesellschaften und Gesellschaften bürgerlichen 

Rechts),
• Inhaber (bei Einzelfirmen),
• bei anderen Unternehmensformen (z. B. Genossenschaften, Verbänden, Vereinen, Kör­

perschaften des öffentlichen Rechts, Kommunen) die nach den gesetzlichen Vorschrif­
ten berufenen obersten Vertretungsorgane.

2.4.2 aller übrigen angestellten Betriebsangehörigen des Versicherungsnehmers.

2.4.3 aller Betriebsärzte und des Sanitätspersonals. Versichert sind auch Schäden im Rahmen 
von Hilfeleistungen bei Notfällen außerhalb der betrieblichen Tätigkeit, sofern hierfür kein 
Versicherungsschutz im Rahmen einer anderweitigen Versicherung besteht.

2.4.4 aller sonstigen in den Betrieb des Versicherungsnehmers eingegliederten und seinem Wei­
sungsrecht unterliegenden Personen, sowie freie Mitarbeiter ohne eigenes Gewerbe.

2.4.5 aller aus den Diensten des Versicherungsnehmers ausgeschiedenen vorgenannten Perso­
nen.

2.4.6 Zu vorgenannten Ziffern 2.4.2 – 2.4.5 gilt:
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, 
bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsneh­
mers gemäß dem SGB VII handelt. Hiervon unberührt bleiben Rechtsverteidigungskosten, 
die bei der Abwehr solcher Ansprüche entstehen.

2.5 Produktrisiko
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für Personen- und Sach­
schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, er­
brachte Arbeiten oder sonstige Leistungen entstehen.

Erzeugnisse im Sinne von Ziffer 2.5 sind auch Erzeugnisse mit digitalen Elementen (z.B. em­
bedded Software). Kein Erzeugnis und kein Einzelteil eines Erzeugnisses im Sinne von Ziffer 
2.5 ist die Software selbst.

Der Versicherungsschutz besteht auch bei Abwicklung über einen Internet-Auftritt, Online-
Plattformen, Soziale Netzwerke, eigenen oder fremden Lieferservice, Außer-Haus-Verkauf, 
Automatenverkauf und dergleichen.   

2.6 Planungsrisiko
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für Personen- und Sach­
schäden aus Planungsleistungen für die von ihm zu erstellenden Bauvorhaben. Dies gilt 
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auch, wenn die Bauvorhaben nicht vom Versicherungsnehmer selbst erstellt wurden, der Ver­
sicherungsnehmer dies jedoch bei Auftragserteilung annehmen durfte.

Ausgeschlossen bleiben Schäden an Sachen, die Gegenstand der Planung gewesen sind 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden (s. auch Teil B Abschnitt II § 12 Ziffer 
12.16).

§ 3
Subunternehmen

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Beauftragung und Über­
wachung fremder Unternehmen / Subunternehmen. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist die 
persönliche gesetzliche Haftpflicht der fremden Unternehmen / Subunternehmen und ihrer Betriebsan­
gehörigen.

Für Bautätigkeiten und -verrichtungen ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Beauftragung und Überwa­
chung fremder Unternehmen / Subunternehmen versichert, auch wenn diese über das Tätigkeitsfeld 
des Versicherungsnehmers hinausgehen (erweitertes Subunternehmerrisiko).

§ 4
Arbeits- / Liefergemeinschaften 
(ARGE-Klausel)

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften, 
Konsortien, Joint Ventures oder ähnlichen Zweckgemeinschaften.
Dies gilt auch dann, wenn sich der Haftpflichtanspruch gegen die Arbeits- oder Liefergemeinschaften, 
Konsortien oder ähnlichen Zweckgemeinschaften selbst richtet.

Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb der vereinbarten Deckungssumme für den 
Fall, dass über das Vermögen eines Partners das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung man­
gels Masse abgelehnt worden ist und für diesen Partner wegen Nichtzahlung seines Beitrages kein 
Versicherungsschutz besteht. 
Ersetzt wird der dem Versicherungsnehmer zugewachsene Anteil, soweit für ihn nach dem Ausschei­
den des Partners und der dadurch erforderlichen Auseinandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt.

§ 5
Versehensklausel, Erweiterte 
Versehensklausel

5.1 Versehensklausel
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf vor Vertragsschluss versehentlich nicht ge­
meldete Risiken, die im Rahmen der versicherten Tätigkeit liegen und nicht nach den Bedin­
gungen des Vertrages von der Versicherung ausgeschlossen sind.

5.2 Erweiterte Versehensklausel
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf versehentlich nicht gemeldete, nach Beginn 
der Versicherung hinzugekommene Risiken, die nicht nach den Bedingungen des Vertrages 
von der Versicherung ausgeschlossen sind.

5.3 Für 5.1 und 5.2 gilt:
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, sobald er sich des Versäumnisses bewusst gewor­
den ist, unverzüglich die entsprechende Anzeige zu erstatten und den danach zu vereinba­
renden Beitrag vom Gefahreneintritt an zu entrichten.

§ 6
Kumulklausel

Beruhen mehrere Versicherungsfälle

• auf derselben Ursache oder
• auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang 

oder
• auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln

und besteht Versicherungsschutz für diese Versicherungsfälle im Rahmen verschiedener Abschnitte 
dieses Vertrages oder sowohl im Rahmen dieses Vertrages als auch eines anderen Haftpflichtvertra­
ges bei der BarmeniaGothaer (ausgenommen Exzedentenverträge), so steht für diese Versicherungs­
fälle nicht der Gesamtbetrag kumulativ aus den verschiedenen Deckungssummen, sondern bei glei­
chen Deckungssummen höchstens eine Deckungssumme, ansonsten maximal die höhere Deckungs­
summe zur Verfügung.
Für die Feststellung der höchsten Deckungssumme ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem der erste 
Versicherungsfall eingetreten ist.

§ 7
Währungsklausel

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die 
der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit 
dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gele­
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genen Geldinstitut angewiesen ist.

§ 8
Kostenklausel

Bei Ansprüchen, die vor US-amerikanischen oder kanadischen Gerichten und / oder nach US-amerika­
nischem oder kanadischem Recht von einem Dritten geltend gemacht werden, werden – abweichend 
von Teil B Abschnitt I § 6 Ziffer 6.5 – die Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen 
und außergerichtlichen Abwehr als Leistungen auf die Deckungssumme angerechnet. 

Kosten sind Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten.

§ 9
Deckungssummen / Sublimits

Es gelten die im Versicherungsschein genannten Deckungssummen und Höchstersatzleistungen für 
alle Versicherungsfälle einer Versicherungsperiode.
Innerhalb der vereinbarten Deckungssummen gelten nachstehende Sublimits:

• Erstellen von Energieausweisen / Energieberatung (Teil B Abschnitt II § 11 Ziffer 11.19) 500.000 
Euro;

• Mietsachschäden an Staplern und Arbeitsmaschinen (Teil B Abschnitt II § 11 Ziffer 11.30.1.4) 
500.000 Euro;

• Tätigkeitsschäden: Lohnbe- oder -verarbeitung (Teil B Abschnitt II § 11 Ziffer 11.39.1 zweiter Ab­
satz) 500.000 Euro; 

• Vermögensschäden Planungsleistungen für Dritte (Teil B Abschnitt II § 11 Ziffer 11.42.3) 500.000 
Euro;

• Vermögensschäden für nebenberufliche Sachverständigen- und Gutachtertätigkeit (Teil B Ab­
schnitt II § 11 Ziffer 11.42.4) 500.000 Euro;

• Umweltrisikoversicherung: Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles (Teil B Abschnitt III 
§ 7) 1.000.000 Euro;

• Umweltrisikoversicherung: Sanierung von Umweltschäden (USV) auf eigenen Grundstücken, in ei­
genen Gewässern und am Grundwasser (Teil B Abschnitt III § 2 Ziffer 2.6) 1.000.000 Euro.

Die Höchstersatzleistung der vorgenannten Sublimits für alle Versicherungsfälle einer Versicherungs­
periode beträgt das Dreifache.

§ 10
Selbstbeteiligungen

Es gelten die im Versicherungsschein genannten generellen Selbstbeteiligungen bei Sach- und Vermö­
gensschäden.

§ 11
Erweiterung des 
Versicherungsschutzes

11.1 Abhandenkommen von Schlüsseln und Codekarten
Versichert ist – in Ergänzung zu Teil B Abschnitt I § 2 Ziffer 2.2 und teilweise abweichend 
von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffern 7.6 und 7.19 - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs­
nehmers wegen Schäden aus dem Abhandenkommen von fremden Schlüsseln (auch Trans­
ponderschlüsseln ) und Codekarten, z. B. Kosten für die Neubeschaffung der Schlüssel 
(auch Transponderschlüssel ) oder Codekarten, für die notwendige Auswechselung von 
Schlössern und Schließanlagen sowie einen Objektschutz bis zu einem Monat ab Feststel­
lung des Verlusts.

Mitversichert ist das Abhandenkommen, die Beschädigung oder die Zerstörung von Sachen 
Dritter, die auf das Abhandenkommen der Schlüssel (auch Transponderschlüssel) oder 
Codekarten zurückzuführen sind (Folgeschäden).

Fremden Schlüsseln (auch Transponderschlüsseln) und Codekarten gleich gestellt sind 
Schlüssel (auch Transponderschlüssel) oder Codekarten
• für gemietete Gebäude und / oder Räume
• von Dritten genutzter Räumlichkeiten in ganz oder teilweise eigenen oder eigengenutz­

ten Gebäuden und / oder Räumen. Versicherungsschutz besteht bei Austausch von mit 
Generalschlüsseln zu öffnender Schlösser der fremdgenutzten Räumlichkeiten für die ge­
setzliche Haftpflicht des Drittschadenanteils.

11.2 Abwässer, Senkungen, Erdrutschungen, Überschwemmungen und dergleichen 

11.2.1 Versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden, welche entstehen durch allmähliche Ein­
wirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit, von Niederschlägen 
(Rauch, Ruß, Staub u. dgl.), ferner durch Abwässer, durch Schwammbildung, durch Senkun­
gen von Grundstücken, durch Erdrutschungen, durch Erschütterungen infolge Rammarbei­
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ten, durch Unterfangungen und Unterfahrungen sowie durch Überschwemmungen stehen­
der oder fließender Gewässer.

11.2.2 Versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden durch Abbruch- und Einreißarbeiten inkl. 
Sprengungen ohne Abstandseinschränkungen durch eine Radiusklausel.

11.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen
Soweit zwischen dem Versicherungsnehmer und einem Anspruchsteller die Allgemeinen Ge­
schäftsbedingungen (z.B. Verkaufs- und Lieferbedingungen) des Versicherungsnehmers 
rechtswirksam vereinbart sind, wird sich der Versicherer nicht auf Haftungsausschlüsse für 
weitergehende Schäden berufen, wenn der Versicherungsnehmer dies ausdrücklich wünscht 
und er nach gesetzlichen Bestimmungen zur Haftung verpflichtet ist.

11.4 Ansprüche aus Benachteiligungen

11.4.1 Versichert sind - abweichend von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffern 7.17 und 7.19 – gesetzliche 
Haftpflichtansprüche privatrechtlichen Inhalts wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Be­
lästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen, soweit diese Ansprüche 
aus einer Verletzung von Vorschriften zum Schutz vor Benachteiligung resultieren, insbeson­
dere aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) oder aus dem Hinweisgeber­
schutzgesetz (HinSchG). Immaterielle Schäden werden wie Vermögensschäden behandelt.

11.4.2 Für Auslandsschäden gilt:

11.4.2.1 Versichert ist – abweichend von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffer 7.9 – die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers und der mitversicherten Personen wegen in den Staaten der Eu­
ropäischen Union und in der Schweiz vorkommender Versicherungsfälle.

11.4.2.2 Ausgenommen bleiben Versicherungsfälle in Irland bzw. Versicherungsfälle, die nach iri­
schem Recht geltend gemacht werden.

11.4.3 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche

11.4.3.1 durch vorsätzliche Schadenverursachung oder durch wissentliches Abweichen von Geset­
zen, Vorschriften, Beschlüssen, Vollmachten oder Weisungen oder durch sonstige wissentli­
che Pflichtverletzung.

11.4.3.2 jeglicher Art, die kollektiv erhoben werden wie z. B. im Zusammenhang mit Streitgenossen­
schaften, Verbandsklagen oder die z. B. von Gewerkschaften oder Betriebsräten erhoben 
werden.

11.4.3.3 im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von rechtlichen Interessen aus dem kollektiven Ar­
beits- und Dienstrecht sowie mit Arbeitskampfmaßnahmen (z. B. Aussperrung, Streik), so­
weit diese Ansprüche begründet sind.

11.5 Ansprüche aus §§ 906, 1004 BGB, 14 BImschG
Versichert sind nachbarrechtliche Ausgleichsansprüche gemäß § 906 II 2 BGB analog sowie 
Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche gemäß § 1004 I 1 BGB und Ansprüche nach 
§ 14 BImschG (privatrechtliche Abwehransprüche).

11.6 Ansprüche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers
Versichert sind - abweichend von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffer 7.5.3 - auch Haftpflichtansprü­
che der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und ihrer Angehörigen, wenn der 
Schaden durch einen Umstand verursacht wird, für den der gesetzliche Vertreter nicht per­
sönlich verantwortlich ist.

11.7 Ansprüche der versicherten Unternehmen untereinander
Versichert sind - abweichend von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffer 7.4.2 - Haftpflichtansprüche der 
versicherten Unternehmen wegen Personen- und Sachschäden.
Nicht versichert sind Mietsachschäden gemäß Teil B Abschnitt II § 11 Ziffer 11.30.
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11.8 Ansprüche mitversicherter Personen untereinander
Versichert sind - in teilweiser Abänderung von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffer 7.4.3 - Haftpflicht­
ansprüche mitversicherter Personen untereinander wegen

11.8.1 Personenschäden, bei denen es sich nicht um Arbeitsunfälle und / oder Berufskrankheiten in 
dem Unternehmen handelt, in dem die schadenverursachende Person beschäftigt ist.

11.8.2 Sachschäden.

11.8.3 Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen im Umfang des Teil B Ab­
schnitt II § 11 Ziffer 11.42.1.

11.9 Aufrechnung mit Forderungen (auch aktive Werklohnklage)
Der Versicherer trägt die Kosten für die gerichtliche Durchsetzung von Forderungen des Ver­
sicherungsnehmers (z. B. Werklohn-, Kaufpreis- und Mietentgeltforderungen), soweit die 
Kosten in Zusammenhang damit stehen, dass ein Schuldner (z. B. Käufer, Auftraggeber, Mie­
ter) des Versicherungsnehmers aufgrund eines behaupteten Schadensersatzanspruches, 
der unter den Versicherungsschutz dieses Vertrages fallen würde, die Aufrechnung mit Scha­
densersatzansprüchen erklärt.
Der Versicherer trägt die vorgenannten Kosten nur im Verhältnis des Schadensersatzanspru­
ches zur geltend gemachten Forderung.

11.10 Auslandsschäden
Versichert ist - abweichend von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffer 7.9 - die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers nach jeweils geltendem Recht wegen im Ausland vorkommen­
der Versicherungsfälle.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Versicherungsfälle durch Produkte, die der 
Versicherungsnehmer nach USA / Kanada geliefert hat bzw. hat liefern lassen, sowie Versi­
cherungsfälle durch Montage-, Wartungs-, Inspektions-, Kundendienst- und Reparaturarbei­
ten in USA / Kanada, soweit es sich um Schadensersatzansprüche handelt, die vor US-ame­
rikanischen oder kanadischen Gerichten und / oder nach US-amerikanischem oder kanadi­
schem Recht geltend gemacht werden.

11.11 Auslösen von Fehlalarm
Versichert sind – abweichend von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffer 7.19.1 –  Haftpflichtansprüche 
wegen Vermögensschäden durch versehentlich ausgelösten Alarm. Mitversichert gelten – ab­
weichend von Teil B Abschnitt I § 1 Ziffer 1.1 – insoweit auch öffentlich-rechtliche Ansprü­
che.

11.12 Belegschafts- und Besucherhabe
Versichert ist - in Ergänzung zu Teil B Abschnitt I § 2 Ziffer 2.2 - die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers wegen Abhandenkommens von Sachen der Betriebsangehöri­
gen, der Vereinsmitglieder und aller Gäste, Patienten, Kunden und sonstiger Besucher so­
wie alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Versicherungsschutz besteht nur, sofern das Abhandenkommen die ursächlich zusammen­
hängende Folge eines Ereignisses ist, das mit dem versicherten Betrieb in räumlicher oder 
tätigkeitsbedingter Verbindung steht.

11.13 Besonderer Verwahrungsvertrag (Obhutsschäden)
Versichert ist – teilweise abweichend von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffer 7.6 – die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Beschädigung, Vernichtung sowie Abhanden­
kommen von Sachen aus einem besonderen Verwahrungsvertrag sowie alle sich daraus er­
gebenden Vermögensschäden.

11.14 Einweisen von fremden Fahrzeugkränen, Autokränen und Betonpumpen
Beim Einsatz von Fahrzeugkränen, Autokränen und Betonpumpen, die dem Versicherungs­
nehmer zusammen mit dem Bedienungspersonal überlassen werden, gilt folgendes:
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht für durch diese Autokräne verursachte Schäden, die 
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auf fehlerhafte Einweisung der Kranführer durch den Versicherungsnehmer oder mitversi­
cherte Personen zurückzuführen sind.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der 
fremden Unternehmen und ihrer Betriebsangehörigen.

Sofern Versicherungsschutz durch andere Versicherungen besteht, geht dieser vor.

11.15 Elektromobilität

11.15.1 Ladestationen
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Besitz und Betrieb von Ladestationen für 
Elektro-Fahrzeuge einschließlich der Nutzung durch Dritte. Die Begriffe Ladesäule, Lade­
punkt, Wallbox, Stromtankstelle und Solartankstelle werden einer Ladestation gleichgesetzt.

Versichert sind Schäden, die von den Ladestationen selbst ausgehen sowie solche, die beim 
Beladungsvorgang entstehen.
Versicherungsschutz besteht für Ladestationen, die von einem Fachbetrieb nach den aner­
kannten Regeln der Technik installiert und in Betrieb genommen wurden.

Der Beladungsvorgang von Fahrzeugen an den Ladestationen stellt keinen Gebrauch nach 
Teil B Abschnitt II § 12 Ziffer 12.11 dar.

11.15.2 Elektrofahrzeuge
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden durch den Gebrauch von nicht versi­
cherungspflichtigen Elektrofahrzeugen (insbesondere E-Bikes / Elektrofahrräder) inklusive 
der Nutzung fremder Ladestationen.

11.16 Energiemehrkosten
Versichert ist – teilweise abweichend von Teil B Abschnitt I § 1 Ziffer 1.1 und § 7 Ziffern 7.7 
und 7.19.1 – die gesetzliche Haftpflicht wegen eines erhöhten Energie- und Wasserver­
brauchs und erhöhter Energiekosten aufgrund mangelhafter Installation, Reparatur, Wartung 
oder sonstiger Arbeiten und / oder falscher Wärmeberechnung auf Basis des Energieeinspa­
rungsgesetzes.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben darüber hinausgehende Ansprüche infol­
ge vollständiger oder teilweiser Unwirksamkeit von Energiesparmaßnahmen.

11.17 Energieversorgung / Geothermie

11.17.1 Geothermie
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden ausschließlich im Zusammenhang 
mit

• Flächengeothermie-Anlagen (z. B. Erdkollektoren, Erdwärmekörbe);
• Herstellung und Lieferung von Teilen für Geothermieanlagen.

Als Geothermie-Anlage gilt eine Anlage, in der Erdwärme dem Untergrund entnommen wird. 
Alle oberirdischen Anlagenteile gehören nicht zu der Geothermie-Anlage im Sinne dieser Be­
dingungen. Dies gilt gleichermaßen für Flächengeothermie und Geothermie mittels Bohrung.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Geothermie­
anlagen, die mittels Bohrung errichtet werden oder wurden. Der Versicherungsschutz bleibt 
bestehen für den Besitz und Betrieb von selbstgenutzten Geothermieanlagen, sofern alle Er­
richtungsarbeiten abgeschlossen sind.

Der Ausschluss gemäß Teil B Abschnitt II § 12 Ziffer 12.5 (Bergbau) gilt gestrichen.

11.17.2 Sonstige Energieversorgung
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Personen- und Sachschäden aus Besitz und 
Betrieb von sonstigen Anlagen zur Erzeugung und Abgabe von Strom, Gas, Wärme und 
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Wasser, die der Eigen- oder Fremdversorgung dienen auf eigenen und fremden Grundstü­
cken.

Versichert sind – insoweit abweichend von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffer 7.19.1 – Vermögens­
schäden gemäß § 18 NAV, § 18 NDAV, § 6 AVBWasserV und § 6 AVBFernwV.

11.18 Erlaubnisfreie Arbeitnehmerüberlassung
Versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der er­
laubnisfreien Überlassung von Arbeitnehmern an Dritte gemäß § 1 Abs. 3 oder § 1a Arbeit­
nehmerüberlassungsgesetz (AÜG). 
Versichert sind Ansprüche Dritter wegen Personen- und / oder Sachschäden, die gegen den 
Versicherungsnehmer oder sein Stammpersonal wegen eines etwaigen Auswahlverschul­
dens geltend gemacht werden.

Versichert ist auch die persönliche gesetzliche Haftpflicht der vom Versicherungsnehmer 
überlassenen Arbeitskräfte für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtung 
für das Einsatzunternehmen bei Dritten verursachen. Soweit Versicherungsschutz aufgrund 
einer Betriebshaftpflichtversicherung des Einsatzunternehmers für den verursachten Scha­
den besteht, geht dieser vor.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben jedoch Ansprüche aus

• Schäden, die bei dem Einsatzunternehmen selbst entstehen,
• Schäden an Sachen, die von dem überlassenen Arbeitnehmer hergestellt oder geliefert 

werden einschließlich aller sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie
• Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und / oder Berufskrankheiten im 

Betrieb des Einsatzunternehmens gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

11.19 Erstellen von Energieausweisen / Energieberatung
Versichert ist — teilweise abweichend von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffer 7.19.1, 7.19.2 und 
7.19.6 (beschränkt auf die Nichteinhaltung von Fristen und Terminen. Ansprüche aus Feh­
lern bei Vor- und Kostenanschlägen bleiben ausgeschlossen) — die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers wegen Vermögensschäden aus der Erstellung von Energieaus­
weisen und / oder der Durchführung von Energieberatungen, sofern der Versicherungsneh­
mer

• berechtigter Energieberater und Aussteller von Energieausweisen gemäß EnEV,
• staatlich anerkannter bzw. zugelassener Energieberater (z. B. HWK, IHK, BAFA),
• Berater nach § 71, Abs. 11 Gebäudeenergiegesetz (GEG ) oder
• zugelassener oder zertifizierter Aussteller von Energieausweisen

ist.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche aus der Durchführung von Ener­
gieberatungen und / oder der Erstellung von Energieausweisen, die vor Inkrafttreten dieses 
Vertrages vorgenommen bzw. erstellt wurden.

11.20 Erweiterter Strafrechtsschutz
In einem Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Versicherungsfalles, das 
einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, 
übernimmt der Versicherer – insoweit abweichend von Teil B Abschnitt I § 5 Ziffer 5.3 – in 
Abstimmung und unter Mitwirkung des Versicherungsnehmers die Gerichtskosten sowie die 
gebührenordnungsmäßigen – gegebenenfalls auch die mit ihm besonders vereinbarten und 
von dem Versicherer genehmigten höheren – Kosten der Verteidigung einschließlich ortsübli­
cher Kosten für notwendige Sachverständigengutachten.

11.21 Fehlen vereinbarter Eigenschaften
Versichert sind - insoweit abweichend von Teil B Abschnitt I § 1 Ziffern 1.1, 1.2 und § 7 Ziffer 
7.3 - auf Sachmängeln beruhende Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang, 
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über be­
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stimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensun­
abhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.

11.22 Haftungsfreistellungen
Versichert sind - abweichend von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffer 7.3 - im Rahmen und Umfang 
dieses Vertrages gegen den Versicherungsnehmer gerichtete gesetzliche und vertragliche 
Schadenersatzansprüche, die sich aus einer vom Versicherungsnehmer zugunsten seiner 
Abnehmer ausgesprochenen Freistellungserklärung ergeben.

Voraussetzung ist, dass die Ansprüche aus der Herstellung und / oder Lieferung der Erzeug­
nisse oder aus erbrachten Arbeiten oder sonstigen Leistungen des Versicherungsnehmers 
resultieren und auf einen Fehler zurückzuführen sind, der bereits zu dem Zeitpunkt vorhan­
den war, als das Erzeugnis den Herrschaftsbereich des Versicherungsnehmers verlassen 
oder als der Versicherungsnehmer seine Arbeiten und / oder seine Leistungen abgeschlos­
sen hat.

Liegt seitens des durch die Freistellungserklärung begünstigten Vertragspartners des Versi­
cherungsnehmers ein Mitverschulden / eine Mitverursachung vor, so besteht für die Freistel­
lungserklärung nur in dem Umfang Versicherungsschutz, der dem Verschuldens- / Verursa­
chungsanteil des Versicherungsnehmers entspricht, auch wenn in der Vereinbarung etwas 
anderes bestimmt sein sollte.

11.23 Home Office / Telearbeit
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die Dritten oder Mitarbeitern des 
Versicherungsnehmers im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit im Haushalt des Mitarbeiters 
(Home Office / Telearbeit) entstehen.

Ist strittig, ob eine private oder berufliche Tätigkeit schadenursächlich ist, wird der Versiche­
rer in Vorleistung treten.

11.24 Internet-Risiken

11.24.1 Versichertes Risiko
Versichert ist – insoweit abweichend von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffer 7.15 – die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermitt­
lung und der Bereitstellung elektronischer Daten (z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels Da­
tenträger).

11.24.2 Serienschaden
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten 
als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten 
ist, wenn diese auf

• derselben Ursache,
• gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammen­

hang oder
• dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen 

Mängeln

beruhen. 

Teil B Abschnitt I § 6 Ziffer 6.3 wird gestrichen.

11.24.3 Risikobegrenzungen / Ausschlüsse

11.24.3.1Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche aus nachfolgend genannten Tä­
tigkeiten und Leistungen:

• Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege, sofern es sich hierbei um die 
Haupttätigkeit gemäß der versicherten Tätigkeit handelt;

• IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;
• Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege;
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• Bereithalten fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-Service-Providing;
• Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken;
• Betrieb von Telekommunikationsnetzen;
• Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer Vermögensschadenhaft­

pflichtversicherung, z. B. nach SigG / SigV oder De-Mail-G, besteht.

11.24.3.2Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind ferner Ansprüche

a. die im Zusammenhang stehen mit
- massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch übertragenen In­

formationen (z. B. Spamming); 
- Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen über Inter­

net-Nutzer gesammelt werden können;
b. wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen 

Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen 
Leitung stehen, geltend gemacht werden;

c. gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden 
durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften sowie von 
schriftlichen Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder durch sonstige be­
wusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben;

d. die dadurch entstehen, dass der Versicherungsnehmer seine auszutauschenden, zu 
übermittelnden, bereitgestellten Daten nicht durch Sicherheitsmaßnahmen und / oder 
-techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft hat bzw. hat prüfen las­
sen, die dem Stand der Technik entsprechen.

11.25 Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung / Non-Ownership-Deckung
Versichert sind - abweichend von Teil B Abschnitt II § 12 Ziffer 12.11 - gesetzliche Haftpflicht­
ansprüche wegen Schäden durch den Gebrauch von zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen 
und Anhängern, wenn die Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer oder mitversicherte 
Personen gerichtet sind.

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn das Fahrzeug

• auf den Versicherungsnehmer / die in Anspruch genommene mitversicherte Person zu­
gelassen ist oder

• im Eigentum des Versicherungsnehmers oder der mitversicherten Person steht oder
• von ihnen geleast wurde.

Versicherungsschutz besteht nur insoweit, als

• die Deckungssumme der Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung nicht ausreicht oder
• der Versicherungsnehmer / die mitversicherte Person durch eine bestehende Kraftfahrt-

Haftpflichtversicherung nicht geschützt werden oder
• der Kraftfahrt-Haftpflichtversicherer Regress nimmt (ausgenommen vom Versicherungs­

schutz bleiben jedoch Regressansprüche gemäß den Allgemeinen Bedingungen für die 
Kraftfahrt-Versicherung – AKB) oder

• keine Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung besteht, obwohl der in Anspruch genommene 
Versicherungsnehmer oder die mitversicherte Person ohne Verschulden das Bestehen­
de einer solchen annehmen durfte oder

• der Fahrer oder Halter des Fahrzeuges einen gesetzlichen Freistellungsanspruch gegen 
den Versicherungsnehmer hat.

Es gelten die Deckungssummen dieses Vertrages, mindestens jedoch die Mindestversiche­
rungssummen des Pflichtversicherungsgesetzes.

11.26 Kraftfahrzeuge und Anhänger

11.26.1 Versichert sind - abweichend von Teil B Abschnitt II § 12 Ziffer 12.11 - gesetzliche Haftpflicht­
ansprüche wegen Schäden durch den Gebrauch von Kraftfahrzeugen aller Art (gelenkt oder 
auch autonom fahrend) und Anhängern, die nach den Bestimmungen des Pflichtversiche­
rungsgesetzes (PflVG) nicht der Versicherungspflicht unterliegen.
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Auf eigenen und fremden Betriebsgrundstücken, auch soweit diese beschränkt-öffentliche 
Verkehrsflächen darstellen, sind auf der Grundlage der AKB versicherungspflichtige, jedoch 
nicht zugelassene Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger, die nicht in Verbindung mit einem 
versicherungspflichtigen Zugfahrzeug gebraucht werden, mitversichert. Bei Vorliegen einer 
behördlichen Ausnahmegenehmigung gilt dies auch bei Gebrauch auf öffentlichen Verkehrs­
flächen. Es gelten die Deckungssummen dieses Vertrages, mindestens jedoch die Mindest­
versicherungssummen des Pflichtversicherungsgesetzes.

Für versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge gilt:
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf den oben genannten Verkehrsflächen nur 
mit der erforderlichen Fahrerlaubnis gebrauchen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nur von einem berechtigten Fahrer benutzt wird, der 
auch die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

11.26.2 Versichert sind - abweichend von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffer 7.19.1 - gesetzliche Haftpflicht­
ansprüche wegen Vermögensschäden durch das bestimmungswidrige Auslaufen oder Aus­
treten von Betriebsstoffen aus den in Teil B Abschnitt II § 11 Ziffer 11.26.1 genannten Kraft­
fahrzeugen.

Versichert sind hierbei ausschließlich Ansprüche auf Ersatz der gebührenordnungsgemä­
ßen, unmittelbaren Aufwendungen für den Feuerwehreinsatz wegen der Beseitigung (nicht 
aber Fachreinigung) der Betriebsstoffe. Ersetzt werden hierbei auch Aufwendungen der Feu­
erwehr für Sicherungs- oder Absperrmaßnahmen, sofern diese zur Beseitigung der Betriebs­
stoffe notwendig waren.

Mitversichert gelten - abweichend von Teil B Abschnitt I § 1 Ziffer 1.1 - insoweit auch öffent­
lich-rechtliche Ansprüche.

11.26.3 Versichert ist - abweichend von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffer 7.7 und Teil B Abschnitt II § 12 
Ziffer 12.11 - die gesetzliche Haftpflicht aus dem Gebrauch fremder, versicherungspflichtiger 
Kraftfahrzeuge auf Kurzstrecken bis maximal 10 km, z. B. Valet-Parken / Park-Service, Ran­
gieren auf Baustellen sowie eigenen und fremden Betriebsgrundstücken, Hol- und Bringser­
vice.

Versichert ist ausschließlich die Beschädigung, die Vernichtung und das Abhandenkommen 
dieser Kraftfahrzeuge und deren Zubehör, Inhalt und Ladung und alle sich daraus ergeben­
den Vermögensschäden.

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Der Fahrer des 
Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen 
Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass 
das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis 
hat.

Sofern der berechtigte Fahrer beim Gebrauch eines fremden Kraftfahrzeugs einen Schaden 
verursacht, der zu einer Rückstufung / Höherstufung des Schadenfreiheitsrabatts in der Kraft­
fahrzeug-Haftpflichtversicherung dieses Fahrzeugs führt, erstattet der Versicherer diesen 
Vermögenschaden.

11.26.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Kraftfahrzeuge und Anhänger, die auf Betriebsgrund­
stücken im Ausland eingesetzt werden, auch dann nicht, wenn Unternehmen im Ausland mit­
versichert sind.

11.26.5 Für diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Teil B Abschnitt I § 3 Ziffer 3.1.2 und 
§ 4 Ziffer 4.3.1.

11.27 Löschung und Abhandenkommen fremder Daten
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden durch versehentliche Datenlöschung, 
Änderung der Datenstruktur und Abhandenkommen von Daten (z. B. Datenverluste durch 
vorzeitige Freigabe von Bändern, Fehlversand bei Datenträgertausch) einschließlich aller hie­
raus resultierenden unmittelbaren Folgeschäden.
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Schäden durch Löschung und Abhandenkommen von Daten gelten als Sachschäden.

Die Ausschlussbestimmungen des Teils B Abschnitt I § 1 Ziffer 1.2 und § 7 Ziffer 7.8 bleiben 
bestehen.

11.28 Mangelbeseitigungsnebenkosten
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Sachschäden, die als Folge eines mangelhaften 
Werkes auftreten und erfasst insoweit auch die Kosten, die erforderlich sind, um die mangel­
hafte Werkleistung zum Zwecke der Schadenbeseitigung zugänglich zu machen und um den 
vorherigen Zustand wieder herzustellen.

Nicht gedeckt sind diese Kosten, wenn sie nur zur Nachbesserung aufgewendet werden, oh­
ne dass ein Folgeschaden eingetreten ist. Ferner sind in jedem Fall nicht gedeckt die Kosten 
des Versicherungsnehmers für die Beseitigung des Mangels an der Werkleistung selbst.

Die Ausschlussbestimmungen des Teils B Abschnitt I § 1 Ziffer 1.2 und § 7 Ziffer 7.8 bleiben 
bestehen.

11.29 Medienverluste
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Austretens oder Verlustes von Flüssigkeiten 
oder Gasen infolge einer mangelhaften Herstellung, Lieferung, Installation, Reparatur, War­
tung oder sonstiger Arbeiten. Diese Schäden gelten als Sachschäden.

Ersetzt wird ausschließlich der Wiederbeschaffungswert der abhanden gekommenen Flüssig­
keiten oder Gase.

11.30 Mietsachschäden

11.30.1 Versichert ist – teilweise abweichend von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffer 7.6 – die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden – einschließlich aller sich daraus er­
gebenden Vermögensschäden – die entstehen

11.30.1.1anlässlich von Geschäftsreisen an gemieteten Räumlichkeiten, Gebäuden und Grundstü­
cken sowie deren Ausstattung.

11.30.1.2an gemieteten, geleasten, gepachteten oder geliehenen Grundstücken, Gebäuden und / 
oder Räumen; Schiffe, Büro- und Wohncontainer werden Gebäuden / Räumen gleich ge­
stellt.

Eine gemeinschaftliche Nutzung (Coworking-Spaces) oder kurzzeitige bzw. provisorische 
Nutzung (Pop-up-Store) beeinträchtigt den Versicherungsschutz nicht.

11.30.1.3an gemieteten, geleasten, gepachteten oder geliehenen beweglichen Sachen (jedoch nicht 
an Kfz). Kein Versicherungsschutz besteht, sofern der Versicherungsnehmer gegen diese 
Schäden anderweitig versichert ist.

11.30.1.4an nicht zulassungs- und / oder nicht versicherungspflichtigen selbstfahrenden Arbeitsma­
schinen sowie Staplern, die der Versicherungsnehmer gemietet, geleast, gepachtet oder ge­
liehen hat (abweichend von Teil B Abschnitt II § 12 Ziffer 12.11).
Sofern Versicherungsschutz durch andere Versicherungen besteht, geht dieser vor. 

11.30.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen

• sind Ansprüche von personal- und / oder kapitalmäßig verbundenen Unternehmen sowie 
von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und / oder deren Angehörigen;

• bleiben Haftpflichtansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß sowie übermäßiger Bean­
spruchung.

11.31 Nachbesserungsbegleitschäden
Versichert sind - ohne dass ein weitergehender Schaden eingetreten ist und insoweit teilwei­
se abweichend von Teil B Abschnitt I § 1 Ziffer 1.2 - gesetzliche Ansprüche Dritter wegen 
Kosten, die darauf zurückzuführen sind, dass zur Durchführbarkeit von gesetzlich geschulde­
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ten Nachbesserungsarbeiten die mangelhafte Werkleistung zugänglich gemacht und der vor­
herige Zustand wieder hergestellt werden muss. Der Versicherungsschutz umfasst auch die 
ggf. erforderlichen Suchkosten.

Als Versicherungsfall im Sinne dieser Bestimmungen gilt der Zeitpunkt, in dem die Werkleis­
tung, die später zu den Nachbesserungsarbeiten führt, abgeschlossen ist.

Kein Versicherungsschutz besteht,

• wenn die Sachen, die zur Durchführbarkeit der Nachbesserungsarbeiten beschädigt 
oder beseitigt werden müssen, ursprünglich vom Versicherungsnehmer selbst (oder in 
seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) verlegt oder angebracht worden 
sind;

• für die Kosten der Beseitigung des Mangels der Werkleistung selbst;
• für die Kosten der Nach- und Neulieferung mangelfreier Produkte;
• für Folgeschäden wie z. B. Betriebsunterbrechung, Produktionsausfall, Mietausfall.

11.32 Nachhaftung
Wird der Versicherungsvertrag allein aus Gründen der endgültigen und völligen Betriebs- 
und / oder Produktions- und Lieferungseinstellung (nicht aus irgendwelchen anderen Grün­
den wie z. B. Änderung der Rechtsform, Kündigung durch einen der Vertragspartner) been­
det, besteht Versicherungsschutz bis zu 30 Jahren nach Vertragsbeendigung im nachfol­
gend genannten Umfang.

11.32.1 Abweichend von Teil A § 11 besteht Versicherungsschutz im Umfang des Vertrages für Ver­
sicherungsfälle, die nach dem Zeitpunkt des Risikowegfalls eintreten, deren Ursachen aber 
vor diesem Zeitpunkt gesetzt wurden.

11.32.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung vor­
handenen versicherten Risiken.

11.32.3 Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei 
Wegfall des Risikos geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauch­
ten Teils der Deckungssumme der Versicherungsperiode, in der das versicherte Risiko weg­
gefallen ist.

11.33 Persönlichkeits- und Namensrechte

11.33.1 Versichert sind – abweichend von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffern 7.15, 7.16 und 7.19.1 - An­
sprüche aus der Verletzung von Persönlichkeits- und Namensrechten, insoweit besteht auch 
Versicherungsschutz für immaterielle Schäden.

11.33.2 In Erweiterung von Teil B Abschnitt I § 1 Ziffer 1.1 ersetzt der Versicherer auch

• Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Erlass einer einstweiligen 
Verfügung gegen den Versicherungsnehmer begehrt wird, auch wenn es sich um An­
sprüche auf Unterlassung oder Widerruf handelt;

• Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder Widerrufsklage gegen den Versi­
cherungsnehmer.

Voraussetzung für die Leistung des Versicherers ist, dass er vom Beginn eines Verfahrens 
unverzüglich nach Zustellung der Klageschrift, Antragsschrift oder des Gerichtsbeschlusses 
vollständig unterrichtet wird.

Auf Teil A § 16 wird hingewiesen.

11.34 Postagenturen / Paketshops
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Betrieb einer Postagentur / eines
Paketshops.
Mitversichert sind - abweichend von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffer 7.19.1 – Regressansprüche 
von Post- und Paketdiensten.
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11.35 Rechtsdienstleistungen durch nicht registrierte Personen
Versichert ist – abweichend von Teil B Abschnitt I, § 7 Ziffern 7.19.1 und 7.19.2 – die gesetz­
liche Haftpflicht wegen Vermögensschäden, die zurückzuführen sind auf die mangelhafte Er­
bringung außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen gem. §§ 5-8 RDG (Rechtsdienstleis­
tungsgesetz). Kein Versicherungsschutz besteht für Personen im Sinne von § 10 RDG, die 
eine Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 12 I Nr. 3 RDG benötigen.

11.36 Regressverzicht
Verzichten versicherte Unternehmen dieses Versicherungsvertrages vor Eintritt des Versiche­
rungsfalles auf Rückgriffansprüche untereinander oder gegen sonstige Dritte, so beeinträch­
tigt dies – insoweit abweichend von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffer 7.3 – nicht den Versiche­
rungsanspruch.

11.37 Schiedsgerichtsverfahren
Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren beeinträchtigt den Versicherungsschutz in­
soweit nicht, als der Versicherungsnehmer dem Versicherer dessen Einleitung unverzüglich 
anzeigt und ihm die Mitwirkung an diesem Verfahren ermöglicht.

11.38 Strahlenschäden
Versichert ist – abweichend von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffern 7.10.1, 7.10.2 und 7.12 – die ge­
setzliche Haftpflicht wegen Schäden ausschließlich

• aus dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven Stoffen;
• aus Besitz und Verwendung von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern;
• durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, erbrachte Ar­

beiten oder sonstige Leistungen, die im Zusammenhang mit energiereichen ionisieren­
den Strahlen stehen, ohne dass dies für den Versicherungsnehmer ersichtlich war.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche

• wegen Personenschäden solcher Personen, die - gleichgültig für wen oder in wessen 
Auftrag - aus beruflichem oder wissenschaftlichem Anlass im Betrieb des Versicherungs­
nehmers eine Tätigkeit ausüben und hierbei die von energiereichen ionisierenden Strah­
len ausgehenden Gefahren in Kauf zu nehmen haben;

• gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten, der den Schaden durch be­
wusstes Abweichen von dem Strahlenschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, be­
hördlichen Verfügungen oder Anordnungen verursacht hat.

11.39 Tätigkeitsschäden (Sonstige Tätigkeitsschäden inkl. Leitungsschäden und Be- / Entla­
deschäden)

11.39.1 Versichert ist - abweichend von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffer 7.7 - die gesetzliche Haftpflicht 
wegen Schäden an fremden Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 
wenn diese Schäden

• durch eine betriebliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen 
Sachen entstanden sind;

• dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer die Sachen zur Durchführung 
seiner betrieblichen oder beruflichen Tätigkeiten benutzt hat;

• durch eine betriebliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden 
sind und sich diese Sachen oder deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der 
Tätigkeit befunden haben.

Der Versicherungsschutz für Tätigkeitsschäden besteht unabhängig davon, ob die Tätigkei­
ten auf eigenen oder fremden Grundstücken durchgeführt werden.

Dies gilt auch für die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an Sachen, die dem Versiche­
rungsnehmer vom Auftraggeber zur Montage / zum Ein-, Auf- oder Zusammenbau zur Verfü­
gung gestellt werden (bauseits gestelltes Fremdmaterial),
sowie 
wegen Schäden an Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbei­
tung befinden oder befunden haben.
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Die Regelungen des Teils B Abschnitt I § 1 Ziffer 1.2 und § 7 Ziffer 7.8 finden keine Anwen­
dung. Nicht versichert ist jedoch der Aufwand des Versicherungsnehmers für die Wiederho­
lung der geschuldeten Leistung.

11.39.2 Ausschlüsse
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben bei Be- und Entladeschäden Schäden 
am Ladegut, soweit 

• die Ladung für den Versicherungsnehmer bestimmt ist,
• es sich um Erzeugnisse des Versicherungsnehmers bzw. von ihm, in seinem Auftrag 

oder für seine Rechnung von Dritten gelieferte Sachen handelt oder
• der Transport der Ladung vom Versicherungsnehmer bzw. in seinem Auftrag oder für sei­

ne Rechnung von Dritten übernommen wurde.

11.40 Tierhalter und Tierhüter
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Tierhalter und Tierhüter für betriebliche oder be­
rufliche Zwecke, insbesondere von Hof- und Wachhunden.

11.41 Veranstaltungsrisiken

11.41.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an Veranstaltungen, Messen, Ta­
gungen, Schulungen und dergleichen,

11.41.2 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Durchführung von Präsenz- und Online-Ver­
anstaltungen (z. B. Tage der offenen Tür, Betriebsfeste und -ausflüge), -Tagungen, -Schulun­
gen, Betriebs- und Baustellenbesichtigungen, Ausstellungen (auch Dauerausstellungen wie 
z. B. Musterhäuser) und dergleichen.

11.41.3 Versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der aktiv an einer Veranstaltung teilneh­
menden natürlichen Personen (Künstler, Darsteller, Sportler, Aussteller etc.).
Sofern Versicherungsschutz durch andere Versicherungen besteht, geht dieser vor. 

11.42 Vermögensschäden

11.42.1 Datenschutz
Versichert ist – teilweise abweichend von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffer 7.19 - die gesetzliche 
Haftpflicht wegen Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen, insbe­
sondere DS-GVO und BDSG. Immaterielle Schäden werden wie Vermögensschäden behan­
delt.

11.42.2 Geschäftsgeheimnisse
Versichert ist - teilweise abweichend von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffer 7.19 - die gesetzliche 
Haftpflicht wegen Vermögensschäden aus der Verletzung von Geheimhaltungsverpflichtun­
gen im Zusammenhang mit betrieblichen Tätigkeiten. Unerheblich ist, ob die Geheimhal­
tungsverpflichtungen auf Grund von gesetzlichen Vorschriften, insbesondere Datenschutzge­
setzen, oder aufgrund von haupt- oder nebenvertraglichen Vereinbarungen besteht.
Immaterielle Schäden werden wie Vermögensschäden behandelt.

11.42.3 Planungsleistung für Dritte
Für den Fall, dass ein Auftraggeber eine Bauausführung nicht an den Versicherungsnehmer 
vergibt, aber eine ursprünglich dafür / für diesen Zweck erstellte Planungsleistung / -unterla­
ge weiter verwendet, besteht - abweichend von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffer 7.19.2 - Versiche­
rungsschutz für Vermögensschäden.

11.42.4 Sachverständigen- und Gutachtertätigkeit
Der Ausschluss Teil B Abschnitt I § 7 Ziffer 7.19.2 gilt nicht für nebenberufliche Tätigkeiten 
als öffentlich bestellter Sachverständiger / Gutachter.

11.42.5 Tätigkeit als Dozent / Mediator / Autor
Der Ausschluss Teil B Abschnitt I § 7 Ziffer 7.19 gilt nicht für nebenberufliche Tätigkeiten als 
Preisrichter, Lehrbeauftragter, Dozent, Mediator oder Autor / Blogger.
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11.42.6 Mehrkosten Altölentsorgung
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Mehrkosten bei der Altölentsorgung. Versi­
chert sind ausschließlich Kosten für die Analyse, für den Transport zur Sonderentsorgungs­
stelle sowie für die Sonderentsorgung von Altöl, wenn eine Ladung des Entsorgungs- / Sam­
melfahrzeugs durch vom Versicherungsnehmer geliefertes Altöl so kontaminiert wurde, dass 
die Wiederaufbereitung gemäß Altölverordnung oder vergleichbarer Bestimmungen im Aus­
land unzulässig wird.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche

• gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden 
durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften oder 
durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben;

• Folgeschäden, wie z. B. Betriebsunterbrechung oder Produktionsausfall.

11.42.7 Verifizierung von Seecontainern
Versichert ist – teilweise abweichend von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffer 7.19 - die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Vermögensschäden  aus der Verletzung der 
rechtlichen Verpflichtung zur Verifizierung der Brutto-Masse von Seecontainern (VGM) im 
Rahmen des „Internationalen Übereinkommens zum Schutz des menschlichen Lebens auf 
See (SOLAS)“.

Unter den Versicherungsschutz fallen ausschließlich Ansprüche wegen folgender Kosten 
und Aufwendungen Dritter:

• Liegekosten, Standkosten, Kosten durch Wartezeit,
• Umleitungskosten, Umstau- oder Umladekosten,
• Kosten durch behördliche Maßnahmen und Auflagen (nicht jedoch Bußgelder oder sons­

tige Abgaben mit Strafcharakter).

Die Ausschlussbestimmungen von Teil B Abschnitt I Ziffer 1.2 bleiben unberührt.
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben weiterhin sämtliche Ansprüche, die ge­
gen den Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Auftragnehmer eines Verkehrsver­
trages geltend gemacht werden (z. B. Kosten durch Überschreiten von Lieferfristen). 

11.43 Versagen von Gefahrenmeldesystemen (Alarmanlagen)
Mitversichert ist - in Ergänzung zu Teil B Abschnitt I § 2 Ziffer 2.2 - die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers aus dem Abhandenkommen von Sachen, die durch Gefahren­
meldeanlagen gesichert waren. Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer das Ver­
sagen des Gefahrenmeldesystems durch einen Fehler bei der Beratung, Projektierung, Her­
stellung, Montage, Bedienung, Wartung oder Reparatur zu vertreten hat.

11.44 Vertraglich übernommene Haftpflicht
Versichert ist – abweichend von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffer 7.3 – die vom Versicherungsneh­
mer

11.44.1 als Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasingnehmer von Grundstücken und Gebäuden durch 
Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht des jeweiligen Vertragspartners.

11.44.2 gegenüber der Deutschen Bahn AG, einer ihrer Konzerngesellschaften oder anderen Bahn­
betrieben gemäß deren standardisierten Gestattungsverträgen und Allgemeinen Bedingun­
gen für Privatgleisanschlüsse (PAB) durch Vertrag übernommene Haftpflicht.

11.44.3 durch Vertrag übernommene Haftpflicht aus genormten Verträgen über die Benutzung von 
Hafenanlagen.

11.44.4 gegenüber Behörden oder Körperschaften des öffentlichen Rechts durch Verträge genorm­
ten Inhalts oder sog. Gestattungs- und Einstellungsverträge übernommene Haftpflicht.

11.44.5 durch Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht Dritter, soweit sie der eigenen persönli­
chen gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers nach Inhalt und Höhe entspricht, 
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sie auf einem Fehlverhalten des Versicherungsnehmers beruht und es sich nicht um die Frei­
stellung von Händlern handelt.

11.44.6 durch Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht aus Verkehrssicherungspflichten für Bau­
grundstücke, die der Versicherungsnehmer als bauausführendes Unternehmen vom Bau­
herrn übernommen hat.

11.45 Waffen
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem behördlich erlaubten Besitz und Gebrauch 
von Waffen – auch Schusswaffen und Munition - zu betrieblichen Zwecken, jedoch nicht zu 
Jagdzwecken.

11.46 Wasseranalyse

11.46.1 Versichert ist – teilweise abweichend von Teil B Abschnitt II § 12 Ziffer 12.16 – die gesetzli­
che Haftpflicht wegen Schäden an Sachen, die durch eine Gefährdungsanalyse gemäß der 
Trinkwasserverordnung entstanden sind.

11.46.2 Versichert sind – abweichend von Teil B Abschnitt I Ziffern 7.19.1 und 7.19.2.– Vermögens­
schäden aus der Durchführung einer Gefährdungsanalyse gemäß Trinkwasserverordnung.

11.47 Wasserfahrzeuge
Versichert ist – abweichend von Teil B Abschnitt II § 12 Ziffer 12.11 – die gesetzliche Haft­
pflicht aus Besitz, Halten und Gebrauch von nicht versicherungspflichtigen

• Wasserfahrzeugen ohne Motor und schwimmenden Geräten ohne Motoren, wie z. B. 
Schuten, Pontons, Saugbagger, Schlauch-, Paddel- und Ruderboote, Flöße (auch selbst 
gebaute), Kajaks, Kanus, Kanadier, Surfbretter, Windsurfbretter, Wakeboards;

• Segelbooten mit einer Segelfläche bis 15 qm, auch mit Hilfs- oder Außenbordmotoren 
bis 15 PS / 11,03 kW;

• Motorbooten und sonstigen Wasserfahrzeugen mit Motor mit einer Motorstärke bis 15 
PS / 11,03 kW.

Für führerscheinpflichtige Wasserfahrzeuge gilt:
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis ge­
brauchen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nur 
von einem berechtigten Fahrer benutzt wird, der auch die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

§ 12
Risikobegrenzungen / 
Ausschlüsse

12.1 Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Ausland
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind – insoweit abweichend von Teil B Abschnitt 
II § 11 Ziffer 11.10 – Ansprüche wegen Personenschäden aus Arbeitsunfällen und / oder Be­
rufskrankheiten von im Ausland beschäftigten oder dort mit der Durchführung von Arbeiten 
betrauten Personen, wenn und soweit diese Schäden im Rahmen einer Sozialversicherung 
oder einer sonstigen speziellen Versicherungsform versichert werden können oder versichert 
werden müssen.

Versichert bleiben jedoch Ansprüche aus Arbeitsunfällen und / oder Berufskrankheiten, die 
den Bestimmungen des SGB VII unterliegen (siehe Teil B Abschnitt I § 7 Ziffer 7.9) und / 
oder vergleichbare Regressansprüche ähnlicher ausländischer Versicherungsträger gegen­
über dem Versicherungsnehmer und / oder seinen Repräsentanten.

12.2 Arzneimittel
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche gemäß § 84 Arzneimittelgesetz 
(AMG) wegen Personenschäden, für die der Versicherungsnehmer nach § 94 AMG eine De­
ckungsvorsorge zu treffen hat.

12.3 Ausländische Betriebsstätten
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche aus Schäden durch im Ausland 
gelegene Betriebsstätten und Betriebsstandorte.

12.4 Bahnrisiken
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche aus Eigentum, Besitz oder Be­
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trieb von Bahnen zur Beförderung von Personen oder Sachen sowie aus der nicht selbststän­
digen und selbstständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb, soweit eine Versicherungs- 
oder Deckungsvorsorgepflicht besteht.

12.5 Bergbau
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche

• im Zusammenhang mit Bergwerken unter Tage;
• aus Bergschäden im Sinne des § 114 Bundesberggesetz (BBergG), soweit es sich um 

die Beschädigung von Grundstücken, deren Bestandteilen oder Zubehör handelt.

12.6 Brennbare oder explosible Stoffe
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche aus Schäden, die durch bewusst 
gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit brennbaren oder explosiblen Stof­
fen verursacht wurden.

12.7 Code Civil (Garantie Décennale)
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche nach den Artikeln 1792 ff.  des 
französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.

12.8 Entschädigung mit Strafcharakter
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcha­
rakter, insbesondere punitive oder exemplary damages.

12.9 Kernenergieanlagen / Beförderung und Lagerung von Kernmaterialien
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden,

• die durch den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, zur Bearbeitung oder zur Spaltung 
von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe ausgehen;

• die durch die Beförderung von Kernmaterialien einschließlich der damit zusammenhän­
genden Lagerungen bedingt sind.

12.10 Kommissionsware
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche aus Schäden an Kommissions­
ware und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

12.11 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger / Wasserfahrzeuge

12.11.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden durch den Ge­
brauch von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie Wasserfahrzeugen (siehe jedoch Teil B 
Abschnitt II § 11 Ziffern 11.15, 11.25, 11.26, 11.30.1.4 und 11.47.

Zum Gebrauch gehört z. B. auch
• Ein- und Aussteigen,
• Be- und Entladen,
• Betanken und Aufladen,
• Reparatur, Wartung und Reinigung,
• Einsatz des Fahrzeugs oder seiner Einrichtungen als Arbeitsmaschine.  

12.11.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mit­
versicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

12.11.3 Eine Tätigkeit an einem Kraftfahrzeug, Anhänger oder Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im 
Sinne dieses Ausschlusses, wenn weder der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder 
eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist 
und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

12.12 Luft- und Raumfahrtrisiken

12.12.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versi­
cherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person 
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durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen oder für die sie als Hal­
ter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

12.12.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mit­
versicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

12.12.3 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist die Haftpflicht aus

12.12.3.1der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen 
oder Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit diese Teile im Zeitpunkt der Ausliefe­
rung durch den Versicherungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte ersichtlich für den Bau 
von Luft- oder Raumfahrzeugen oder für den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt 
waren, und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten 
Sachen, der Insassen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen 
sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge.

12.12.3.2Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an 
Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen, und zwar wegen Schäden an Luft- oder 
Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen und allen sich daraus er­
gebenden Vermögensschäden sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahr­
zeuge.

12.12.4 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche aus Eigentum, Besitz oder Be­
trieb von Flug- und Luftlandeplätzen.

12.13 Offshore-Anlagen
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche aus Schäden durch

12.13.1 Besitz und Betrieb von Offshore-Anlagen.

12.13.2 Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung, Bau, Montage, Demontage, Wartung, Instand­
haltung von Offshore-Anlagen, sowie Wartungs-, Installations- oder sonstige Servicearbeiten 
im Zusammenhang mit Offshore-Anlagen.

12.13.3 Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung von Erzeugnissen, die ersichtlich für Offshore-
Anlagen bestimmt waren.

Offshore-Anlagen sind im Meer / vor der Küste gelegene Risiken (z. B. Ölplattformen, Bohrin­
seln, Pipelines, Windenergieanlagen). Der Offshore-Bereich beginnt an der Uferlinie bei mitt­
lerem Hochwasser.

12.14 Pandemien oder Epidemien
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die aus der 
Übertragung einer pandemischen oder epidemischen Krankheit resultieren.

Pandemische Krankheiten im Sinne dieses Ausschlusses sind solche, die durch die Weltge­
sundheitsorganisation (WHO) oder durch eine vergleichbare Organisation für das Staatsge­
biet der Bundesrepublik Deutschland ausgerufen sind.

Epidemische Krankheiten im Sinne dieses Ausschlusses sind solche, für die der Deutsche 
Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite gemäß § 5 IfSG (Infektions­
schutzgesetz) feststellt hat. 

12.15 PFAS (USA)
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die in Zusam­
men-hang mit PFAS (alle Perfluoralkyl-, per- oder polyfluorierten Stoffe) oder HFPO-DA (He­
xafluor-propylenoxiddimersäure) und seine Salze und Derivate (GenX-Chemikalien) oder Do­
deco-Fluoro-3H-4,8-Dioxanonanoat (ADONA) in den USA stehen und/oder vor US-amerikani­
schen Gerichten und/oder nach US-amerikanischem Recht von einem Dritten geltend ge­
macht werden. 
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12.16 Planende, beratende oder gutachterliche Tätigkeit
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche aus planender, beratender, bau- 
oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit wegen Schäden an Sachen, 
die Gegenstand dieser Tätigkeit gewesen sind (z. B. aufgrund der Planung hergestellt wur­
den) und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

12.17 Rohrleitungen / Pipelines
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche aus Eigentum, Besitz und Be­
trieb von Rohrleitungen für Gas, Benzin, Öl, Ölprodukte oder sonstige gefährliche Produkte 
(ausgenommen Fernwärme), soweit die Leitungen außerhalb des versicherten Betriebes 
mehr als 5 km lang sind.

12.18 Terrorakte
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die durch Ter­
rorakte verursacht wurden.
Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen zur Erreichung 
politischer, religiöser, ethnischer, ideologischer oder ähnlicher Ziele, die geeignet sind, Angst 
oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch 
auf eine Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluss zu nehmen. 

12.19 Unterirdischer Tunnelbau
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden durch unterirdi­
schen Tunnelbau. Unter diesen Ausschluss fallen nur die eigentlichen Kernarbeiten an der 
Tunnelröhre, nicht aber Nebentätigkeiten wie Verlegung von Elektrokabeln, Fliesen, Belüf­
tungsrohren usw..
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Abschnitt III Umweltrisikoversicherung (URV)

§ 1
Begriffsbestimmungen

1.1 Schaden durch Umwelteinwirkung
Ein Schaden durch Umwelteinwirkung entsteht, wenn er durch Stoffe, Erschütterungen, Ge­
räusche, Druck, Strahlen, Gase, Dämpfe, Wärme oder sonstige Erscheinungen verursacht 
wird, die sich in Boden, Luft oder Wasser ausgebreitet haben.

1.2 Umweltschaden
Ein Umweltschaden ist eine

• Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,
• Schädigung der Gewässer,
• Schädigung des Bodens

gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG).

1.3 Betriebsstörung
Eine Betriebsstörung ist eine plötzliche und unfallartige, während der Wirksamkeit des Versi­
cherungsvertrags eingetretene Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes des Versiche­
rungsnehmers oder des Dritten.

1.4 Umwelt-Produktrisiko
Das Umwelt-Produktrisiko umfasst Schäden durch Umwelteinwirkung sowie Umweltschä­
den, soweit diese durch vom Versicherungsnehmer

• hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (Abfälle sind Erzeugnissen gleichgestellt),
• erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen

verursacht wurden und der Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in den Verkehr gebracht, 
die Arbeiten abgeschlossen oder die Leistungen ausgeführt hat.

1.5 Gesetzliche Ansprüche / Pflichten
Ist in Teil A, Teil B Abschnitt I und den nachfolgenden Bestimmungen von gesetzlichen 
(Schadensersatz- / Haftpflicht-) Ansprüchen die Rede, beziehen sich diese sowohl auf die ge­
setzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts als auch auf öffentlich-rechtliche Pflichten und 
Ansprüche nach dem USchadG.

Ist in Teil A, Teil B Abschnitt I und den nachfolgenden Bestimmungen von gesetzlichen 
Pflichten die Rede, beziehen sich diese sowohl auf gesetzliche Schadensersatzverpflichtun­
gen privatrechtlichen Inhalts als auch auf Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen 
nach dem USchadG.

§ 2
Versichertes Risiko, 
Versicherungsschutz

2.1 Umwelthaftpflicht-Risiko

2.1.1 Versichert ist - abweichend von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffer 7.10.2 - die gesetzliche Haft­
pflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch Umweltein­
wirkung für die gemäß Teil B Abschnitt III § 2 Ziffer 2.4 versicherten Risiken.
Versicherungsschutz besteht ausschließlich für

a. Personen-, Sach- oder sich daraus ergebende Vermögensschäden;
b. Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden 

sind, soweit es sich handelt um Schäden aus der Verletzung
- von Aneignungsrechten;
- des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb;
- von wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder –befugnissen.

2.1.2 Versichert sind auch Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen und außer­
gerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend gemachten Ansprüche, insbesondere An­
walts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten.

2.2 Umweltschadens-Risiko
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2.2.1 Versichert ist - abweichend von Teil B Abschnitt I § 1 Ziffer 1.1 und § 7 Ziffer 7.10.1 - die ge­
setzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers gemäß Umwelt­
schadensgesetz zur Sanierung von Umweltschäden für die gemäß Teil B Abschnitt III § 2 Zif­
fer 2.4 versicherten Risiken.

2.2.2 Versichert sind folgende Kosten einschließlich notwendiger Gutachter-, Sachverständigen-, 
Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- und Gerichtskosten

2.2.2.1 für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürlichen Lebensräumen oder Ge­
wässern:

a. die Kosten für die „primäre Sanierung“, das heißt für Sanierungsmaßnahmen, die die ge­
schädigten natürlichen Ressourcen und / oder beeinträchtigten Funktionen ganz oder an­
nähernd in den Ausgangszustand zurückversetzen;

b. die Kosten für die „ergänzende Sanierung“, das heißt für Sanierungsmaßnahmen in Be­
zug auf die natürlichen Ressourcen und / oder Funktionen, mit denen der Umstand aus­
geglichen werden soll, dass die primäre Sanierung nicht zu einer vollständigen Wieder­
herstellung der geschädigten natürlichen Ressourcen und / oder Funktionen führt;

c. die Kosten für die „Ausgleichssanierung“, das heißt für die Tätigkeiten zum Ausgleich 
zwischenzeitlicher Verluste natürlicher Ressourcen und / oder Funktionen, die vom Zeit­
punkt des Eintretens des Schadens bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in dem die primäre 
Sanierung ihre Wirkung vollständig entfaltet hat. „Zwischenzeitliche Verluste“ sind Verlus­
te, die darauf zurückzuführen sind, dass die geschädigten natürlichen Ressourcen und / 
oder Funktionen ihre ökologischen Aufgaben oder ihre Funktionen für andere natürliche 
Ressourcen nicht erfüllen können, solange die Maßnahmen der primären bzw. der ergän­
zenden Sanierung ihre Wirkung nicht entfaltet haben.

2.2.2.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: die Kosten für die erforderlichen Maßnah­
men, die zumindest sicherstellen, dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, 
eingedämmt oder vermindert werden, so dass der geschädigte Boden unter Berücksichti­
gung seiner zum Zeitpunkt der Schädigung gegebenen gegenwärtigen oder zugelassenen 
zukünftigen Nutzung kein erhebliches Risiko einer Beeinträchtigung der menschlichen Ge­
sundheit mehr darstellt.

2.2.3 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behörde 
oder einem sonstigen Dritten auf Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen / Pflich­
ten der oben genannten Art in Anspruch genommen wird. Dabei kommt es nicht darauf an, 
ob der Versicherungsnehmer auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage in An­
spruch genommen wird.

2.3 Zuweisung
Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz sind im Umfang des Umwelthaftpflicht-Risikos 
versichert, soweit sie auch ohne das Bestehen des Umweltschadensgesetzes aufgrund ge­
setzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsneh­
mer geltend gemacht werden könnten.

Beruhen diese Ansprüche nicht auf einer Umwelteinwirkung, besteht Versicherungsschutz 
ausschließlich im Umfang von Teil B Abschnitt II.
Dies gilt auch für Ansprüche nach anderen nationalen Umsetzungsgesetzen, die auf der EU- 
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basieren.

2.4 Versicherte Risiken
Versicherungsschutz besteht ausschließlich für folgende Risiken:

2.4.1 Kleingebinde
Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen in Kleingebinden (Fässer, Kanister, Dosen, Fla­
schen, etc.) mit einem Fassungsvermögen bis 500 Liter / Kilogramm je Einzelgebinde und ei­
ner Gesamtlagermenge bis 5.000 Liter / Kilogramm je Betriebsstätte.

2.4.2 Tankanlagen
Heizöl / Diesel / Benzin-Tanks bis 30.000 Liter Gesamtmenge.



.

Vorgangsnummer
20260602EL0010349

GewerbeProtect Haftpflichtversicherung für betriebliche oder berufliche Risiken Seite 35 von 41
02.06.2026

Wird jedoch diese Mengenschwelle überschritten, entfällt der Versicherungsschutz ab die­
sem Zeitpunkt und es bedarf einer besonderen Vereinbarung.

2.4.3 Abwasseranlagen oder Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwir­
ken auf ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaf­
fenheit des Wassers verändert wird (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).

2.4.4 Umwelt-Produktrisiko.

2.4.5 Probebetrieb oder Inbetriebnahme von im Auftrag Dritter zu errichtender Anlagen, deren vo­
rübergehender Inhaber der Versicherungsnehmer ist.

2.4.6 Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder 
Anzeigepflicht unterliegen.

2.4.7 Allgemeines Umweltrisiko
Sonstige Anlagen, Betriebseinrichtungen und Tätigkeiten des Versicherungsnehmers.

2.4.8 Zu vorgenannten Ziffern 2.4.1 – 2.4.7 gilt:
Versicherungsschutz besteht auch, wenn

• gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zusammen­
hang mit versicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (einschließlich Gewässer) ge­
langen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein;

• Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen.

2.5 Nicht versicherte Risiken
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben 

• Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu 
lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten, soweit diese Anlagen nicht bereits 
gemäß Teil B Abschnitt III § 2 Ziffer 2.4 versichert sind;

• Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 oder 2 zum UmweltHG.

2.6 Umweltschäden auf eigenen Grundstücken und am Grundwasser

2.6.1 Abweichend von Teil B Abschnitt III § 8 Ziffer 8.6.2 besteht Versicherungsschutz auch für 
Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden

• an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich auf Grundstücken ein­
schließlich Gewässern befinden, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, 
standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren;

• an Boden, der im Eigentum des Versicherungsnehmers steht, stand oder von ihm gemie­
tet, geleast, gepachtet oder geliehen ist oder war, soweit von diesem Boden Gefahren 
für die menschliche Gesundheit ausgehen;

• an Gewässern (nicht jedoch Grundwasser), die im Eigentum des Versicherungsnehmers 
stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder wa­
ren;

• am Grundwasser.

Soweit es sich hierbei um Grundstücke, Böden oder Gewässer handelt, die von dem Versi­
cherungsnehmer gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren, findet Teil B 
Abschnitt III § 2 Ziffer 2.3 dann keine Anwendung, wenn der Versicherungsnehmer von einer 
Behörde in Anspruch genommen wird. Das Gleiche gilt, wenn er von einem sonstigen Dritten 
auf Erstattung der diesem auf der Grundlage des Umweltschadensgesetzes entstandenen 
Kosten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts in Anspruch 
genommen wird.

2.6.2 Betriebsstörungserfordernis
Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschäden, die unmittelbare Folge ei­
ner Betriebsstörung sind.
Teil B Abschnitt III § 7 Ziffer 7.2 (Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls ohne Vor­
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liegen einer Betriebsstörung) und Teil B Abschnitt III § 8 Ziffer 8.4 Abs. 2 (Normalbetrieb) fin­
den keine Anwendung.

§ 3
Versicherungsfall

Versicherungsfall ist - abweichend von Teil B Abschnitt I § 1 Ziffer 1.1 - die nachprüfbare erste Fest­
stellung des

• Personen-, Sach- oder Vermögensschadens (Umwelthaftpflicht-Risiko),
• Umweltschadens (Umweltschadens-Risiko)

durch den Versicherungsnehmer, den Geschädigten, die zuständige Behörde oder einen sonstigen 
Dritten.

Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei 
kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder 
die Möglichkeit zur Erhebung von gesetzlichen Ansprüchen erkennbar war.

§ 4
Serienschaden

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle durch

• dieselbe Umwelteinwirkung,
• mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Umwelteinwirkungen,
• mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende Umwelteinwirkung, wenn zwischen 

den gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang be­
steht oder

• die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall (Serienschaden), der im 
Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt.
Teil B Abschnitt I § 6 Ziffer 6.3 wird gestrichen.

§ 5
Versicherungsfälle im Ausland

5.1 Versichert sind - abweichend von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffer 7.9 - gesetzliche Pflichten oder 
Ansprüche wegen im Ausland eintretender Versicherungsfälle ausschließlich, wenn diese

5.1.1 auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage oder eine Tätigkeit im Inland zurückzufüh­
ren sind. Dies gilt für Arbeiten und Leistungen im Sinne von Teil B Abschnitt III § 2 Ziffer 
2.4.4 nur, wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse nicht ersichtlich für das Ausland be­
stimmt waren.

5.1.2 aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, 
Messen und Märkten entstehen.

5.1.3 durch Erzeugnisse des Versicherungsnehmers entstehen, die ins Ausland gelangt oder gelie­
fert wurden.

5.1.4 auf sonstige Tätigkeiten gemäß Teil B Abschnitt III § 2 Ziffer 2.4.7 zurückzuführen sind, 
wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen.

5.1.5 Zu vorgenannten Ziffern 5.1.3 und 5.1.4 gilt:
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Versicherungsfälle durch Produkte, die der 
Versicherungsnehmer nach USA / Kanada geliefert hat bzw. hat liefern lassen, sowie Versi­
cherungsfälle durch Montage-, Wartungs-, Inspektions-, Kundendienst- und Reparaturarbei­
ten in USA / Kanada, soweit es sich um Schadenersatzansprüche handelt, die vor US-ameri­
kanischen oder kanadischen Gerichten und / oder nach US-amerikanischem oder kanadi­
schem Recht geltend gemacht werden.

5.2 Für das Umweltschadens-Risiko gilt:
Versicherungsschutz besteht ausschließlich im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsricht­
linie (2004/35/EG).
Versichert sind jedoch, insoweit abweichend von Teil B Abschnitt III § 2 Ziffer 2.2.1 auch 
Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU- Mitgliedstaa­
ten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der oben genannten EU-Richtlinie 
nicht überschreiten.
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§ 6
Geothermie

Eine Geothermie-Anlage ist eine Anlage, in der Erdwärme dem Untergrund entnommen wird. Alle 
oberirdischen Anlagenteile gehören nicht zu der Geothermie-Anlage im Sinne dieser Bedingungen. 
Dies gilt gleichermaßen für Flächengeothermie und Geothermie mittels Bohrung.

6.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus­
schließlich im Zusammenhang mit

a. Flächengeothermie-Anlagen (z. B. Erdkollektoren, Erdwärmekörbe);
b. Herstellung und Lieferung von Teilen für Geothermieanlagen.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Geothermie­
anlagen, die mittels Bohrung errichtet werden.

6.2 Die Ausschlüsse Teil B Abschnitt II § 12 Ziffer 12.4 (Bergbau) und Teil B Abschnitt III § 8 Zif­
fer 8.8 (Grundwasser) finden keine Anwendung.

§ 7
Aufwendungen vor Eintritt des 
Versicherungsfalls

7.1 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls sind Aufwendungen des Versicherungsneh­
mers für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintreten­
den versicherten

• Personen-, Sach-, oder Vermögensschadens (Umwelthaftpflicht-Risiko);
• Umweltschadens (Umweltschadens-Risiko).

7.2 Der Versicherer ersetzt Aufwendungen nach Teil B Abschnitt III § 7 Ziffer 7.1

a. nach einer Betriebsstörung;
b. auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung aufgrund behördlicher Anordnung.

Die Feststellung der Betriebsstörung oder die behördliche Anordnung müssen in die Wirk­
samkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

7.3 Versicherungsschutz besteht auch, wenn die Aufwendungen nach Teil B Abschnitt III § 7 Zif­
fern 7.1 und 7.2 von einem Dritten oder von einer Behörde im Wege der Ersatzvornahme ge­
leistet werden.

7.4 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

a. dem Versicherer die Feststellung einer Betriebsstörung oder eine behördliche Anord­
nung unverzüglich anzuzeigen und alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen 
auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den Schadenein­
tritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern und auf Verlangen des Versiche­
rers fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe gegen behördli­
che Anordnungen einzulegen oder

b. sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

7.5 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Teil B Abschnitt III § 7 Ziffer 7.4 genannten Ob­
liegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen gemäß Teil B Ab­
schnitt III § 7 vereinbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen und objektiv geeigneten Auf­
wendungen ersetzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Teil B Abschnitt III § 7 Ziffer 7.4 genannten Ob­
liegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen 
und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwe­
re des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsneh­
mer.

Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die notwen­
digen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, 
soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versi­
cherers ursächlich ist.
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7.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – auch soweit sie sich mit Aufwendungen 
im Sinne von Teil B Abschnitt III § 7 Ziffer 7.1 decken – zur Erhaltung, Reparatur, Erneue­
rung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken 
oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste und dergleichen) des Versicherungsneh­
mers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers stan­
den; auch für solche, die der Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert hat.
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder Minderung eines sonst unver­
meidbar eintretenden versicherten Schadens, falls nicht betroffene Betriebseinrichtungen, 
Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers beeinträchtigt werden müssen. Eintre­
tende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

7.7 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Aufwendungen– auch soweit sie sich mit Aufwen­
dungen im Sinne von Teil B Abschnitt III § 7 Ziffer 7.1 decken –, die im Zusammenhang mit 
einem Rückruf von Erzeugnissen geltend gemacht werden.
Rückruf ist die auf gesetzlicher Verpflichtung beruhende Aufforderung

• des Versicherungsnehmers,
• zuständiger Behörden oder
• sonstiger Dritter

an Endverbraucher, Endverbraucher beliefernde Händler, Vertrags- oder sonstige Werkstät­
ten, die Erzeugnisse von autorisierter Stelle auf die angegebenen Mängel prüfen und die ge­
gebenenfalls festgestellten Mängel beheben oder andere namentlich benannte Maßnahmen 
durchführen zu lassen.

§ 8
Allgemeine Ausschlüsse

Zusätzlich zu den bereits in Teil A und Teil B Abschnitte I und II genannten Risikobegrenzungen / Aus­
schlüssen und nicht versicherten Tatbeständen, gilt:

8.1 Durch bewusstes Abweichen herbeigeführte Schäden
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden

a. durch bewusstes Abweichen von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungs­
nehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umwelt­
schutz dienen, oder

b. durch bewusstes
- Nichtbefolgen der vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik ein­

zuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige 
Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen oder

- Unterlassen notwendiger Reparaturen

herbeigeführt haben.

8.2 Kriegsereignisse, Unruhen, hoheitliche Verfügungen, höhere Gewalt
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden die nachweislich auf Kriegs­
ereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, ille­
galem Streik oder unmittelbar auf hoheitliche Verfügungen oder Maßnahmen beruhen
 das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte aus­
gewirkt haben.

8.3 Kleckerschäden
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder 
entstanden sind, dass beim Umgang mit Stoffen, diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, 
ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Ge­
wässer oder in die Luft gelangen. Dies gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Betriebs­
störung beruhen.

Für das Umwelthaftpflicht-Risiko gilt dies nur für wassergefährdende Stoffe, die in den Bo­
den oder ein Gewässer gelangen.
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8.4 Normalbetrieb
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt 
unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umwelteinwirkungen entstehen.

Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass er nach dem 
Stand der Technik zum Zeitpunkt der schadenursächlichen Umwelteinwirkungen unter den 
Gegebenheiten des Einzelfalles die Möglichkeiten derartiger Schäden nicht erkennen muss­
te.

8.5 Schäden vor Vertragsbeginn
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die vor Beginn des Versi­
cherungsvertrags eingetreten sind.

Dieser Ausschluss gilt nicht, sofern der unmittelbare Vorversicherer des Umweltrisikos aus­
schließlich wegen Ablaufs der Nachhaftungsdauer analog Teil B Abschnitt III § 9. keine De­
ckung zu gewähren hat. Nachweispflichtig hierfür ist der Versicherungsnehmer. 

Der Umfang der Deckung bestimmt sich nach der Deckung des Vorversicherers, maximal be­
grenzt jedoch auf den Umfang der vorliegenden Deckung. Alle Versicherungsfälle werden 
ausschließlich dem ersten Versicherungsjahr des vorliegenden Vertrages zugeordnet.

8.6 Grundstücke des Versicherungsnehmers
Grundstücke des Versicherungsnehmers sind solche, die

• in seinem Eigentum stehen oder standen,
• von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder
• durch verbotene Eigenmacht erlangt wurden.

8.6.1 Erwerb belasteter Grundstücke
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, 
dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke 
erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits kontaminiert waren.

8.6.2 Schäden an Böden oder Gewässern
Für das Umweltschadens-Risiko gilt:
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden an Böden oder an Gewäs­
sern, die auf Grundstücken des Versicherungsnehmers eintreten.
Dies gilt auch, soweit es sich um dort befindliche geschützte Arten oder natürliche Lebens­
räume handelt (siehe jedoch Teil B Abschnitt III § 2 Ziffer 2.6).

8.7 Abfälle

8.7.1 Fehlerhafte Deklaration von Abfällen
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden infolge Zwischen-, Endabla­
gerung oder anderweitiger Entsorgung von Abfällen ohne die dafür erforderliche behördliche 
Genehmigung, unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration oder an einem Ort, der 
nicht im erforderlichen Umfang dafür behördlich genehmigt ist.

8.7.2 Abfalldeponien
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder 
Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen.

8.8 Grundwasser

8.8.1 Lagerstätte und Fließverhalten des Grundwassers
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der 
Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens.

8.8.2 Schäden am Grundwasser
Für das Umweltschadens-Risiko gilt:
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Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden am Grundwasser. (siehe je­
doch Teil B Abschnitt III § 2 Ziffer 2.6).

8.9 Pflanzenschutz-, Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Klärschlamm
Für das Umweltschadens-Risiko gilt:
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden durch die Herstellung, Liefe­
rung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, 
Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln.

Dies gilt nicht, wenn diese Stoffe

• durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die 
Umwelt gelangen,

• durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder
• in andere Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen.

8.10 Entwicklungsrisiko
Für das Umweltschadens-Risiko gilt:
Ausgeschlossen sind Umweltschäden durch hergestellte oder gelieferte fehlerhafte Erzeug­
nisse, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand 
von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden können.

8.11 Dekontaminationskosten
Für Schäden nach Teil B Abschnitt III § 2 Ziffer 2.6 gilt:
Ausgeschlossen sind Kosten aus der Dekontamination von Erdreich infolge eines auf Grund­
stücken, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemie­
tet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren, eingetretenen Brandes, Blitzschlages, 
einer Explosion, eines Anpralls oder Absturzes eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner 
Ladung. Dies umfasst auch die Untersuchung oder den Austausch von Erdreich, ebenso den 
Transport von Erdreich in eine Deponie und die Ablagerung oder Vernichtung von Erdreich.

8.12 Unterirdische Abwasseranlagen
Für Schäden nach Teil B Abschnitt III § 2 Ziffer 2.6 gilt:
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die von unterirdischen Ab­
wasseranlagen ausgehen.
Dies gilt nicht für versicherte Abscheider.

8.13 Ansprüche aus anderen Versicherungsverträgen
Für Schäden nach Teil B Abschnitt III § 2 Ziffer 2.6 gilt:
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, für die der Versicherungs­
nehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.

8.14 Zu den Ausschlüssen gemäß Teil B Abschnitt III § 8 Ziffern 8.1 bis 8.12:
Für das Umweltschadens-Risiko gilt:
Die Ausschlüsse in Teil B Abschnitt III § 8 gelten unabhängig davon, ob bereits erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf den Erhaltungszustand von Arten und natürlichen Lebensräu­
men oder Gewässer eingetreten sind oder bereits eine Gefahr für die menschliche Gesund­
heit besteht.

§ 9
Nachhaftung

9.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des 
versicherten Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsneh­
mers, so besteht der Versicherungsschutz für solche Schäden weiter, die während der Wirk­
samkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versi­
cherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:

Der Versicherungsschutz

• gilt für die Dauer von 5 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhält­
nisses an gerechnet;

• besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Umfang des bei Beendigung des Versiche­
rungsverhältnisses geltenden Versicherungsvertrags, und zwar in Höhe des unver­
brauchten Teils der Jahreshöchstersatzleistung des Versicherungsjahres, in dem das 
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Versicherungsverhältnis endet, für den einzelnen Versicherungsfall jedoch maximal bis 
zur Höhe der Deckungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungsver­
hältnis endet.

Die in den vorgenannten Zeitraum fallenden Versicherungsfälle werden so behandelt, als wä­
ren sie am letzten Tag vor Vertragsbeendigung eingetreten.

9.2 Teil B Abschnitt III § 9 Ziffer 9.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit 
des Versicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, 
dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen ist.

§ 10
Obliegenheiten des 
Versicherungsnehmers bei 
unmittelbarer Gefahr eines 
Umweltschadens und nach 
Eintritt eines solchen

Für das Umweltschadens-Risiko gilt - abweichend von Teil B Abschnitt I § 12 Ziffer 12.2:

10.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich nach Kenntnis durch den Versiche­
rungsnehmer anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprü­
che erhoben wurden.

10.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versicherer jeweils unverzüglich und um­
fassend zu informieren über:

a. seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegende Information an die zuständige 
Behörde;

b. behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines Umweltscha­
dens gegenüber dem Versicherungsnehmer;

c. die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwendun­
gen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung eines Umweltschadens;

d. den Erlass eines Mahnbescheids;
e. eine gerichtliche Streitverkündung;
f. die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens.

10.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind zu befolgen, soweit es für den Versiche­
rungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Scha­
denberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstüt­
zen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens 
wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt wer­
den.

10.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden sind unverzüglich mit 
dem Versicherer abzustimmen.

10.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang mit Umweltschä­
den muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen 
Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

10.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen eines Umweltscha­
dens hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer die Führung des Verfahrens zu überlas­
sen. Im Falle des gerichtlichen Verfahrens beauftragt der Versicherer einen Rechtsanwalt im 
Namen des Versicherungsnehmers. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Voll­
macht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Ver­
fügung stellen.

10.7 Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt Teil B Abschnitt I § 
12 Ziffer 12.3 (Rechtsfolge bei Verletzung von Obliegenheiten).
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Besondere Vereinbarungen für Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe (Stand 03/2025)

Für Gastronomie und Beherbergung gilt:

1. Besondere Vereinbarung für Beschädigung, Vernichtung und Abhandenkommen von Sachen

1.1
Gegenstand des 
Versicherungsschutzes

Versichert ist – in Ergänzung zu Teil A, § 2 Ziffer 2.2 (Abhandenkommen von Sachen), Teil B, Ab­
schnitt II, § 11, Ziffer 11.12 (Belegschafts- und Besucherhabe) und Ziffer 11.13 (Besonderer Verwah­
rungsvertrag (Obhutsschäden)) – die gesetzliche Haftpflicht wegen Beschädigung, Vernichtung und 
Abhandenkommen von Sachen, u. a.
• die von Restaurationsgästen zur Aufbewahrung übergeben worden sind,
• in unbewachten Garderoben von Restaurationsbetrieben,
• in eingestellten Kfz (Gastgaragen, Einstellplatz) insbesondere Reisegepäck.

2. Besondere Vereinbarung für Nebenrisiken

2.1
Gegenstand des 
Versicherungsschutzes

Versichert ist – in Ergänzung zu Teil B, Abschnitt II, § 2 Ziffer 2.2 (Nebenrisiken) - die gesetzliche Haft­
pflicht u.a. aus
• Unterhaltung von Parkplätzen, Garagen, Parkhäusern,
• Lieferung von Speisen und Getränken außer Haus (auch Catering und Gastkochen),
• Lagerung von Kühlgut,
• Vermietung und Verleih von Fahrrädern, E-Bikes, Ruder- und Paddelbooten,
• Schwimmbädern, Solarien, Saunen, 
• Turn- und Kinderspielplätzen, Sportanlagen/Fitnesseinrichtungen und -geräten, Kegel-/ Bowling­

bahnen,
• Tanz- und Restaurationszelten,
• Tagungs-/Seminareinrichtungen inkl. Gerätschaften,
• Golf- und Minigolfanlagen, Zelt- und Campingplätzen, Wohnmobilstellplätzen, 
• Tiergehege, Streichelzoos.

3. Besondere Vereinbarung für Gebrauch fremder Kfz

3.1
Gegenstand des 
Versicherungsschutzes

Versichert ist – im Rahmen und Umfang von Teil B, Abschnitt II, § 11 Ziffer 11.24.3 (Gebrauch frem­
der Kfz) - die gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung/Vernichtung und Abhandenkommen von Kfz 
der Hausgäste beim Zubringen oder Abholen außerhalb des Betriebsgrundstücks auf Kurzstrecken bis 
maximal 10 km.
 

Für Beherbergung gilt:

1. Besondere Vereinbarung für Vermögensschäden

1.1
Gegenstand des 
Versicherungsschutzes

Versichert ist - abweichend von Teil B Abschnitt I § 7 Ziffern 7.19.1 (Ausschluss von Ansprüchen we­
gen Vermögensschäden durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Sachen, er­
brachte Arbeiten oder sonstige Leistungen) und 7.19.6 (Ausschluss von Ansprüchen wegen Vermö­
gensschäden aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen) die gesetzli­
che Haftpflicht wegen
• Schäden durch verspätetes oder unterlassenes Wecken von Beherbergungsgästen;
• Schäden durch verspätete oder unterlassene Weitergabe von Telegrammen, Faxen o.ä. an Beher­

bergungsgäste;
• Schäden durch Falschbuchungen von Flugtickets, Bahnfahrkarten o.ä. für Beherbergungsgäste.

1.2
Sublimit

Innerhalb der vereinbarten Deckungssummen gilt ein Sublimit von 500.000 Euro. Die Höchstersatzleis­
tung für alle Versicherungsfälle einer Versicherungsperiode beträgt das Dreifache.

2. Besondere Vereinbarung für die gesetzliche Haftpflicht des Gastwirts

2.1
Gegenstand des 
Versicherungsschutzes

Beschädigung, Vernichtung und Abhandenkommen von Sachen beherbergter Gäste
Versichert ist – in Ergänzung zu Teil A, § 2 Ziffer 2.2 (Abhandenkommen von Sachen), Teil B, Ab­
schnitt II, § 11, Ziffer 11.12 (Belegschafts- und Besucherhabe) und Ziffer 11.13 (Besonderer Verwah­
rungsvertrag (Obhutsschäden)) – die gesetzliche Haftpflicht des Gastwirts (§§ 701 ff. BGB) wegen Be­
schädigung, Vernichtung und Abhandenkommen der von beherbergten Gästen eingebrachten Sa­
chen.


